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die

Errichtung einer Kreedit - und Giro⸗Bank

für das

Großherzogthum Baden

betreffend .



Vorbemerkung .

Hofrath Forsboom Brentano zu Frankfurt Hat in Verbindung mit Mitgliedern des Mannheimer Handels —

ſtandes um die Erlaubniß zur Errichtung einer badiſchen Kredit - und Giro - Bank , deren Hauptſitz in Mannheim

ſein ſoll , nachgeſucht und zu dem Ende der großherzoglichen Regierung einen Statutenentwurf ( Anlage . ) nebſt

Nachtrag hiezu ( Anlage II . ) zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt .
Von der großherzoglichen Regierung iſt , nachdem der Statutenentwurf vorderſamſt dem Induſtrieverein und

mehreren Handelskammern zur Aeußerung zugeſtellt war , die vorläufige Prüfung deſſelben durch eine aus Räthen

der Miniſterien der Juſtiz , des Innern und der Finanzen und aus dem Direktor der Amortiſationskaſſe gebildete

Commiſſion angeordnet worden .

Dieſe Commiſſion hat einen neuen Statutenentwurf ( Anlage III . ) ausgearbeitet , über denſelben den Hofrath

Forsboom ſammt einigen der mit ihm verbundenen inländiſchen Handelsleute gehört , ſodann die Ergebniſſe ihrer

Verhandlungen unter Anſchluß einer von den Unternehmern eingereichten Verbalnote ( Anlage IV. ) mit Bericht

( Anlage . ) zur Schlußfaſſung eingereicht .
Die großherzogliche Regierung , den mächtigen Einfluß einer Bank auf die Wohlfahrt des Landes nicht ver —

kennend , will nun , bevor ſie ihre endliche Entſchließung faßt , noch weitere Sachverſtändige aus dem Gelehrten —

und Handelsſtande vernehmen . Dieſe ſollen ſammt der eben erwähnten Miniſterialcommiſſion dahier zuſammen

treten und es ſoll dieſe Verſammlung unter dem Vorſitze des Präſidenten des Finanzminiſteriums nach ſorgfältiger

Berathung begutachten , ob und unter welchen Bedingungen die Errichtung einer Kredit - und Giro - Bank zu geſtatten

ſein möchte . Damit ſich die Sachverſtändigen für dieſe ihre Aufgabe vor dem Zuſammentritte dahier gründlich

vorbereiten können , hat man für angemeſſen erachtet , die in den Anlagen I. bis V. folgenden Aktenſtücke zu ihrem

vertraulichen Gebrauche drucken , auch in der Anlage VI . eine Ueberſicht der Fragen beifügen zu laſſen , deren

Beantwortung vorzugsweiſe entſcheidend ſein wird . Daß es übrigens ganz unbenommen bleibe , noch weitere , den

Gegenſtand betreffende Punkte zur Sprache zu bringen , verſteht ſich von ſelbſt .

Karlsruhe , im Mai 1847 .

Miniſterium der Finanzen .



Anlage I .

Statuten
Der

Nannheimer Kredit⸗ und Giro⸗Bank .

Einleitung .

Mit Genehmigung Sr . Königl . Hoheit des Großherzogs von Baden errichten die

Nachſtehenden

einen die Firma :

„ Mannheimer Kredit : mð Giro⸗Bank “

führenden Aktien - Verein , der ſeinen Sig in Mannheim pat .

A . Uatur⸗ und Grundkapital der Kredit⸗ und Giro⸗Vank .

Wir E

Das Kredit - und Giro - Bank⸗Inſtitut ift eine Privat⸗Anſtalt und Privateigenthum feiner Theilnehmer .

Daſſelbe wird mit Autoriſation und unter dem Schutz und der Aufſicht des Staats , zur Beförderung

des Ackerbaus , der Induſtrie und des Handels gebildet und betrieben .

Artt . 2 .

Das Grundkapital des Kredit - und Giro - BankInſtituts iſt auf zehn Millionen Gulden Münz⸗

conventions - Währung vom 30 . Juli 1838 feſtgeſetzt .

Für dieſe Kapitalſumme werden zwanzigtauſend Aktien, auf Namen lautend , ausgegeben , von welchen

eine jede , wenn ſie ganz eingezahlt ſein wird , fl. 500 vorſtehender Währung beträgt . Die Aktien werden

mit halbjährigen Zins - und Dividende - Coupons , welche auf die Inhaber lauten , verſehen .
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Gegen dieſe Coupons werden halbjährlich 3 Zinſen p. . , und außerdem nach vorgängiger Be⸗

kanntmachung , die ſich ergebende Dividende bezahlt .
Aktien können Inländer und Ausländer , Privaten ſowohl , als auch Corporationen und Geſellſchaf —

ten erwerben .

Wok 3 .
:

Die Einzahlung auf die Aktien erfolgt in zehn Terminen zu 10 % in Baar , gegen jeweilige Ab -

quittirung auf den Aktien⸗Documenten ſelbſt .
Die erſte Einzahlung hat 14 Tage nach Bildung des Verwaltungsrathes (ek. Art . 29 ) zu geſchehen ,

die ferneren , je nach Bedürfniß , 4 Wochen nach der deßfalls durch den Verwaltungsrath bewirkten öffent⸗
lichen Bekanntmachung . Die eingezahlten Beträge werden mit drei vom Hundert jährlich verzinst .

Art , 4

Diejenigen Aktionäre , welche die Einzahlungen binnen 4 Wochen nach geſchehener öffentlicher Auf—
forderung nicht leiſten , werden dadurch aller Rechte als Aktionäre , ſo wie der bereits gezahlten Einſchüſſe
zum Beſten des Bankvermögens verluſtig . Die ſolcher Geſtalt verfallenen Aktien werden öffentlich für
erloſchen erklärt und die dagegen auszugebenden neuen Aktien , ſollen auf dem Kredit - und Giro - Bank⸗

Lokale öffentlich verkauft werden .

Aa o
Die Auszahlung der Zinſen und Dividenden geſchieht bei der Bank , den Zweigbanken ( ck. Art . 57 )

oder auch an andern , vom Verwaltungsrathe zu beſtimmenden Orten .

Wenn Zinſen oder Dividenden innerhalb vier Jahren von der Verfallzeit an , nicht erhoben worden

ſind , ſo fallen ſie nach Ablauf dieſer Zeit der Bank anheim . Die betreffenden Zins - und Dividendenſcheine
werden ungültig und es erliſcht jeder daraus an die Bank zu formirende Anſpruch .

Art . 6.

Der Verwaltungsrath hat das Recht , nah erfolgter gänzlicher Einzahlung der Aktien , gegen Ent -

richtung einer von ihm zu beſtimmenden Gebühr , die Namen⸗Aktien auf Verlangen , in Aktien au porteur

umzutauſchen .

Ari

Jeder Aktienbeſitzer hat für eine jede Aktie gleichen Antheil am geſammten Eigenthum , an Gewinn
und Verluſt der Bank . Er iſt jedoch nur bis zur Höhe des Nominalbetrags der Aktie verbindlich.À

Ane S

Die Uebertragung der , auf den Namen lautenden Aktien von einem Beſitzer auf den Andern kann

jeder Zeit auf den Grund eines Indoſſements geſchehen .
Die Um⸗ und Ueberſchreibung der Aktien hat jedoch , nach vorgängiger deßfallſiger Anzeige und

unter Vorlage der betreffenden Aktie , durch die Bankverwaltung zu geſchehen .
Ehe nicht dieſe Umſchreibung bei der Bank erfolgt iſt , bleibt von ihr der , als letzter Beſitzer bei

ihr Inſcribirte fortdauernd als rechtmäßiger Eigenthümer angeſehen .
Die Umſchreibgebühr wird von der Verwaltung feſtgeſetzt und öffentlich bekannt gemacht .

Art 9.

Alle Aufforderungen und Bekanntmachungen geſchehen durch die öffentlichen Blätter von Mannheim ,
Karlsruhe , Frankfurt und Augsburg . Sie ſind für die Aktionäre rechtsverbindlich und begründen den
Eintritt der , nach Maßgabe dieſer Statuten , mit den Aufforderungen verknüpften Rechtswirkungen .
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Dem Ermeſſen des Verwaltungsraths - ⸗Ausſchuſſes bleibt es überlaſſen , noch andere öffentliche Blätter

zu den Bekanntmachungen an die Aktionärs zu benutzen .

B . Geſchäfts⸗ und Wirkungskreis der Kredit⸗ und Giro⸗Vank .

Art 10 :

Zu dem Geſchäfts - und Wirkungskreis der Bank gehören alle diejenigen Geſchäfte , welche der im

Art , 1 bemerkten Beſtimmung entſprechen .

Insbeſondere wird ſie wirkſam ſein :

I. als Landes⸗Kreditkaſſe

für Darlehen gegen Hypotheken auf Grundeigenthum und ſonſtige Realitäten und gegen Verpfändung
von Grundgefällen oder ſonſtigen nutzbaren Realrechten .

Die Tilgung eines ſolchen hypothekariſchen Darlehens Seiten des Schuldners ſoll in der Regel durch

Zahlung einer jährlichen Rente für Zinſen und Kapitalablage ( Annuitaet ) erfolgen .

Es ſteht Demſelben jedoch auch das Recht zu , ſeine Schuld durch freiwillige Abſchlagszahlungen , die

jedoch nie weniger als eine Annuitaet betragen dürfen , oder auch nach vorhergegangener ſechsmonatlicher

Kündigung , auf einmal zu tilgen .

Art H

I . als Disconto⸗Bank

für Discontirung der Handelseffecten an Ordre .

Art . 12 .

III . als Leihbank
für Darlehen auf Gold und Silber , auf Staatspapiere ( mit Ausſchluß der in ihren Zins - und Kapital⸗

zahlungen ſtockenden ) und fonftige Effecten , auf werthvolle , dem Verderben nicht ausgeſetzte Gegenſtände
und Urſtoffe , endlich auf Fabrikate , welche dem Verderb und der Mode nicht unterworfen ſind .

Die Höhe der , auf alle dieſe Unterpfänder zu gewährenden Vorſchüſſe ſoll nach gewiſſen , die Bank

ſicherſtellenden Sätzen von Zeit zu Zeit im Voraus feſt beſtimmt werden .

Wri 13

IV. als Depoſiten⸗Bank

für die Aufbewahrung von Gold und Silber in Barren und Münzen , von Pretioſen , Staatspapieren

und Urkunden gegen eine zu entrichtende Gebühr .
Art . 14 .

V. als Giro⸗Bank

a) Für Mannheim übernimmt ſie Einzahlungen auf laufende Rechnung und eröffnet dafür ein

Folium , auf welchem von dem Folium - Inhaber über die ihm bei der Bank gutgeſchriebenen Beträge ver —

fügt werden kann .

Artt 15 -

b ) Allen nicht zu Mannheim domicilirten Privaten und Corporationen hat fie für die ihr ein -

bezahlt werdenden Beträge , aufer der Eröffnung eines Folio , auch Giro - Beſcheinigungen auszuſtellen .

Daffelbe fann auh auf Verlangen denen zu Mannheim Domicilirten gewährt werden .
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Art , 16 .

Dieſe Beſcheinigungen lauten auf Tauſend , Fünfhundert , Hundert , Fünfzig , Fünf und zwanzig ,
Zehn und Fünf Gulden und werden von dem Bankdirektor ( ck . Art . 43. ) und dem Controlleur (cf. Nrt , 61 . )

unterzeichnet .

Ant E

Die Eröffnung eines Folio und die gleichzeitige Verabreichung von Giro - Scheinen kann auch gegen
Einlegung von Staatseffecten oder ſonſtigen Unterpfändern , nach desfallſiger Beſtimmung des Verwaltungs⸗
rathes geſchehen . Die Uebertragung eines Giro - Scheines von einem Folio auf das andere kann jederzeit

ſogleich bei Präſentation erfolgen . Der Umtauſch gegen baar Geld jedoch fann bei den fraglihen Giro -

Scheinen nur nach vorhergegangener Abſtempelung acht Tage ſpäter verlangt werden .

Arti 18 :

Die ſpeziellen Beſtimmungen hinſichtlich der , bei den vorſtehend sub I. bis V. genannten Geſchäften
der Bank zu beobachtenden Normen und Grundſätze ſind in einem beſonderen , einen integrirenden Theil
dieſer Statuten bildenden Reglement niederzulegen .

Art A9

Es bleibt dem Ermeſſen des Verwaltungsrathes lediglich überlaſſen , dem einen oder Dem andern Ge -

ſchäftszweige Artikel J. bis einſchließlich V. eine größere oder geringere Ausdehnung zu geben .

C. Allgemeine Beſtimmungen .
Art 20 .

Der Gewinn , welcher ſich aus den genannten Operationen der Kredit - und Giro - Bank ergeben wird ,
ſoll jährlich von dem Verwaltungsrathe ausgemittelt und öffentlich bekannt gemacht werden .

Bei dieſer Ausmittelung resp . Berechnung des jährlichen Gewinnes werden die ſämmtlichen Unkoſten ,
die etwaigen Verluſte , der Diskonto auf die vorräthigen unverfallenen Effecten , und endlich die nah Mrt , 2,

den Aktionären zu zaplenden 3Y igen Zinſen , in Abzug gebracht .
AT 2e

Bon dem Hierna fih ergebenden reinen Gewinn ift 4, als Neferyefond , zur Deckung außerge —
wöhnlicher Verluſte , zurückzulegen und damit ſo lange fortzufahren , bis dieſer Fond die Höhe des achten
Theils des Kapitalſtocks der Bank erreicht . Ueber dieſen Fond iſt auf den Büchern der Bank beſondere
Rechnung zu führen , ohne denſelben jedoch auf beſondere Weiſe anzulegen , vielmehr bildet derſelbe , hin —
ſichtlich des Geſchäftsbetriebs , einen Theil des erwerbenden Kapitals , — die Zinſen daraus einen Theil
der jährlichen Revenüen der Bank .

Art 22 ,

Die übrigen 3, des Nettogewinnes werden als Dividende unter die Aktionäre halbjährig vertheilt . Wenn

aber der Reſervefond die vorſtehend bezeichnete Höhe , auf welcher er auch fortdauernd zu erhalten iſt ,
erreicht hat , erfolgt eine Vertheilung des ganzen Gewinnes der Kredit - und Giro - Bank an die Aktionäre .

WTL 23

Der Reſervefond iſt und bleibt Eigenthum der Aktionäre , und wird bei Auflöſung der Bank auf
jede Aktie repartirt .



Art . 24 .

Als Kredit⸗ und Giro - Bank⸗Valuta wird die Währung Der Münzconyention vom 30 . Juli 1838 ,
und der Fünffrankenthaler beſtimmt .

Art . 25 .

Die Dauer der Kredit - und Giro - Bank iſt auf 99 Jahre feſtgeſetzt . Ein Jahr vor Ablauf dieſer
99 Jahre wird eine Generalverſammlung ( ek. Art . 46 . ) einberufen , um durch Stimmenmehrheit über die

Frage zu entſcheiden : ob die Erneuerung der Conceſſion zum Fortbeſtand der Kredit - und Giro⸗Bank nach⸗

geſucht , oder dieſelbe nach Ablauf der 99 Jahre aufgelöst werden ſolle .

Art . 26 .

Auch früher kann bei beſondern Ereigniſſen das Kredit - und Giro - Bank⸗Inſtitut durch Beſchluß der

Generalverſammlung aufgelöst werden .

Eine ſolche Auflöſung der Bank , vor Ablauf der Coneeſſionszeit , kann jedoch nur nach Anleitung
des Art . 54 . ſtattfinden .

Art 2

Im Fall der Auflöſung der Kredit - und Giro - Bank hat die Generalverſammlung 6 Liquidatoren
zu erwählen , welche in Gemeinſchaft mit den 6 Verwaltungsraths⸗Ausſchußmitgliedern (cf. Art . 40 ) und

mit dem Bankdirektor die Liquidation vornehmen . Der verbleibende reine Vermögensbetrag wird ſodann
unter ſämmtliche Aktionäre , zu gleichen Theilen für jede Aktie , gegen deren Rückgabe vertheilt .

Arti , 28 :

Nach beendigter Liquidation werden die Aktionäre zu einer Generalverſammlung zuſammenberufen ,
worin die Schlußrechnung vorzulegen und nach vorgängiger Prüfung und Richtigbefinden derſelben , die

Verwaltung zu liberiren iſt .

D . Kepräſentation und Organiſation der Geſellſchaft .
Mtt 29

Nahdem 1 des Grundfapitals Durh Mftienzeihnung verbindlih übernommen fein wird , ift die

Bankgeſellſchaft als definitiv conſtituirt zu betrachten : es tritt dieſelbe alsdann ſofort in Wirkſamkeit und

der Verwaltungsrath ( cf . Mrt . 34. ) beginnt feine Funftionen .

Den Stiftern der Bankgeſellſchaft Ccf. Einleitung ) fteht während der erften zwei Jahre Cer. Mrt , 33 .

u. 34. ) das Recht zu , den Aktienreſt gang oder theilweiſe zum Nominalwerth für ihre Rechnung zu über⸗

nehmen .
Art E30

Die geſammten Aktionäre bilden die Bank- Geſellſchaft .
Die Bank- Geſellſchaft wird durch einen aus 18 Mitgliedern beſtehenden Verwaltungs - Rath ,

welchem die obere Leitung aller Bank - Angelegenheiten , und durch einen daraus erwählten Aus ſchuß
( ek. Art . 40 ) , welchem die eigentliche Bankverwaltung obliegt , repräſentirt . Zu Mitgliedern des Ver⸗

waltungsraths können nur ſelbſtſtändige und unbeſcholtene Männer gewählt werden .

Art . 31 .

Jedes Mitglied des Verwaltungsraths muß 5 Aktien beſitzen und während der Dauer ſeiner Theil —

nahme an der Verwaltung bei der Bankkaſſe deponiren .
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Art . 32 .

Die Mitglieder des Verwaltungsrathes , von denen 9 immer Inländer ſein müſſen , werden von

der Generalverſammlung (ek. Art . 49 . ) auf 6 Jahre erwählt .

Diejenigen 18 Aktionäre , welche die meiſten Stimmen nach denen zu Mitgliedern des Verwaltungs —⸗

rathes erwählten , erhalten , ſind Suppleanten .

Jedes Jahr treten 3 Mitglieder nach dem Amtsalter aus . Inſofern als der Austritt nicht durch

das Amtsalter beſtimmt werden kann , entſcheidet das Loos . Die austretenden Mitglieder ſind wieder

wählbar . Die zuerſt und während der erſten zwei Jahre den Verwaltungsrath bildenden Aktionäre

( ek. Art . 34 . ) bleiben jedoch nur während dieſer zwei Jahre insgeſammt in Thätigkeit , indem nach Ablauf
derſelben bereits der vorſtehend beſtimmte Austritt von je 3 Mitgliedern ſeinen Anfang nehmen ſoll , ſo

daß alſo erſt nach Ablauf von 7 Jahren die oben beſtimmte ſtatutenmäßige Dauer der Amtsführung der

Verwaltungsraths - Mitglieder von 6 Jahren eintritt .

ATE a .

Die erſte Generalverſammlung hat zwei Jahre nach definitiver Conſtituirung der Bankgeſellſchaft
( el . Art . 29 . ) ſtattzufinden . In dieſer wird die Ergänzungswahl für die , alsdann zuerſt austretenden

und durch das Loos beſtimmten 3 Mitglieder des Verwaltungsrathes vorgenommen .

Art . 34 .

Bis zu dieſer erſten Generalverſammlung und während der erſten zwei Jahre nach erfolgter Con⸗

ſtituirung beſteht der Verwaltungsrath aus den Stiftern ( ok. Einleitung ) der Geſellſchaft , die - nah freier
Wahl aus den übrigen Aktienzeichnern ihre Zahl auf 18 ergänzen .

ATE 30 :

Der Verwaltungsrath wählt unter ſich einen Präſidenten und Vicepräſidenten , und zwar beide auf
1 Jahr .

Er verſammelt ſich regelmäßig alle 3Z Monate zu Mannheim auf Einladung des Präſidenten oder

Vicepräſidenten .

Außergewöhnliche Verſammlungen können von dem Vorſitzenden , oder auf den Antrag von 6 Ver⸗

waltungsraths⸗Mitgliedern erfolgen .

Art . 36 .

Die Beſchlüſſe des Verwaltungsrathes werden nach abſoluter Stimmenmehrheit gefaßt , doch ſind ſie
nur dann gültig , wenn wenigſtens 9 Mitglieder anweſend waren . Bei Stimmengleichheit entſcheidet die

Stimme des den Vorſitz Führenden . i

Art . 37 .

Ueber die Verhandlungen des Verwaltungsrathes wird ein Protokoll aufgenommen und außer dem

Protokollführer , vom Vorſitzenden und einem Verwaltungsraths - Mitgliede unterzeichnet .

Art . 38 .

Die Mitglieder des Verwaltungsrathes haben für ihre Mühewaltung keine Vergütung anzuſprechen ,
wohl aber Erſatz ihrer baaren Auslagen .

Aet . 39

Der Verwaltungsrath erwählt aus ſeiner Mitte alljährlich 3ZCenſoren , welchen die Controlirung
aller Bankgeſchäfte obliegt .
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Art . 40 .

Der Verwaltungsrath erwählt ferner aus ſeiner Mitte auf die Dauer von 3 Jahren einen Mus -

ſchuß von 6 Mitgliedern , welchem die eigentliche Verwaltung und die Ordnung des Geſchäftsganges
der Bank übertragen iſt . Nach Ablauf dieſer 3 Jahre treten 2 Mitglieder aus , die jedoch ſofort wieder

wählbar ſind . Den Austritt beſtimmt in den erſten Jahren das Loos , nachher das Amtsalter .

Art . 41 .

Dieſer Ausſchuß wählt unter ſich auf ein Jahr einen Vorſitzenden und einen Stellvertreter desſelben ,
die beide nach Ablauf dieſes Jahres wieder wählbar ſind .

Art A2 ,

Der Ausſchuß vertritt die Geſammtheit der Aktionäre in ihren Rechten und Verbindlichkeiten gegen

dritte Perſonen und ſorgt für die ſtatutenmäßige Leitung des Inſtituts .

Art . 43 .

Der Verwaltungsrath ernennt ferner einen Direftor , welder die Gefhäfte und Angelegenheiten
der Bank in allen Einzelnheiten nach den Beſchlüſſen , allgemeinen Inſtruktionen und beſonderen Anord —

nungen des Verwaltungsraths - Ausſchuſſes beſorgt , und den Sitzungen des Ausſchuſſes ſowohl , als auch

des Verwaltungsrathes ſelbſt beiwohnt . Auf den Vorſchlag dieſes Direktors ernennt endlich Der Ver -

waltungsrath , und in dringenden Fällen der Verwaltungsraths - Ausſchuß , alle ſonſt erforderlichen Ange —

ſtellten der Bank . Letztere , ſowie der Direktor , haben Dienſtcautionen zu leiſten , deren nähere Beſtimmung ,
ſowie die Feſtſetzung aller Gehalte , dem Verwaltungsrathe vorbehalten bleibt .

Art 44 ,

Die Bankaktien werden mit der Unterſchrift

Mannheimer Kredit - und Giro - Bank

vom Vorſitzer des Verwaltungsrathes und zweien Mitgliedern deſſelben vollzogen und yon dem Direktor

contraſignirt .
Art 45 .

Die ſpeciellen Beſtimmungen hinſichtlich der Wirkſamkeit des Verwaltungsrathes , des Ausſchuſſes
und des Direktors , ſowie ihre Stellung zu einander und die Vertheilung ihrer Thätigkeit , ſind durch ein

beſonderes Regulativ feſtzuſetzen .

Für die ſonſtigen Angeſtellten werden Seitens des Direktors Dienſt - Inſtruktionen entworfen und

dem Verwaltungsrathe zur Beſtätigung vorgelegt .

Art . 46 .

Generalverſammlung en der Aktionäre werden von dem Verwaltungsrathe veranſtaltet . Es

ſoll jedoch alljährlich mindeſtens einmal , und zwar ſpäteſtens drei Monate nach Ablauf des Rechnungs —

jahrs eine Generalverſammlung , und zwar zu Mannheim ſtattfinden . Außerordentliche Generalverſamm —

lungen werden , ſo oft es nöthig iſt, vom Verwaltungsrathe berufen , und es hat der Ausſchuß das Recht ,

darauf anzutragen .

Art . 47 .

Auf den Antrag von wenigſtens 50 Aktionären , welche im Beſitze von zuſammen wenigſtens
2000 Stück Aktien ſind , iſt der Verwaltungsraths⸗Ausſchuß verbunden , auf eine Generalverſammlung bei

dem Verwaltungsrathe anzutragen , wenn ſich der Gegenſtand des gedachten Antrags entweder auf die

Art . 49 bemerkten Punkte , oder auf Beſchwerden über die Verwaltung bezieht .
2
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Art . 48 .

Jeder Inhaber einer Aktie hat bei der Generalverſammlung Stimmrecht :

1 Aktie bis mit 4 Aktien haben 1 Stimme ,
Swen y y O y n 2 Stimmen ,

11 n n n 20 n n” 3 "”

21 "n U; "” 35 n” n” 4

36 "n ” "” 50 A 1”

54 7 n 75 ” n”

76 A "” "n 100 "” 1

101 " n " 150 "” 1" 1"
t n r r00 y v 9 n"

W1 „B und mehe 7 7 0 Stimmen

ATE A9 ,

Die Gegenſtände , welche in den Generalverſammlungen ihre Berathung und Erledigung finden ,

ſind :

1) der Geſchäftsbericht des Verwaltungsraths⸗Ausſchuſſes und des Direktors ;
2 ) die Vorlegung des von dem Ausſchuſſe gefertigten Jahresabſchluſſes , nach vorgängiger Prüfung

und Richtigbefindung durch den Verwaltungsrath ;
5

3 ) die Wahl der Verwaltungsraths - Mitglieder ;

J ) auf Vorſchlag des Verwaltungsrathes oder des Ausſchuſſes die Ergänzung oder Veränderung
der Statuten ;

| 5 ) auf den Borfhlag des Verwaltungsraths und des Ausſchuſſes die Vermehrung des Kapital⸗

'
| ſtocks ;

6) die Beſchlußnahme über die vom Verwaltungsrath , Ausſchuſſe oder Einzelnen zur Berathung
gebrachten Angelegenheiten der Bank ;

7 ) die Beſchlußnahme über Verlängerung der Dauer der Bank ( Art . 25 ) oder eintretenden Falls
über den , die Auflöſung der Bank bezweckenden Antrag ( Art . 54) .

Art . 50 .

Die Einladung zu den Generalverſammlungen , ſowie alle Bekanntmachungen an die Aktionäre

finden in Gemäßheit des Art . 9 ſtatt und ſind dadurch für jene verbindlich , ſo daß die Ausflucht des

Nichtwiſſens nicht ſtattfindet . Es muß jedoch zwiſchen dem Tage der erſten Erſcheinung dieſer Einladung
in einem der Art . 9 gedachten öffentlichen Blätter , und dem Tage der Generalverſammlung , eine Friſt
von wenigſtens vier Wochen , mit Einrechnung dieſer beiden Tage liegen . Alle wichtige Gegenſtände , über

welche in einer Generalverſammlung berathen oder Beſchluß gefaßt werden ſoll , werden , ſoweit thunlich,
in der Einladung dazu im Voraus den Aktionären im Allgemeinen bekannt gemacht .

Art . 51 .

In den Generalverſammlungen führt der Präſident des Verwaltungsraths und im Behinderungs⸗
falle der Vicepräſident den Vorſitz .

O
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Art . 52 .

Ueber die Verhandlungen und gefaßten Beſchlüſſe wird ein Protokoll aufgenommen vom Protokoll⸗
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führer , bem Präſidenten des Verwaltungsraths , einem Ausſchußmitgliede und zwei Aktionären unterſchrie⸗

ben , und ein vollſtändiges Exemplar deſſelben oder eine Abſchrift davon an das Miniſterium des Innern

eingeſendet , auch dieſes Protokoll wenigſtens im Auszuge öffentlich bekannt gemacht .
Art . 53 .

Die am Orte der Generalverſammlung wohnenden Aktionäre haben ſich durch Vorzeigen ihrer

Aktien, andere durch gerichtliche oder notarielle Beſcheinigungen , in welche die Aktien - Nummern aufzunehmen

ſind , zu legitimiren und erlangen nur ſolchergeſtalt das Recht zu ſtimmen .

Es bleibt dem Verwaltungsrathe überlaſſen , in den Ausſchreiben zur Generalverſammlung über

Zeit und Ort der Legitimationsprüfung beſondere Beſtimmungen zu treffen .

Die abfolute Stimmenmehrheit der anweſenden Aktionärs , deren Stimmen nach Maßgabe der Be —

ſtimmungen von Art . 48 gezählt werden , entſcheidet .
Art . 54 .

Behufs Abfaſſung eines gültigen Beſchluſſes über Auflöſung der Geſellſchaft müſſen ?) aller Aktien

repräſentirt ſehn , und von dieſen müſſen ſich dret Viertheile für die Auflöſung erklären . Ueberdies muß

in ſolchem Falle bereits in der Einladung zur Generalverſammlung von dem betreffenden Gegenſtande

Kenntniß gegeben werden .

Sollte jedoch bei der , zu dieſem Behufe einberufenen Generalverſammlung ein gültiger Beſchluß

nicht gefaßt werden können , fo wird eine zweite Generalverſammlung unter dem Präjudize zuſammenbe⸗

rufen , daß in dieſer ein , alle Aktionäre bindender Beſchluß durch abſolute Mehrheit , Der yon den An -

weſenden vertretenen Aktien gefaßt werden würde .

E . Rechte der Hank .

Wer o

Die Bant ift berechtigt , ſich der Firma „ Mannheimer Kredit⸗ und Giro⸗Bank “ , ſowohl
bei der Unterſchrift , als auch in ihren Siegeln und Stempeln , zu bedienen .

Art . 56 .

Bezüglich der Fauſtpfänder gelten die Beſtimmungen des Badiſchen Landrechts §. 2073 bis 84 . Als

außergerichtliche Norm , welcher ſich der Pfandgeber freiwillig unterwirft , wird das Nachſtehende feſtgeſetzt :

Die bei der Bank niedergelegten Unterpfänder , worin ſie auch immer beſtehen mögen , können unter

keinem Vorwande von irgend Jemand der Bank , ohne volle Gewähr der ganzen Bankforderung abver⸗

langt werden . Derjenige , welcher den Pfandſchein bringt und das Darlehen berichtigt , wird als ligitimirt

zum Rückempfange des Pfandes angeſehen . Verbote gegen Ausantwortung von Pfändern , Vollſtreckung

der Hülfe in ſelbige , oder eine Vindication derſelben , ſind unzuläſſig und unwirkſam , außer , inſoweit nach

völliger Tilgung der Bankforderung , ein Ueberſchuß vorhanden iſt .

Wird Letztere zur Verfallzeit niht berichtigt , ſo iſt die Bank berechtigt , die Pfänder ſofort auf Koſten

des Schuldners öffentlich zu verſteigern , oder durch verpflichtete Mäkler verkaufen zu laffen und pen Er -

lös , ſoweit er dazu erforderlich , zu ihrer Befriedigung zu verwenden . Reicht der Erlös zur Berichtigung
D *



des vollen Schuldbetrags nicht hin , ſo iſt der Schuldner das Fehlende nachzuzahlen verbunden . Fällt der

Verpfänder in Concurs , ſo iſt das Pfand auch nur gegen Zahlung des vollen Schuldbetrags an die Con —

cursmaſſe abzuliefern . Erfolgt dieſe Zahlung nicht , ſo iſt die Bank befugt , zur Verfallzeit das Pfand ,
wie angegeben , zu realiſiren und nur den Ueberſchuß zur Maſſe auszuantworten , oder das Fehlende bei

dem Concurſe zu liquidiren .

ATE O

Die Bank iſt berechtigt , vorbehaltlich der Staatsgenehmigung , Zweigbanken mit denen ihr ſelbſt

zuſtehenden Rechten und mit dem ihr angewieſenen Wirkungskreis , ebenſo , außer der Haupteaſſe , Neben⸗

kaſſen zu errichten .
Die Zweigbanken ſind der Hauptbank untergeordnet und von Zeit zu Zeit durch Mitglieder des

Ausſchuſſes zu revidiren .

Art . 58 .

Streitigkeiten , welche zwiſchen Aktionären unter ſich , oder mit der Geſellſchaft und deren Behörden

entſtehen , ſollen nur durch Schiedsrichter entſchieden werden .

Arti 59 .

Wegen verlorner oder untergegangener Aktien, Zins - und Dividendenſcheine , Giro - oder Depoſiten —

Scheine findet auf Antrag der Betheiligten und auf deren Koſten ein Ediktalverfahren zum Behufe ihrer
Amortiſation ſtatt . Daſſelbe erfolgt ganz in demſelben Maße , wie dies für Großherzoglich Badiſche

Staatspapiere geſetzlich vorgeſchrieben iſt .

Nach vollſtändiger Beendigung dieſes Amortiſationsverfahrens durch eingetretene Rechtskraft des

Präcluſiverkenntniſſes findet dann die Ausfertigung neuer Dokumente ſtatt . Die Gerichtsbehörde , vor welcher
die Hauptbank Recht zu nehmen hat , iſt auch die competente Behörde für die Einleitung des Amortiſa —

tionsverfahrens .
Art . 60 .

Auf die Verfälſchung und Nachahmung der Giro - und Depoſitenſcheine , der Aktien oder Schuldver —
ſchreibungen , ſowie der ſonſtigen Bankurkunden ſind dieſelben Strafen verhängt , welche nach den , im

Großherzogthum Baden geltenden Geſetzen auf Falſchmünzung und Verfälſchung öffentlicher Urkunden

geſetzt ſind .

F . Verhältniſ ; der Bank zur Staatsregierung .
Art . 61 .

Die Staatsregierung übt das Recht der Beaufſichtigung über die Bank in dem Maße aus , daß ſie

jederzeit befugt iſt , mittelſt einer oder mehrerer bleibend dafür zu ernennender , oder auch außerordentlich

zu beauftragender Commiſſarien von den Geſchäften und dem Stande ſowohl der Hauptbank als der

Zweigbanken , durch Einſicht aller Bücher und Verhandlungen derſelben , genaue Kenntniß zu nehmen , um

fih su überzeugen , daf von Geiten der Bankbehörden den Beſtimmungen der Statuten und des Geſchäfts⸗
Regulativs überall nachgegangen werde , und um im Zuwiderhandlungsfalle nach Befinden einzuſchreiten .
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Die Bankreviſionen ſollen nur außer den gewöhnlichen Geſchäftsſtunden vorgenommen und die Bücher
aus dem Lokale der Bank nicht entfernt werden .

In Gleichem wird die Staatsregierung einen Notar ernennen , welcher ſein Amtslokal in dem Bank⸗

gebäude ſelbſt hat , zum Behuf der ohne Zeitverluſt vorzunehmenden Notariatsgeſchäfte und der ihm von

der Bank zu übertragenden Controle nach §. 16 . —

Die Salarirung des Notars ohne Beläſtigung der Staats - Caſſa wird von der Staatsregierung

feſtgeſetzt .

Art . 62 .

Im Fall das Bankkapital Durh Berluft um 1, vermindert ift , fann die Staatsregierung die Qi -

quidirung und Auflöſung Cci. Mrt . 26 & 27 ) der Bant verfügen .

D9 -

Reglement
Mannheimer Kredit - und Giro - Bant .

A . Geſchäfts⸗ und Wirkungskreis der Bank .

Ccf . Art . 10 —18 Stat . )

I . Allgemeine Beſtimmungen .

§ 4

Es iſt dem Ermeſſen des Verwaltungsrathes überlaſſen , für welche Summen , auf welche Art und

Weiſe und mit wem die Bank bei einem oder dem anderen ihrer Geſchäftszweige ſich einlaſſen will :

Er kann daher ohne Angabe eines Grundes Geſchäftsgeſuche gewähren oder abweiſen .

§. 2.

Die Beſtimmung , ob und welche Gebühren die Bank bei den verſchiedenen Geſchäftsabtheilungen von

denjenigen abnimmt , welche mit ihr in Verbindung treten , wird von dem Verwaltungsrath abhängen und

zur allgemeinen Kenntniß gebracht werden .

§- 3:

Alle und jede Koſten , welche durch die bei der Bank nachgeſuchten und von ihr mit Dritten einge⸗

gangenen Geſchäfte entſtehen , treffen lediglich Letztere .

II . Beſondere Beſtimmungen .
1 . Darlehen gegen Hypothek .

y

Die Banf darf auf Grund und Boden und ſonſtige Realttäten nur gegen gerichtliches , vollſtändige



u

Sicherheit gewährendes Unterpfand ausleihen und unter gehöriger Vorſicht wegen der , auf den Pfandob⸗

jekten haftenden Vorzugsrechten , ſowie der geſetzlichen , richterlichen und vertragsmäßigen Unterpfandsrechte .

8

Die Schuldner müſſen in den gerichtlichen Pfandurkunden ausdrücklich die Bedingung eingehen , daß

ſie bei Gefahr doppelter Zahlung

a) das ganze Kapital nur gegen Rückempfang der Originalurkunde , oder , wenn dieſe in Verluſt ge —

rathen ift , nur gegen einen von dem Verwaltungsraths - Ausſchuß auszuſtellenden Amortiſations —

Schein abtragen ;

b) eine theilweiſe Zahlung ipee Kapitalſchuld nur
gegen eine , von dem Verwaltungsraths - Ausſchuß be⸗

glaubigte Quittung leiſten können .

S- 6:

Die Darleihen werden nur in runden Summen und niht unter fl. 500 . — gegeben .

Die Zinſen richten ſich nach dem landesgeſetzlichen Zinsfuße .

5S e

Der Bankverwaltung ſteht das Recht zu , alle zur Erhebung des wirklichen Werthes der bei ihr zu

verpfändenden Objecte erforderlichen Anordnungen zu treffen .

2 . Escompte Geſchäft .

§. 8 .

Die Bank discontirt :

a) inländiſche , durch Verlooſung oder Aufkündigung , oder durch feſtgeſetzte Verfallzeit zur Rückzahlung
beſtimmte Staatspapiere , deren Zahlungstermin nicht über ſechs Monate hinausläuft ,

b) am Sitz der Bank zahlbare Wechſel und andere Handelspapiere , welche auf Ordre und auf be —

ſtimmte , nicht über drei Monate laufende Verfalltermine geſtellt und mit drei als ſolvent anerkannten

Unterſchriften verſehen ſind .

Die in Karlsruhe und Frankfurt a. M . zahlbaren Wechſel ſollen denen sub b. genannten glei -

geſtellt werden , unter Berückſichtigung der Incaſſo Speeſen . Dem Verwaltungsrathe bleibt es überlaſſen ,

vorſtehende Beſtimmung auch auf andere Handelsplätze des Großherzogthums Baden auszudehnen .

§. 9.

Auf fremde Handelsplätze gezogene , nicht über drei Monate laufende und mit drei anerkannt ſoliden

Unterſchriften verſehene Wechſel werden discontirt , wenn ſie in blanco girirt und zur größern Sicherheit
der unmittelbaren Rückzahlung an die Bank von ihrem Inhaber mit einem auf die discontirte Summe

lautenden , wenigſtens 14 Tage früher zahlbaren Solawechſel begleitet werden . Sollte dieſer Solawechſel
am Verfalltage nicht pünktlich eingelößt werden , ſo läßt die Bank auf Rechnung und Koſten des Depo⸗

nenten , die discontirten fremden Wechſelbriefe verkaufen , oder wenn der Verkauf nicht gelingt , zum Incaſſo

einſenden .

§. 10 .

Auch nicht mit drei Unterſchriften verſehene Wechſel , welche nicht über drei Monate laufen , können

discontirt werden , nachdem der Inhaber zuvor zur Ergänzung der Sicherheit einen , der Hälfte der zu dis -

eontirenden Summe gleichkommenden Betrag von Fauſtpfändern nach §. 13, bei der Bank hinterlegt hat ,

CAN

oan
INe
DSE
AARE
A
RSI
Tan
AIDET
AOA



CFS

VEAN

A
T)

W

a D

welche ſich daraus , im Falle der Wechſel nicht pünktlich bezahlt , oder auch die Fauſtpfänder nicht immer

gehörig ergänzt werden , durch öffentlichen Verkauf bezahlt machen darf , den Mehrerlös aber dem Depo⸗

nenten auszufolgen hat .

§. 11 .

Der Discont wird von der Bank im Voraus beſtimmt und öffentlich bekannt gemacht . Eine Rück⸗

vergütung , im Falle die discontirten Wechſel vor Verfallzeit zurückgenommen werden , findet nicht ſtatt .

§. 12 .

Die Bank iſt nicht verbunden , über die Gründe Rechenſchaft zu geben , welche die Zurückweiſung

eines oder mehrer zum Escompte überreichten Effecten veranlaſſen .

3 . Darlehen gegen Unterpfänder Cauſtpfand . )

§. 13 .

Die Bank gibt Darlehen auf Fauſtpfänder und zwar :

a ) auf inländiſche Staatspapiere und Staatspapiere deutſcher Bundesſtaaten zu 90 % ihres Cours⸗

werthes .

b ) auf ausländiſche Staatspapiere zu 80 % ihres Courswerthes .

Die Entgegennahme von Bank - und Eiſenbahn⸗Aktien als Fauſtpfändern bleibt dem Ermeſſen des

Verwaltungsrathes für jeden einzelnen Fall überlaſſen , jedoch dürfen dieſelben nicht höher als zu 70 % ihres

Courswerthes angenommen werden .

c ) auf gemünztes und ungemünztes Gold und Silber zu 95 % deg volen Werthes ihres inneren

Gehaltes.
5

d) auf Urſtoffe und Fabrikate zu 50 % ihres abgeſchätzten Werthes .

§. 14 .

Dem Ermeſſen der Bank iſt freigeſtellt , gewiſſe Papiere oder Waaren gar nicht als Fauſtpfand an⸗

zunehmen,
- 15 :

So oft die , der Bank nach §. 13 . sub a. in Deckung gegebenen Papiere 5 % und die sub b, auf -

geführten Papiere und Aktien 10 , im Cours ſinken , hat der Deponent auf Verlangen der Bank 5 %

resp . 10 % an weiteren Papieren resp . Aktien nachzuſchießen .

§. 16 .

Auf Urſtoffe und Fabrikate werden Darleihen nur dann gegeben , wenn ſolche in einer inländiſchen

oder auswärtigen , in Baden jedoch zugelaſſenen Mobiliar - Verſicherung aufgenommen ſind , und zwar gegen

Aushändigung der betreffenden Police .

§. 17 .

Die Pfand⸗Uebergabe geſchieht in Beziehung auf die in Privaträumen befindlichen Waaren , durch

Ueberlieferung der dazu gehörigen Schlüſſel an die Bank ſelbſt , oder an einen nach gegenſeitiger Ueber⸗

einkunft gewählten Hüter ; in Beziehung auf die , in öffentlichen Waaren - Häuſern befindlichen Gegenſtände

durch Bekanntmachung der erfolgten Verpfändung an diejenigen beeidigten Beamten , welchen die ſpecielle

Aufſicht über die Waarenhäuſer anvertraut iſt . Ueberdies haften während der Dauer des Fauſtpfand⸗

vertrags alle Folgen der Entwendung oder des Verderbens der Waare auf dem Pfandgeber , welcher auch

alle Koſten zu tragen hat .



§. 18.

Die Darleihen auf Fauſtpfänder werden auf feſtgeſetzte , ſechs Monate nicht überſchreitende Termine

gegeben , können jedoch mit Convenienz der Bank nach Ablauf wieder prolongirt werden .

S L9 ;

Die Zinſen werden im Voraus erhoben und der Pfandgeber hat hieran , wenn er das Darleihen

vor dem beſtimmten Termine abbezahlt , einen Rückerſatz nicht anzuſprechen .

§. 20 .

Die Bank hat das Recht , ſich, im Falle die Pfandgeber den Vertrag nicht erfüllen , ohne richter —

liche Dazwiſchenkunft , durch öffentlichen Verkauf der Fauſtpfänder für Darleihen , Zinſe und Koſten bezahlt

zu machen .

4 . Depo ſiten - Geſchäft .

SA :

Die Bank iſt berechtigt , gemünztes und ungemünztes Gold und Silber , Pretioſen , Staats - und

Privat⸗Obligationen und andere Dokumente , ſowie überhaupt Gegenſtände von Werth gegen eine von dem

Verwaltungsraths⸗Ausſchuſſe zu beſtimmende und ſofort bei der Deponirung zu bezahlende Gebühr in Ver —

wahrung zu nehmen . Für weitere Gebühren , ſowie für alle ſich allenfalls ergebenden Koſten , dienen die

deponirten Gegenſtände der Bank als gültige Fauſtpfänder .

§ 22

Zur Ermittlung des eigentlichen Werths ſolcher Gegenſtände , die keinen beſtimmten Werth haben ,

tritt auf Verlangen des Deponenten oder nach dem Ermeſſen des Verwaltungsraths - Ausſchuſſes , behufs

Beſtimmung der Deponirungsgebühr und behufs Normirung des eventuell von der Bank zu leiſtenden

Schadenserſatzes , Taxation dieſer Gegenſtände durch verpflichtete Taxatoren ein .

§. 23 .

Der Deponent von Gold - und Silberbarren Hat der Bank vor Allem den entſprechenden Probeſchein
des Münzamtes einzuhändigen .

§. 24 .

Mit den zu hinterlegenden Gegenſtänden hat der Deponent ein , dieſelben genau beſchreibendes und

die Depoſitionsdauer angebendes Verzeichniß in duplo zu überreichen , wovon das eine bei der Bank ver —

bleibt und das andere als Depoſitenſchein , unter Beſtätigung des Empfangs der zu entrichtenden Gebühr ,
dem Deponenten zurückgegeben wird .

§ 25 ,

Sind die eingereichten Verzeichniſſe niht vorſchriftsmäßig verfaßt und unterfertigt , die Colli nicht

gehörig bezeichnet und numerirt , oder in Säcken , Kiſten , Fäſſern oder Matten überbracht , welche nicht
in gutem , gegen Veruntreuung oder Beſchädigung ſchützendem Zuſtande ſind , ſo wird keine Amtshandlung

vorgenommen und der Deponent zurückgewieſen .

§. 26 .

Jeder deponirte Gegenſtand iſt unter des Deponenten Namensunterſchrift und numerirt , ferner ,

von Letzterem und der Bank verſiegelt , aufzubewahren .
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Die Bank ertheilt in keinem Falle Empfangsbeſtätigungen auf den Ueberbringer lautend . Depoſiten

werden nur von rechtlichen Individuen übernommen , daher Jeder , der ein Depoſitum überbringt , wenn

ſeine Individualität niht ohnedies bekannt iſt , ſich durch ein von zwei bei der Bank accreditirten Zeugen

unterfertigtes Zeugniß , über ſeine rechtliche Eigenſchaft auszuweiſen hat .

§. 28 .

Die Depoſitenſcheine können an andere Eigenthümer übertragen werden , nur muß die Ceſſion jederzeit

der Bank , unter Vorzeigung des als Depoſitenſchein dienenden Verzeichniſſes ( §. 24 . ) angezeigt werden ,

§. 29 .

Die gewünſchte Verlängerung des Deponirungstermines iſt , unter Beibringung des Depoſitenſcheines ,

der Bank anzuzeigen , und die betreffende Prolongationsgebühr zu entrichten , deren Empfang beſtätigt , und

die erweiterte Friſt auf dem Depoſitenſcheine angemerkt wird .

§. 30 .

Gegen Zurückſtellung und Abquittirung des Depoſitenſcheines können die Deponenten ihr hinterlegtes

Eigenthum jederzeit beheben ; doch wird von den , im Voraus entrichteten Aufbewahrungsgebühren kein

Erſatz geleiſtet .

Sat :

- Die Pant haftet für die getreue und forgfältige Aufbewahrung der bei ihr hinterlegten Gegenftände

nach ihrer Zahl und Beſchaffenheit ; ſie haftet für ihre Veruntreuung und Entwendung , nicht aber für

jene Zufälle , die nach den allgemein geſetzlichen Beſtimmungen ausſchließend den Eigenthümer treffen .

5 . Giro - Geſchäft .

a ) Für den Plap Mannheim .

§- 3 %

Die Bank wird den Aktionärs ſowohl , als auh andern Privaten oder Corporationen , die in Mann —

heim ihr Domieil haben , Rechnung in Bankbüchern eröffnen , und daraufhin am Sitze der Bank

a) Gelper von denſelben in Empfang nehmen , oder für ihre Rechnung einziehen und

b) ihre Dispofitionen darüber bis zum Betrag der Guthaben honoriren .

§. 33 .

Wer dem Giro - Geſchäfte der Bant beizutreten geſonnen iſt , hat ſchriftlich das auf ſeinen Namen

oder ſeine Firma zu ſtellende Folium nachzuſuchen , und wird ihm, nach erfolgtem genehmigenden Beſcheide

des Verwaltungsraths - Ausſchuſſes , als Beſtätigung über den Beſitz eines Foliums eine Karte ausgeant —

wortet werden .

Der Ausſchuß iſt nicht verpflichtet , die Gründe der Verweigerung eines Foliums anzugeben .

§. 34 .

Die Bank darf Niemanden , wer es auch ſei , einen Vorſchuß oder offenen Kredit geben .

§. 35 .

Die Banf ift verbunden , alfe Gelder , welche ihr von landesherrlichen Kaffen anvertraut werden

woken , zu übernehmen , und Dafür nah gegenfeitiger Convenienz Zinſen zu vergüten .
> a
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Nach Verhältniß der Größe der Summe behält ſich die Bank eine kürzere oder längere Aufkündi —
gungsfriſt bevor .

§. 36 .

Wer ein Giro⸗Folium in der Bank erhält , hat dem Verwaltungsraths⸗Ausſchuß von ſeiner eigenen
Unterſchrift , und jener der dazu Berechtigten , ſo wie auch von allen anderen etwa beabſichtigten Kenn⸗

zeichen der Aechtheit ſeiner Anweiſungen in genaue Kenntniß zu ſetzen , und letztere mit fortlaufenden Num -

mern zu verſehen .

§. 37 .

Die in der Giro - Bank liegende Baarſchaft kann entweder von einem Folium auf dag andere über -

tragen , ober von dem Defiger des Foliums baar zurückgefordert , oder endlich vom Foliums⸗Inhaber
zur Behebung eines baren Geldbetrags durch Dritte angewieſen werden .

§. 38 .

Anweiſungen , die das Guthaben des Ausſtellers überſteigen , ſo wie ſolche , auf denen ein aona
Folium angegeben , bleiben gänzlich unberückſichtiget .

Dem Verwaltungsraths - Ausſchuß ſteht es frei , ſolche , die ſich dreimal dergleichen zu Schulden
kommen laſſen , des Foliums verluſtig zu erklären .

§- 39 .

Geräth die , dem Beſitzer eines Foliums übergebene Karte in Verluſt , ſo hat der Eigenthümer die

ſchriftliche Anzeige an den Ausſchuß zu machen , worauf ſeine Rechnung unverzüglich auf ein anderes Folium
übertragen , und ihm gegen Entrichtung einer nochmaligen Gebühr eine neue Karte ausgefertigt wird .

§. 40 .

Kein Folium⸗Inhaber kann über ein anveres als dag ihm gehörige Folium eine Auskunft oder Nach⸗
weiſung verlangen .

§. 41 .

Die Rechnungen in der Giro - Bank werden zur Sicherheit des Inſtituts und des Publicums , ſowohl
in Rückſicht des Kapitals , als der entfallenden Gebühren , halbjährig am 30 . Juni und 3l . Dezember
abgeſchloſſen.

§ 42 ,

So lange Jemand ſein Folium in der Giro - Bank nicht förmlich gelöſcht hat , wird ſolches fort⸗
während als wirkſam behandelt , und der halbjährigen Reviſion unterworfen .

§. 48 .

Die Giro⸗Bank ſteht täglich , Sonn⸗ und Feſttage ausgenommen , dem Publicum offen . Die Be⸗

ſtimmung der Stunden , an welchen die einzelnen Amtshandlungen in dem Giro - Geſchäfte werden vorge —
nommen werden , erfolgt bei der wirklichen Eröffnung deſſelben .

b) Für Privaten und Corporationen , die außerhalb Mannheim wohnen .

§. 44 .

Die Bank wird dieſen und auf Verlangen auch den Mannheimer Platz in den Giro - Bank - Büchern
ein Folio für empfangenes Geld oder Geldeswerth eröffnen , und zwar gegen Ausſtellung von Giro⸗

Scheinen , dem Belauf des inferirten Gegenſatzes gleichkommend .
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z §. 45 .

Dieſe Giro - Scheine werden auf den Namen desjenigen geſtellt , welcher Geld oder Geldeswerth

( Letzteres nach Anleitung Art . 12 . der Bankſtatuten und §. 13 . des Reglements ) in die Bank einſchießt

resp . hinterlegt .

§. 46 .

Die Giro⸗Scheine werden demjenigen , welcher ſich ein Folio in der Bank eröffnen läßt , in derjenigen

Summen⸗Eintheilung gegeben , die er verlangt . Die Scheine dürfen jedoch auf andere Summen , als

fl . 1000 , fl. 500 , fl. 100 , fl. 50 , fl. 25, fl 10 . und fi 5. nicht ausgeſtellt werden .

§. 47 .

Bei Einzahlungen unter fl. 100 , oder wo die muthmaßlichen Umſätze es zulaſſen , können auch mehre

Perſonen auf einem Folio , unter einem Conto pro Diversi vorgemerkt werden .

§. 48 .

Die Giro - Scheine werden von dem Bankdirektor , oder ſeinem Subſtituten und von dem Controlleur

unterzeichnet .

Die Unterſchrift des Letztern dient als Beweis , daß kein Giro - Schein von der Bank ausgeſtellt wor —

den , ohne daß der Gegenſatz in Geld oder Geldeswerth wirklich dafür geleiſtet iſt .

§. 49 .

Dieſer Beweis wird dem Controlleur durch eine Beſcheinigung der Caſſa - Verwaltung geliefert , über

wirkliche Einlieferung des Geldes oder Geldeswerthes von Seiten desjenigen , welcher die Eröffnung eines

Folio verlangt , auf den Grund , welcher Beſcheinigung die Giro - Scheine , je nach Beſtimmung des Letztern

bezüglich der Summen ( el . §. 46. ) auszuſtellen ſind .

§. 50 .

Es bleibt jederzeit dem oder den Regierungscommiſſarien überlaſſen , außer der im Art . 61 . der

Statuten vorgeſehenen allgemeinen Reviſion , die Controllirung der Beſcheinigungen der Caſſabeamten mit

dem Caſſabuch ſelbſt , nach Anleitung des gedachten Art . 61 . vorzunehmen .

8

Derjenige , welcher einen Giro - Schein zur Zahlung anmeldet , oder vormerken läßt , iſt auch zur

Empfangnahme der entſprechenden Summe berechtigt und zwar an der Stelle desjenigen , zu deſſen Gunſten

und auf deffen olio der Giro - Shein eingetragen fteht , ohne daf eine weitere Legitimation verlangt

werden fann .

\ 2 92

Wenn ein Giro - Schein zur Uebertragung von einem Folio auf das andere präfentirt wird , fo fann

dies ohne Ausfertigung eines neuen Giro - Scheins durch Blancogirirung geſchehen . Wird aber ein Giro -

Schein durch Baarzahlung eingelößt , ſo kann zwar derſelbe Schein wieder als Giro - Beſcheinigung benutzt

werden , jedoch unter derſelben Formalität , die überhaupt bei Ausſtellung von Beſcheinigungen (cf . §. 45 .

u. 48 . ) zu beobachten iſt.

§. 53 .

Die Feſtſetzung der den vorſtehenden Beſtimmungen entſprechenden Form der Giro - Scheine , der

Modalität der darauf bezüglichen Folio - Eröffnung und überhaupt der Art der bezüglichen Buchführung ,
bleibt dem Verwaltungsrathe überlaſſen .

3z
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B . Bank⸗Gehörden .
(cf . Nrt . 29 —45 . Stat . )

I . Allgemeine Beſtimmungen .

§. 54 .

Die Mitglieder des Verwaltungsrathes , des Verwaltungsraths - Ausſchuſſes und der Direktor werden

bei dem Antritte ihrer Aemter feierlich angeloben , die Bankſtatuten und das Reglement genau zu befolgen ,

das Wohl des BankInſtituts nach Kräften zu befördern , ſich eine redliche , eifrige und aufmerkſame

Verwaltung der Geſchäfte der Bank und ihres Vermögens beſtens angelegen ſein zu laſſen , die ſtrengſte

Unpartheilichkeit und über die Verhandlungen der Bank Verſchwiegenheit zu beobachten .

l . Beſondere Beſtimmungen .
A. Verwaltungsrath .

S- 55 :

Dem Verwaltungsrath ( Art . 30 . Stat . ) ſteht die obere Leitung aller Bankangelegenheiten zu .

Insbeſondere hat er :

1) den Ausſchuß in ſeiner Geſchäftsführung zu überwachen ;

2 ) alljährlich die Rechnungsabſchlüſſe zu prüfen , zu moniren und zu juſtifiziren ;

3) alle an die Bank in den verſchiedenen Geſchäftszweigen zu entrichtenden Gebühren zu be —

ſtimmen ;

4 ) alle Angeſtellten der Bank zu ernennen oder zu beftätigen (cf. Art . 43 . Stat . ) und deren

Gehalte und Dienſteautionen feſtzuſetzen ;

5 ) auf den Vorſchlag des Ausſchuſſes über Vermehrung des Kapitalſtocks zu berathen ;

6 ) ſein Gutachten auch über andere , vom Ausſchuſſe oder Direktor ihm vorgelegte Gegenſtände ,

denſelben auf Verlangen zu ertheilen , und überhaupt das Beſte der Bank in Berathung mit

dem Ausſchuſſe zu fördern ;

7 ) wenn die Statuten in einzelnen Fällen für den Geſchäftsbetrieb keine, oder keine ausreichende

Vorſchrift enthalten , auf Antrag des Ausſchuſſes über die Zuläſſigkeit der in Frage kommenden

Maaßregeln zu entſcheiden oder auch eine ſolche aus ſich ſelbſt zu provoziren .

B. Verwaltungsraths - Ausſchuß .

§. 56 .

Die eigentliche Leitung der Bankverwaltung iſt dem Ausſchuſſe ( Art . 40 . Stat . ) übertragen : die

Mitglieder deſſelben haben ſich in die einzelnen Hauptzweige der Geſchäfte zu theilen .

§. 57 .

Insbeſondere hat derſelbe

1) den Geſchäftsgang der Bank zu ordnen ;

2) die für jeden einzelnen Zweig nöthigen Reglements zu entwerfen ;

3) zu beſtimmen , zu welchem Zinsfuß Vorſchüſſe gemacht , wie viel auf jede der bekannteſten

Unterſchriften an Disconto genommen , wie viel auf die einzelnen Arten von Staatspapieren

vorgeſchoſſen werden ſoll ꝛc. ꝛc. , und überhaupt die einzuhaltenden Grundſätze feſtzuſtellen .
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J alljährlich dem Verwaltungsrath die Rechnungsabſchlüſſe vorzulegen und

5 ) den Wirkungskreis der Filialbanken zu bezeichnen .

C. Cenſoren .

§. 58 .

Den Cenſoren ſteht ( Art . 39 . Stat . ) die Controllirung aller Bankgeſchäfte zu , insbeſondere haben

dieſelben die zum Escompte oder zur Verpfändung überreichten Effekten zu prüfen und gemeinſchaftlich mit

dem Verwaltungsraths⸗Ausſchuſſe zu beſchließen , ob und wiefern darauf Kredit zu ertheilen ſei .

D. Direktor .

S259

Der Direktor bringt die Geſchäfte der Geſellſchaft nach den Beſchlüſſen , allgemeinen Inſtruktionen

und beſonderen Anordnungen des Verwaltungsraths - Ausſchuſſes zur Ausführung ( Art . 43 . Stat . ) . Ins⸗

beſondere leitet er die Bureau - Arbeiten und hat am Schluſſe jeden Monats dem Verwaltungsraths⸗Aus⸗

ſchuſſe eine Ueberſicht des Geſchäftsſtandes zu liefern .

Er contraſignirt die von dem Präſidenten des Verwaltungsraths und des Ausſchuſſes zu unter -

zeichnenden Erlaſſe und alle Ausfertigungen des Verwaltungsraths und Ausſchuſſes .

§. 60 .

Er unterzeichnet alle Schreiben , Kontrakte , Vollmachten , Indoſſemente und ſonſtige Geſchäfts⸗Ur⸗

kunden , jedoch muß ſeiner Unterſchrift überall das Viſa eines oder des andern hierzu beſtimmten Mit⸗

gliedes des Verwaltungsraths⸗Ausſchuſſes beigefügt fein , ohne welches Viſa feine der obgedachten Urkunden

als gültig und vollziehbar zu betrachten iſt .

§. 61 .

In Verhinderungsfällen des Direktors hat der Verwaltungsrath einen Stellvertreter deſſelben zu

ernennen .



Anlage T .

Der Unterzeichnete beehrt ſich anmit , der verehrlichen Miniſterial - Commiſſion nachfolgende Abände —

rungen an den im November 1845 von ihm eingereichten Statuten der intendirten Mannheimer Kredit —

und Giro - Bank , vorbehaltlich einer näheren mündlichen Verſtändigung , ergebenſt zu beantragen .

Zur Ginleitung .
Es wäre etwa die Benennung :

„ Badiſche Kredit⸗ und Giro⸗Bank “

anzunehmen .
Die Art . 15 , 16 und 17 würden zu ſtreichen ſein .

Zu Art . 21 .

Der Reſervefond wäre durch jährliche Ueberlaſſung von einem Achtel des reinen Gewinns zu bilden .

Zu Art . 24 .

Die Fünffrankenthaler ſind zu ſtreichen .

Zu Art . 25 .

Die Dauer der Conceſſion wird von 99 Jahren auf 25 Jahre reduzirt .

3u Art 29

Das eine Dritttheil des Grundkapitals wird von den Conceſſion - Nachſuchenden bei Unterſchrift des

Conceſſionsvertrages verbindlich übernommen , und die Bankgeſellſchaft tritt alsdann ſofort in Wirkſamkeit

und der Verwaltungsrath iſt alsbald zum Behufe des Beginns ſeiner Funktionen zu erwählen . Dem

Inlande wird von den Conceſſionirten eine Betheiligung von zwei Millionen Gulden auf dem Weg der

Subſcription angeboten , mit der Beſtimmung , daß vor Allem bis zur Höhe dieſes Betrages die inländi —

ſchen Zeichnungen bis zur Summe von fünftauſend Gulden zu voll zu berückſichtigen ſind und erſt , nad -

dem dieſe befriedigt , die größeren Zeichnungen , ſei es nach dem ganzen Betrag , oder bei Erforderniß mit

der Reduktion , wie ſich ſolche als nothwendig herausſtellt , zur Befriedigung gelangen .

Zu Art . 38 .

Eine Ausnahme hiervon bildet der Vicepräſident des Ausſchuſſes , welcher ein von dem Verwaltungs⸗

rath näher zu beſtimmendes Honorar jährlich gu beziehen hat (cf. Nrt . 40 und 41 ) .

3u Art , 40 .

Der Stellvertreter des Vorſitzenden (ek. Art . 41 ) bildet das ſechste Mitglied des Ausſchuſſes , jedoch
wird derſelbe von dem Verwaltungsrath unter beſonderer Inſtructions - Ertheiluug in der Art erwählt , daß

er bleibend auf den Grund eines mit ihm abzuſchließenden Vertrages iſt , ohne daß er durch das Loos oder

nach dem Amtsalter auszutreten hätte , und als ſtändiger Repräſentant des Verwaltungsrathes bei dem

Ausſchuß verbleibt .
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3u Art . 41 .

Den Stellvertreter des Vorſitzenden erwählt der Verwaltungsrath mit Bezug zu den Anmerkungen

zu Art . 38 und 40 .

3u Art 00 :

Die Bank hat das ausſchließende Privilegium , Noten auszugeben . Diefe Noten foen bei allen

öffentlichen Kaſſen angenommen werden . Im Privatverkehr findet deßhalb kein Zwang ſtatt . Das

Maximum der jemaligen Notenausgabe ift /½ des wirklich anbezahlten Gründungskapitals und der Ge⸗

ſammtgegenwerth der im Umlauf befindlichen Noten muß jederzeit gedeckt ſein durch mindeſtens 33½ %
in barer valuta und 667 % in jederzeit leicht zu verſilbernden Effecten . Muh ſoll die Größe der Bank —

noten nicht unter fl . 5 ſein .

Für das vorſtehende Privilegium gibt die Bank an die Staatsregierung eine jährliche Gegenleiſtung ,

über welche noch näher zu verhandeln iſt . Dieſe Gegenleiſtung wird vorgeſchlagen , mittelſt der Abtretung

eines Theils des aus den Banknoten erzielten jährlichen Gewinnes , wobei jedoch ſowohl die Stempelfreiheit
der Noten vorzuſehen wäre , als auch die Regulirung der Steuerquote für die Bank , inſofern nicht voll —⸗

kommene Steuerfreiheit derſelben bewilligt werden könnte .

Zu Art . 60 .

Hier wäre ſtatt „Giroſcheine “ „Bankſcheine “ zu ſetzen .

Zu Art . 61 .

Die großherzogliche Regierung übt durch einen großherzoglichen Commiſſär die fortwährende Aufſicht
über die Einhaltung der Statuten . Derſelbe kann allen Verſammlungen des Ausſchuſſes und der Admini⸗

ſtration beiwohnen . Er kann von den Büchern und Kaſſen Einſicht nehmen und ſoll ſich unter ſpezieller

Verantwortlichkeit die Ueberzeugung ſchaffen , daß rückſichtlich der Noten alle gegebene Vorſchriften ſtreng

befolgt werden . Er Hat die Noten vor ihrer Emiſſion mit zu unterſchreiben , oder ſein Faeſimile beifügen

zu laſſen .

Zaden , den 10. Auguſt 1846 .

Forsboom .
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Anlage MI .

Utatuten
der Badiſchen Bank .

( Entwurf der Großherzoglichen Miniſterialkommiſſion . )

I. Von der Bankgeſellſchaft und dem Bankkapitale .

Wrta .

Von einer unbenannten Geſellſchaft im Sinne des Anhangs zum badiſchen Landrechte S . 29 u. f

wird eine Bank für das Großherzogthum Baden unter dem Namen „ Badiſche Bank “ zu Mannheim er—⸗

richtet und betrieben .

IE 2

Das Bankkapital wird zu fünf Millionen Gulden feftgefegt und in 10,000 Metien von je 500 fl-

getheilt .
WTR 3

6000 Aktien werden den Inländern angeboten . Die Großh . Regierung eröffnet zu deren Uebernahme

eine Unterzeichnung bei den Großh . Amtsreviſoraten unter Anberaumung einer Friſt von drei Monaten .

Werden durch diefe Unterzeichnung mehr als 6000 Aktien begehrt , ſo wird der Ueberſchuß den Unter —

zeichnern der größeren Beträge dergeſtalt abgezogen , daß jeder derſelben eine gleiche, die größte der übrigen

Uebernahmen mindeſtens erreichende Anzahl Aktien erhält . Bruchtheile im Abzuge werden zu Gunſten der

höheren herabzuſetzenden Unterzeichnungen vermieden .

Art . 4 .

Die Stifter der Bank übernehmen die weiteren 4000 Aktien und den etwa nicht abgeſetzten Theil

der den Inländern angebotenen 6000 Aktien bis zum Betrage von 2000 Stück .

Arte o

Die Bezahlung diefer Aktien erfolgt innerhalb 2 Jahren — nach Bedürfniß — in Beträgen von

je 50 fl . , welche jeweils binnen 4 Wochen nach der vom Verwaltungsrathe öffentlich bekannt gemachten

Aufforderung in klingender Münze zu entrichten ſind .

Wer eine Einzahlung innerhalb dieſer 4 Wochen nicht leiſtet , wird von der Bankverwaltung durch

einen auf ſeine Koſten und Gefahr laufenden recommandirten Brief unter Anberaumung einer Friſt von

14 Tagen und unter Androhung des eintretenden Rechtsnachtheils an die Zahlung erinnert . Wer auch

diefe Friſt verſäumt , wird dadurch aller Rechte als Aktionär , ſo wie der bereits bewirkten Einzahlungen

verluſtig .
Art Gr

Für die 9 erſten Einzahlungen werden Interimsſcheine ausgeſtellt , bei der 10ten Einzahlung werden

die Aktienurkunden gegen Rückgabe der Interimsſcheine ausgefolgt .

Die Interimsſcheine werden auf den Namen , die Aktienurkunden je nach Verlangen des Aktionärs

auf den Namen oder auf den Inhaber ausgeſtellt .



Art . 7 .

Wenn die Aktienübernahme nach Art . 3 und 4 noch einen Theil der Aktien übrig läßt , ſo werden

diefe in der Folge nach Erforderniß , jedoch nicht unter dem Nennwerthe nebſt einem dem Reſervefond ent —

ſprechenden Aufgelde , in öffentlicher Verſteigerung zu Mannheim , oder durch Vermittlung eines verpflichte —

ten Mäcklers auf der Börſe zu Frankfurt a . M . gegen Baarzahlung veräußert .

Wris .

Die Namenaktien werden auf Verlangen jederzeit in Inhaberaktien und die Inhaberaktien in Namen —⸗

aktien umgewandelt .
Ari 9

Die Bankverwaltung führt ein Buch über die Aktien .

Ihr gegenüber gilt derjenige als Eigenthümer einer auf den Namen lautenden Aktie , welcher als

ſolcher in ihr Buch eingetragen iſt .

Die Umſchreibung einer Aktie in dem Aktienbuche wird von der Bankverwaltung auf der Aetienur —

kunde bemerkt .

Art . 10 .

Die Bankgeſellſchaft gilt als geſtiftet , ſobald die nach Art . 3 dem Inlande zur Aktienübernahme

eröffnete Friſt umlaufen iſt .

Ari 1

Die Staatsgenehmigung der Bank dauert vom Ablaufe dieſer Friſt an 25 Jahre .

Ari 2 :

Die Auflöſung der Bank kann jedoch auch vor Umfluß dieſer 25 Jahre :

1) von der Generalverſammlung beſchloſſen ;

2) von der Großh . Regierung nach Art . 99 , oder wenn das Bankkapital durch Verluſte um ein Vier —

tel oder mehr gemindert iſt , verfügt werden .

Avt N :

Im Falle der Auflöſung der Bank iſt das reine Bankvermögen unter ſämmtliche Aktionäre nach

Verhältniß der Aktien gegen deren Rückgabe zu vertheilen .

I . Von den Geſchäften der Bank .

Die Bank treibt nur folgende Geſchäfte :

1) ſie discontirt :

a) Wechſel und andere Handelspapiere , welche auf Verfügung geſtellt , am Sitze der Bank oder der

Zweigbanken oder in Frankfurt a . M. zahlbar , binnen drei Monaten fällig , und mit den Un⸗

terſchriften von mindeſtens 3 zahlungsfähigen Perſonen verſehen ſind ;

b) inländiſche , innerhalb 6 Monaten fällige Staatspapiere ;

2 ) ſie macht Darleihen gegen vollſtändige Sicherheit gewährendes Unterpfand in inländiſchen Liegen —

ſchaften und liegenſchaftlichen Rechten ;

3 ) ſie gibt Fauſtpfanddarleihen :

a) auf gemünztes und ungemünztes Gold und Silber bis zum Betrage von 95 % ihres Metall —

i werths ;
4
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b) auf Wechſel , welche nicht an einem der unter Ziff . 1 lit . a. dieſes Artikels bezeichneten Orte

zahlbar ſind , im Uebrigen aber die dort bemerkten Eigenſchaften haben , bis zum Betrage von

90 % ihres Curſes zu Frankfurt a . . ;

c) auf Staatspapiere deutſcher Bundesſtaaten und auf Schuldpapiere der Standes - und Grundherren
des Großherzogthums Baden , welche auf den Inhaber geſtellt ſind und bedingungsmäßig ein⸗

gelöst und verzinst werden , bis zum Betrage von 80 % ihres Curſes zu Frankfurt a . . ;
c ) auf Urſtoffe , welche dem Verderben nicht unterworfen und gegen Feuersgefahr verſichert ſind,

bis zum Betrage von 50 % ihres Werths ;

4 ) ſie führt für Perſonen am Sitze der Bank laufende Rechnung , auf welche ſie dort und am Sitze
der Zweigbanken :

a) Geld in Empfang nimmt und Forderungen einzieht ;
bp ) Zahlungen bis zum Betrage des Guthabens leiſtet ;

) . ſie nimmt Urkunden , edles Metall , Edelſteine und andere Koſtbarkeiten in Bewahrung ;
6) ſie treibt Handel in Gold und Silber ;
7 ) ſie übernimmt Geldvorräthe der Großh . Staatscaſſen als verzinsliche Darlehen ;
8 ) ſie gibt unverzinsliche , auf den Inhaber geſtellte Banknoten aus , welche bei ihrer Hauptcaſſe auf

Sicht gegen klingende Münze eingelöst werden .

Are 15 :

Die Bant þat Sorge zu tragen , dap fie niht in Wechſelreitereien verwickelt wird .

Art . 16 .

Die dritte Unterſchrift eines Wechſels kann durch eine den Beſtimmungen unter Ziff . 3 des Art . 14

entſprechende fauſtpfändliche Deckung der Hälfte des zu zahlenden Betrags erſetzt werden .

Net e

Der Disconto⸗Fuß iſt zu derſelben Zeit für alle Papiere gleich.
Von den auf Frankfurt a . M. gezogenen Wechſeln werden nebſt dem Disconto die Incaſſoſpeſen ab⸗

gezogen .

Art . 18 .

Der Disconto wird genau für die Zahl der Tage bis zur Verfallzeit der Papiere berechnet .
Art . 19 .

Die Fauſtpfanddarleihen werden längſtens auf drei Monate gegeben , können jedoch nach Ablauf
dieſer Friſt wieder erneuert werden .

Beſteht das Fauſtpfand in einem Wechſel , ſo wird die Friſt für das Darleihen ſo beſtimmt , daß ſie
14 Tage vor der Verfallzeit des Wechſels endigt.

Art . 20 .

Der Entleiher hat den als Fauſtpfand dienenden Wechſel der Bank zu übertragen und ihr einen
14 Tage vor deſſen Verfallzeit zahlbaren , auf den Betrag des Darleihens lautenden eigenen Wechſel aus⸗

zuſtellen .

Hrt 21 ;

So oft der Curs , Der als Fauftpfand dienenden Papiere um 100 % geſunken iſt, hat der Fauſtpfand⸗
geber die fauſtpfändliche Deckung zu ergänzen,
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Abt . 22 .

Die Bank bedingt ſich in dem Vertrage das Recht :

1) aus dem Fauſtpfande vor anderen Gläubigern Zahlung zu fordern ;

2) die Fauſtpfänder , falls die Vertragsbedingungen vom Schuldner nicht erfüllt werden , in öffentlicher

Verſteigerung oder durch die Vermittlung eines verpflichteten Mäcklers zu veräußern und aus dem

Erlöſe , ſo weit er hinreicht , Befriedigung zu entnehmen ;

3) zur Veräußerung der Fauſtpfänder zu ſchreiten :

a) im Falle ihr Guthaben nicht bezahlt wird , am vierten Tage nach deſſen Verfallzeit , ohne daß

der Fauſtpfandgeber vorher in Verzug geſetzt worden oder irgend eine andere Förmlichkeit vor —

angegangen iſt ;

b) im Falle die Deckung in Papieren bei geſunkenem Curſe nicht bedungener Maßen ergänzt wird ,

drei Tage nachdem der Fauſtpfandgeber durch eine Notariatsurkunde in Verzug geſetzt worden iſt .

Art 23

Die Einlagen auf laufende Rechnung werden nicht verzinst .

AN 2A

Die Bank beſcheinigt den Empfang der Hinterlegungen .

Der Empfangsſchein ſoll enthalten :

die Natur und den Werth der hinterlegten Gegenſtände ;
den Vor - und Zunamen und Aufenthaltsort des Hinterlegers ;
den Tag , an welchem die Hinterlegung geſchehen iſt , und den , an welchem ſie zurückgezogen

werden ſoll ;

die Ordnungszahl des Eintrages im Hinterlegungsbuch .

Att 29 :

Für die Empfangnahme , Bewahrung und Ausfolgung der hinterlegten Gegenſtände erhebt die Bank

Gebühren .
Die Bewahrungsgebühr wird nach dem Werthe der Hinterlegung bemeſſen .

Art . 26 .

Die Bedingungen , unter welchen die Bank von den Großherzoglichen Staatskaſſen entbehrliche

Geldvorräthe empfängt , ſind Sache der jeweiligen Uebereinkunft .

Art 27

Die Banfnoten vertreten in Zahlungen die Stelle der klingenden Münze , jedoch ohne daß irgend
ein Zwang zur Annahme der erſteren beſteht .

Die kleinſte Summe , auf welche eine Banknote lauten darf , beträgt 50 fl .

Art . 28 .

Der Geſammtbetrag der umlaufenden Banknoten darf die Hälfte des einbezahlten Bankkapitals und

im höchſten Falle zwei und eine halbe Million Gulden nicht überſteigen .
ATE 29 ; ;

Die Bank iſt verpflichtet , jederzeit einen ſolchen Caſſenvorrath an gangbarer Silber - und Gold⸗

münze zu halten , daß ſie in der Einlöſung der Banknoten und in den Zahlungen auf die laufenden Rech⸗

nungen nicht in Verlegenheit geräth . Wenn ihr Vorrath an gangbarer Silber - und Goldmünze unter den



-— B

dritten Theil der umlaufenden Notenmenge und der Schuld aus den laufenden Rechnungen herabſinkt , ſo
wird ſie dieſer Verpflichtung gemäß die wirkſamſten Mittel anwenden , um beſagte Baarſchaft wieder

über jenes Drittel zu erhöhen .

Für die Schuld aus den laufenden Rechnungen , für die Schuld an die Großh . Staatskaſſen und

für den Geſammtbetrag der umlaufenden Noten ſoll außerdem vollſtändige Deckung in dem Ueberſchuſſe
des Vorraths an gangbarer Silber - und Goldmünze über den dritten Theil der umlaufenden Notenmenge
und in dem Bankeigenthume an ſonſtiger Gold - und Silbermünze , an Gold - und Silberbarren , an dis⸗

contirten Papieren und an Forderungen aus Fauſtpfanddarleihen vorhanden ſein . Höchſtens ein Drittel

dieſer Deckung darf in Forderungen aus Fauſtpfanddarleihen berechnet werden .

Art . 30 .

Die Bank bezahlt der Großh . Staatskaſſe für das Recht der Notenausgabe am Anfange des zweiten
und jedes folgenden Geſchäftsjahres eine Vergütung von zwei Prozent der im jüngſt abgewichenen Jahre
umgelaufenen mittleren Notenmenge , als welche der Durchſchnitt des Umlaufs beim Schluſſe der Ge —

ſchäftsſtunden am 15 . und letzten Tage der 12 Monate angeſehen wird .

Acht . 34 .

Die Bank kann die ganze Auflage der auf die gleiche Summe lautenden Noten mittelſt öffentlicher ,
drei Jahre hindurch von 3 zu 3 Monaten erfolgender Bekanntmachung einfordern , um ſie gegen neue

Noten oder klingende Münze umzuwechſeln . Eingeforderte Noten , welche innerhalb dieſer 3 Jahre nicht
abgeliefert werden , ſollen Kraft einer auf die Noten geſetzten Bedingung der Bank unentgeldlich heim —
fallen .

AVE 32

Die ausführlichen Vorſchriften über den Gang und die Verrichtung der Bankgeſchäfte ſind der Ge —

ſchäftsordnung vorbehalten .

Ari 33

Die Bank führt ihre Rechnung in dem durch die Convention vom 30 . Juli 1838 ( Regierungsblatt
von 1839 S . 21 —28 ) feftgeftelten Landesmünzfuße und hat auf Verlangen Zahlung in der nach dieſer

Convention ausgeprägten Silbermünze oder in Kronenthalern zu 2 fl. 42 kr . zu leiſten und zu empfangen .

M. Von der Verwaltung der Bank .

Art . 34 .

Die Bank wird von der Generalverſammlung , dem Ausſchuſſe und dem Verwaltungsrathe verwaltet .

Art . 35 .

Der Ort der Zuſammenkünfte der Bankbehörden iſt der Sitz der Bank , wo für deren Dienſt ein

dem Umfange und den Zwecken der Anſtalt entſprechendes Gebäude erworben werden wird .

Art . 36 .

Die öffentlichen Bekanntmachungen der Bankverwaltung geſchehen durch einige der geleſenſten Zei —
tungen des In - und Auslandes . Die Großh . Regierung wird nach vorheriger Einvernahme des Ver⸗

waltungsrathes diejenigen Zeitungen bezeichnen , in welche die öffentlichen Bekanntmachungen der Bank

eingerückt werden müſſen , damit ſie die durch gegenwärtige Statuten an ſie geknüpften Rechtswirkungen haben .
Jede Bekanntmachung wirkt von dem Tage an , an welchem diejenige dieſer Zeitungen ausgegeben wird ,
welche die Bekanntmachung am ſpäteſten zum erſten Mal enthält .
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Die Großh . Regierung wird einen Notar anweiſen , die Notariatsgeſchäfte der Bank vorzugsweiſe

zu beſorgen und zur Vermeidung alles Zeitverluſts in dem Bankgebäude ſeinen Geſchäftsſitz zu nehmen .

Generalverſammlung .

Art . 38 .

Die Generalverſammlung kann jede Angelegenheit der Bank in ihren Wirkungskreis ziehen.

Vorbehalten ſind ihr :

1) die Ergänzung , Erläuterung und Abänderung der Statuten ;

2) die Frage über den Fortbeſtand oder die Auflöſung der Bank ;

3 ) die Abnahme der Rechenſchaft für das abgewichene Gefchäftsjahr innerhalb der erſten 3 Monate

nach deſſen Ablauf und die Verfügung der hieran ſich knüpfenden Maßregeln ;

4) die Wahl der Mitglieder des Ausſchuſſes und Verwaltungsrathes in der erſten und dann jeweils

in ordentlicher Sitzung ;

5 ) die Genehmigung oder Verwerfung des fürſorglichen Ausſchluſſes von Mitgliedern des Verwaltungs —

rathes .

Art . 39 .

Die Sitzungen der Generalverſammlung ſind ordentliche und außerordentliche .

Die ordentlichen werden innerhalb der erſten 3 Monate jedes i die außerordentlichen ,

ſo oft es der Ausſchuß für nöthig errachtet , gehalten .

Art . 40 .

Die Generalverſammlung wird jeweils von dem Ausſchuſſe durch eine öffentliche Bekanntmachung

mindeſtens 4 Wochen vor dem für den Zuſammentritt anberaumten Tage unter Angabe der wichtigeren

Berathungsgegenſtände berufen .

Die Einladung zur erſten Generalverſammlung erlaſſen die Stifter der Bank innerhalb 14 Tagen

nach Ablauf der von der Großh . Regierung für die Aktienübernahme im Inlande anberaumten Friſt auf

die gleiche Weiſe .

Art . 41 .

Alle Aktionäre der Bank ſind zur Theilnahme an der Generalverſammlung berechtigt und zwar die

volljährigen Aktionäre männlichen Geſchlechts zur Theilnahme in Perſon , die übrigen , namentlich die

Frauen , Kinder , Entmündigten und Mundtodten zur Theilnahme durch ihre Vertreter .

Die Theilnehmer an der Generalverſammlung weiſen ſich, ſofern ihre Aktien nicht auf den Namen

lauten , entweder durch Vorzeigen der Aktien oder durch Notariatsurkunden , welche die Ordnungszahlen

der Aktien enthalten , über ihr Theilnahmsrecht aus .

Bei der Generalverſammlung hat ,
wer 1 bis 5 Aktien eigenthümlich beſitzt , 1 Stimme ,

„ 615 „ „ 2 Stimmen ,

n le p 30o y ” 1 e3 ”
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„ 511 nD n
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wer 101 bis 150 Aktien eigenthümlich beſitzt, ? Stimmen ,

" 151 n" 200 n” " "”
8 n”

„ 2011 a NA n n 9 n"

no über 300 y „ 7 0 y

Art . 42 .

Der Obmann des Ausſchuſſes iſt Präſident der der Sektretär des Aus —

ſchuſſes führt ihr Protokoll .

Art . 43 .

Der Präſident beſtimmt die Reihenfolge der Gegenſtände der Verhandlung .
Wer über einen zur Verhandlung angeſetzten Gegenſtand reden will , hat dies dem Präſidenten

anzuzeigen .

Nach der Reihenfolge dieſer Anzeigen geſchehen die Vorträge .

Art . 44 .

Die Mitglieder des Verwaltungsrathes dürfen jederzeit das Wort nehmen , ſowohl zur näheren Er —

örterung des Gegenſtandes , als auch zur Begründung der getroffenen Maßregeln und zur Widerlegung

erhobener Anſtände .

Art . 45 .

Jeder gültige Beſchluß der Generalverſammlung erfordert die Vertretung von mindeſtens 1000 Ak —

tien und abſolute Stimmenmehrheit der Theilnehmer an der Verſammlung ; bei Gleichheit der Stimmen

entſcheidet die des Präſidenten . Nur bei der Wahl der Mitglieder des Ausſchuſſes und Verwaltungs —

rathes entſcheidet relative Stimmenmehrheit und bei Stimmengleichheit das Loos .

Zur Ergänzung , Erläuterung oder Abänderung der Statuten iſt die Einwilligung von zwei Dritteln ,

und zur freiwilligen Auflöſung der Bank die euni von drei Vierteln der anweſenden Stimmen

erforderlich .
Eine Abſtimmung , welche die Statuten ergänzt , erläutert oder abändert , ſetzt voraus , daß die Ab —

ſtimmenden mindeſtens ein Viertel aller Aktien vertreten . Die Auflöſung der Bank vor Ablauf der Staats —⸗

genehmigung kann nur gültig beſchloſſen werden , wenn mindeſtens zwei Drittel aller Aktien in der Abſtim —

mung vertreten ſind . Ferner iſt in beiden Fällen vor der Abſtimmung das Gutachten des Ausſchuſſes und

Verwaltungsrathes einzuholen .

Art . 46 .

Ueber die Verhandlungen der Generalverſammlung wird ein Protokoll aufgenommen , welches der

Präſident , der Protokollführer , der Direktor des Verwaltungsraths und zwei andere Aktionäre unter⸗

zeichnen.
Die Beſchlüſſe werden öffentlich bekannt gemacht , ſo weit ſie hierzu geeignet ſind .

Ausſchuß .

Art . 47 .

Der Ausſchuß hat die Aufgabe :

1) die Generalverſammlungen zu berufen ;

2 der Generalverſammlung alljährlich in der regelmäßigen Sitzung den Rechenſchaftsbericht des Verwal⸗
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tungsrathes nebſt der ſummariſchen Darſtellung der Bankrechnung und der Bilanz für das abge⸗
wichene Geſchäftsjahr vorzulegen ;

3) die zur Erledigung in der Generalverſammlung beſtimmten Vorſchläge wegen Ergänzung , Erläu⸗

terung oder Abänderung der Statuten zu begutachten ;

40 den Antrag auf freiwillige Auflöſung der Bank , bevor er an die Generalverſammlung gelangt,
ſeinem Ermeſſen zu unterſtellen ;

5 ) für die Zeit bis zur nächſten Generalverſammlung nöthigenfalls Lücken der Statuten zu ergänzen
und zweifelhafte Beſtimmungen derſelben auszulegen ;

6 ) die Grenze der Ausdehnung jedes Geſchäftszweiges vorzuzeichnen ;

7 ) den Discontofuß , den Zinsfuß für Darleihen auf Unterpfand und auf Fauſtpfand , die Bewahrungs⸗
gebühr und die in bem Bankverkehre an die Bank zu entrichtenden Geſchäftsgebühren zu beſtimmen ;

8 ) die Bedingungen feſtzuſetzen , unter welchen Geldvorräthe der Großh . Staatskaſſen übernommen

werden dürfen ;

9 ) die Vergleiche über Streitgegenſtände abzuſchließen ;

10 ) den Verwaltungsrath in ſeiner Geſchäftsführung zu überwachen und ihm auf ſeine Anfragen oder

aus eigenem Antriebe Rath zu ertheilen ;

11 ) die Beſchwerden gegen den Verwaltungsrath zu verbeſcheiden ;
12 ) auf den Antrag von 3 Mitgliedern des Ausſchuſſes oder Verwaltungsrathes zu beſchließen , ob ein

Mitglied des Verwaltungsrathes fürſorglich auszuſchließen iſt ;
13 ) jede Rechnung , wenn ſie vom Verwaltungsrathe verbeſchieden iſt , der Durchſicht und von Zeit zu

Zeit eine derſelben einer vollſtändigen Superreviſion zu unterwerfen ;

14 ) die vom Verwaltungsrathe vorgelegte Berechnung der Dividende zu prüfen und dieſe feſtzuſetzen ;
15 ) die Cenſoren zu wählen ;

16 ) die Honorare der Mitglieder des Verwaltungsrathes und der Cenſoren zu beſtimmen ;
17 ) auf den Antrag des Verwaltungsrathes die Beamten der Bank anzuſtellen und ihre Gehalte und

Cautionen feſtzuſetzen ;

18 ) bei der Erwerbung eines Gebäudes für den Dienſt der Bank mitzuwirken .

Art . 48 .

Der Ausſchuß beſteht aus 18 Perſonen .

Abt . 49 .

Nur ſelbſtſtändige unbeſcholtene Männer können in den Ausſchuß gewählt werden .

Jedes Mitglied des Ausſchuſſes ſoll 5 auf ſeinen Namen eingetragene Aktien beſitzen und während
der Dauer ſeines Amtes bei der Bank hinterlegen .

Höchſtens 6 Mitglieder des Ausſchuſſes dürfen Ausländer ſein .

Art . 50 .

Jedes Jahr nach der Erneuerungswahl treten 3 Mitglieder aus .

Die Reihenfolge des Austritts beſtimmt für die erſten 18 Mitglieder das Loos , für vie folgenden
das Amtsalter .

Die Austretenden ſind wieder wählbar .
Art . 51 .

Wenn ein durch die Abſtimmung in den Ausſchuß Berufener nach den Beſtimmungen des Art . 49



nicht Mitglied desſelben ſein kann , oder ein Gewählter die Wahl ablehnt , oder ein Mitglied abgeht , ſo

treten diejenigen , welche bei der neueſten Wahl die meiſten Stimmen nach den Gewählten erhalten haben ,

der Reihe nach als Erſatzmänner ein .

ATT D2

Tritt ein Erſatzmann an die Stelle eines abgegangenen Mitglieds , fo dauert fein mt nur bis zum

Ablauf der Dienſtzeit ſeines Vorgängers .

Art . 53 .

Der Ausſchuß wählt aus ſeiner Mitte den Obmann , den Stellvertreter deſſelben , den Sekretär und

3 dem Mannheimer Handelsſtande angehörige Cenſoren , welche ſämmtlich jeweils nach der nächſten Wahl

zur theilweiſen Erneuerung des Ausſchuſſes von ihrem Poſten abtreten , jedoch , wenn ſie Mitglieder des

Ausſchuſſes bleiben , wieder gewählt werden können .

Art . 54 .

Die Wahl des Obmanns leitet das älteſte anweſende Mitglied , die übrigen Wahlen der neu erwählte

Obmann .

WTE DD

Der Ausſchuß verſammelt ſich auf Einladung des Obmanns :

1) regelmäßig alle 3 Monate ;

2 ) außerordentlich , fo oft es der Obmann oder wenigſtens 6 Mitglieder für nöthig halten .

Art . 56 .

Die Beſchlüſſe des Ausſchuſſes erfordern abſolute Stimmenmehrheit in vollzähliger Verſammlung , zu

welcher die Anweſenheit von wenigſtens 12 Mitgliedern gehört . Bei Gleichheit der Stimmen gibt die des

Obmanns den Ausſchlag .

Zur Feſtſetzung oder Abänderung des Discontofußes und des Zinsfußes für Darleihen iſt :

1) ein Gutachten des Verwaltungsrathes ,

2 ) die Anweſenheit von wenigſtens 15 Ausſchußmitgliedern , und

3 ) die Zuſtimmung einer Mehrheit von zwei Dritteln der anweſenden Mitglieder —

erforderlich . Sind der Ausſchuß und Verwaltungsrath hinſichtlich des Disconto - oder Zinsfußes verſchie⸗

dener Anſicht , ſo treten beide Behörden , und zwar mindeſtens 15 Mitglieder des Ausſchuſſes und 5 Mit⸗

glieder des Verwaltungsraths , unter dem Vorſitze des Obmanns des Ausſchuſſes zuſammen und beſchließen

mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anweſenden Mitglieder .

Wenn bei Wahlen des Ausſchuſſes auch die zweite Abſtimmung keine abſolute Stimmenmehrheit ergibt ,

ſo entſcheidet in der dritten Mbftimmung die relative Stimmenmehrheit und bei Stimmengleichheit das Loos .

Art . 57 .

Ueber die Verhandlungen des Ausſchuſſes wird ein Protocoll aufgenommen , welches der Obmann ,

der Sekretär und ein drittes Mitglied des Ausſchuſſes unterzeichnen .

Wyt

Die Ausſchußmitglieder als ſolche verwalten ihr Amt unentgeldlich , erhalten jedoch Erſatz der durch

ihre Amtsführung ihnen erwachſenden baaren Auslagen .

Art , 593

Die Cenſoren überwachen alle Bankgeſchäfte und können von den Bankbüchern jederzeit Einſicht

nehmen .
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Sie erſtatten dem Ausſchuſſe wenigſtens einmal im Monate Bericht über die Vorgänge , welchen ihr

Beifall nicht zu Theil wird , und machen entſprechende Vorſchläge .

Verwaltungsrath .

Art . 60 .

Dem Verwaltungsrathe ſteht die geſammte Bankverwaltung zu , ſo weit ſie nicht der Generalver —

ſammlung oder dem Ausſchuſſe vorbehalten iſt .

Art . 61 .

Der Verwaltungsrath beſteht aus 6 Perſonen .

Art . 62 .

Nur ſelbſtſtändige , unbeſcholtene Männer können in den Verwaltungsrath gewählt werden .

Jedes Mitglied des Verwaltungsrathes ſoll 10 auf ſeinen Namen eingetragene Aktien beſitzen und

während der Dauer ſeines Amtes bei der Bank hinterlegen .
Alle Mitglieder des Verwaltungsrathes ſollen Inländer und in Mannheim wohnhaft ſein .

Kein Mitglied des Ausſchuſſes kann zugleich Mitglied des Verwaltungsrathes ſein .

Art . 63 .

Zur erſtmaligen Zuſammenſetzung des Verwaltungsraths ernennen vorderſamſt die Stifter der Bank

3 Mitglieder , von welchen zwei ausnahmsweiſe Ausländer ſein dürfen . Die weiteren 3 Mitglieder und

die jeweilige Erneuerung wählt die Generalverſammlung .

Art . 64 .

Alle 3 Jahre nach der Erneuerungswahl , das erſtemal nach jener im vierten Geſchäftsjahre , treten

3 Mitglieder aus .

Die Reihe des Austritts trifft zuerſt die Ausländer , unter den übrigen Mitgliedern beſtimmt ſie

erſtmals das Loos , in der Folge das Amtsalter .

Die Austretenden , mit Ausnahme der Ausländer , ſind wieder wählbar .

Arh 65 .

Wenn ein durch die Abſtimmung in den Verwaltungsrath Berufener nach den Beſtimmungen des

Art . 62 nicht Mitglied deſſelben ſein kann , oder ein Gewählter die Wahl ablehnt , oder ein Mitglied ab -

geht , ſo treten diejenigen , welche bei der neueſten Wahl in den Verwaltungsrath die meiſten Stimmen

nach den Gewählten erhalten haben , der Reihe nach als Erſatzmänner ein .

Art . 66 .

Tritt ein Erſatzmann an die Stelle eines abgegangenen Mitglieds , ſo dauert ſein Amt nur bis zum

Ablauf der Dienſtzeit ſeines Vorgängers .

Art . 67 .

Der Verwaltungsrath wählt aus ſeiner Mitte unter der Leitung des älteſten anweſenden Mitglieds
den Direktor und unter der Leitung des Direktors deſſen Stellvertreter , welche beide jeweils bei der nächſten
theilweiſen Erneuerung des Verwaltungsraths von ihren Poſten abtreten , jedoch , wenn ſie Mitglieder des

Verwaltungsraths bleiben , wieder gewählt werden können .

Art . 68 .

Jedes Mitglied des Verwaltungsrathes erhält ein Reſpiciat und ift für feine Arbeiten verantwortlich .
5



Kann ein Mitglied einer Sitzung nicht beiwohnen , ſo hat es den Direktor unter Angabe der Gründe und

unter Aushändigung ſeiner Aufträge davon in Kenntniß zu ſetzen .

Art , 69 .

Der Direktor führt unausgeſetzte Aufſicht . Die übrigen 5 Mitglieder wechſeln monatweiſe nach einer

unter ihnen zu beſtimmenden Reihenfolge in der Leitung und Verwaltung der laufenden Geſchäfte ab .

Art . 70 .

Wenigſtens zweimal im Jahre müſſen die Kaſſen und Urkunden der Bank von einem Mitgliede des

Verwaltungsrathes geſtürzt werden .

WEE

Der Verwaltungsrath hat monatlich dem Ausſchuſſe eine Ueberſicht der vorgekommenen Geſchäfte

vorzulegen und halbjährlich eine ſolche Ueberſicht nebſt der Bankbilanz zu veröffentlichen .

Art 2 .

Der Verwaltungsrath ſtellt unter Mitwirkung der Cenſoren ein Verzeichniß der den bekannteren

Namen zu bewilligenden Wechſelkredite auf , welches von Zeit zu Zeit einer Reviſion unterworfen wird .

Wechſel , mit der Unterſchrift des Direktors verſehen , dürfen nicht discontirt werden .

Art . 73 .

Der Verwaltungsrath kann bei dem Ausſchuſſe auf eine Generalverſammlung antragen , und iſt

dazu verbunden , wenn wenigſtens 100 Aktionäre , die zuſammen mindeſtens 1000 Aktien beſitzen , es

verlangen .

Art . 74 .

In jeder Woche hält der Verwaltungsrath wenigſtens eine Sitzung .

Ein gültiger Beſchluß erfordert die Anweſenheit von mindeſtens 4 Mitgliedern . Iſt die Feſtſetzung

oder Abänderung des Discontofußes oder des Zinsfußes für Darleihen in Frage , ſo ſollen mindeſtens

5 Mitglieder zugegen ſein .

Die Beſchlüſſe werden nach Stimmenmehrheit gefaßt . Bei Gleichheit der Stimmen entſcheidet die

des Dirigenten .
Der Verwaltungsrath iſt befugt , bei Angelegenheiten , welche rechtswiſſenſchaftliche Kenntniffe erfor -

dern , einen Rechtsgelehrten zur Berathung beizuziehen .
ATR T5 .

Zur Verrichtung der laufenden Geſchäfte werden Beamte angeſtellt , welche ihre ganze Zeit und

Kraft dem Dienſte zu widmen haben .

Ihre Anſtellung iſt widerruflich .
Eine Inſtruction beſtimmt jedem ſeine Aufgabe .

Art . 76 .

Kein Bankbeamter kann zugleich Mitglied des Ausſchuſſes oder Verwaltungsrathes ſein .

ATE TE

Der Verwalter iſt der nächſte Vorgeſetzte ſämmtlicher übrigen Beamten . Seinen Anordnungen haben

dieſe unbedingt Folge zu leiſten , ſo fern dieſelben nicht mit den e Inſtructionen oder beſonderen

Weiſungen des Verwaltungsrathes im Widerſpruche ſtehen .
Bei Verhinderung des Verwalters verſieht deſſen Dienſt eines der in der Aufſicht wechſelnden Mit —

glieder des Verwaltungsrathes .



Art . 78 .

Der Verwalter hat den Sitzungen des Ausſchuſſes und Verwaltungsrathes mit berathender Stimme

beizuwohnen .
Art . O :

Im Falle einer Meinungsverſchiedenheit zwiſchen dem die Aufſicht führenden Mitgliede des Verwal -

tungsrathes und dem Verwalter iſt die Sache dem Verwaltungsrathe zur Beſchlußnahme vorzutragen .

Daſſelbe Verfahren wird in allen Fällen beobachtet , wenn eine den Statuten nicht zuwiderlaufende

Ausnahme von den in der Geſchäftsordnung getroffenen Beſtimmungen in Frage kommt oder eine erſchöpfende

Vorſchrift nicht vorliegt .
Art . 80 .

Der Verwalter ſoll mindeſtens 10 badiſche Bankaktien als Caution hinterlegen .

Art . 81 .

Ein Cenſor , das die Aufſicht führende Mitglied des Verwaltungsrathes und der Verwalter bilden

die Commiſſion zur Prüfung der zur Discontirung überreichten Papiere und der Fauſtpfänder . Sie ſind

verpflichtet , ohne Begünſtigung der Aktionäre mit ſtrenger Unpartheilichkeit zu verfahren .

Kein Mitglied der Commiſſion kann in eigener Sache abſtimmen .

Die Cenſoren löſen einander nach je 14 Tagen in dieſer Commiſſion ab .

Der Direktor iſt berechtigt , bei derſelben den Vorſitz zu führen .

Art . 82 .

Beſchwerden gegen die Cenſurcommiſſion gehen an den Verwaltungsrath , welcher ſie gemeinſchaftlich

mit den Cenſoren nach Stimmenmehrheit verbeſcheidet .
Art . 83 .

Zu dem feuerfeſten Orte , wo die Hauptkaſſe und die zurückgelegten Banknoten aufbewahrt ſind, führt

der Direktor , der Verwalter und der Zahlmeiſter , jeder zu einem der drei verſchiedenen Schlöſſer den

Schlüſſel .

Die Aufbewahrung der Urkunden und Pfänder wird dem Verwalter und dem einſchlägigen Beamten

anvertraut .

Art . 84 .

Die Ausfertigungen des Verwaltungsraths werden von dem Direktor im Namen deſſelben unterzeichnet .

Alle Verträge und alle für die Bank verbindlichen Urkunden erhalten die Firma „Badiſche Bank “

und die Mitunterſchrift des Verwalters .

Mit welchen Unterſchriften die Fertigungen der Bankbeamten zu verſehen ſind , beſtimmt die Geſchäfts⸗

ordnung .
Art . 85 .

Der Perſonalſtand des Verwaltungsraths , die Perſon des Verwalters und alle hinſichtlich derſelben

eintretenden Veränderungen werden öffentlich bekannt gemacht .

Art . 86 .

Die Mitglieder des Verwaltungsrathes und ſämmtliche Bankbeamten werden bei dem Antritte ihrer

Aemter feierlich angeloben : die Bankſtatuten genau zu befolgen , das Gedeihen der Bank nach Kräften zu

befördern , fih eine redliche , eifrige uud aufmerkſame Verwaltung der Bank angelegen ſein zu laſſen und

über die Geſchäfte derſelben Verſchwiegenheit zu beobachten . Der Direktor wird dieſe Angelobung dem
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von der großherzoglichen Regierung zur Beobachtung der Bankverwaltung aufgeſtellten Commiſſäre machen
und mittelſt eines Handſchlags bekräftigen . Die übrigen Mitglieder des Berwaltungsrathes und die Be -

amten leiſten die gleiche Angelobung nebſt dem Handſchlage dem Direktor .

IV . Von der Dividende und dem Reſervefond .

Art . 87 .

Mitte und Ende jedes Geſchäftsjahrs wird der Ertrag der Bank für das vergangene halbe Jahr berechnet .
Bei Ausmittelung des Ertrags werden die zweifelhaften Forderungen unter ſtrenger Würdigung nur

mit dem wahrſcheinlich flüſſig werdenden Theile in Rechnung gebracht und der der Zukunft angehörige
Disconto der vorräthigen discontirten Papiere wird abgezogen .

Art . 88 .

Waren Verluſte am Bankkapitale entſtanden , ſo wird dieſes vorderſamſt wieder aus dem Ertrage
ergänzt .

Von dem übrigen Ertrage wird der vierte Theil des Ueberſchuſſes über 1½ / des einbezahlten
Bankkapitals als Reſervefond angelegt und der Reſt unter die Aktionäre vertheilt .

Art 89 .

So lange noch Einſchüſſe auf die Aktien zu leiſten ſind , wird die Dividende nicht baar bezahlt , ſon —
dern auf die nächſte Einzahlung gutgeſchrieben .

Mit den Aktien aber werden Coupons und Talons für die Dividende ausgegeben , welche auf den

Inhaber geſtellt ſind , und die Dividende wird dann halbjährlich bei den Kaſſen der Bank oder auch an

anderen vom Verwaltungsrathe beſtimmt werdenden Orten ausbezahlt .
Art . 90 .

Wenn Aktien nach Art . 7 über dem Nennwerthe veräußert werden , ſo fällt das Aufgeld dem Reſerve —

fond zu .

Ane Ji

Aus dem Reſervefond wird zunächſt das zu erwerbende Bankgebäude beſtritten .
Ergibt der halbjährige Ertrag eine Dividende unter 1½ / , ſo wird dieſe aus dem beweglichen

Theile des Reſervefonds , ſofern ſolcher die Mittel dazu darbietet , auf 1½ „ ergänzt , und es fließt da⸗

gegen künftig der ganze Ueberſchuß des halbjährigen reinen Ertrags über 1½ % ſo lange vollſtändig dem

Reſervefond zu , bis dieſer wieder auf ſeinen frühern Stand gebracht iſt .

Art . 92 .

Wenn der bewegliche Theil des Reſervefonds den achten Theil des Bankkapitals erreicht hat , ſo wird

aller fernere Ertrag vertheilt und Zuflüſſe in den Reſervefond finden nur noch in dem Falle und in ſo
weit Statt , als er eine Minderung erlitten hatte .

Art 93 ;

Ueber den beweglichen Theil des Reſervefonds wird in den Bankbüchern ein eigener Conto geführt ,
derſelbe jedoch nicht auf beſondere Weiſe angelegt , ſondern als ein Theil des ganzen werbenden Kapitals

behandelt .

V. Von der Aufſicht der großherzoglichen Regierung .
Art . 94 .

Die Bank ſteht unter der Aufſicht der großherzoglichen Regierung , welche , wenn ſie eine Maßregel
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der Banfyerwaltung den gegenwärtigen Statuten niht angemeffen oder mit bem Jntereffe des Staates im

Widerſpruche findet , nach Gutdünken einzuſchreiten befugt iſt .

Att 95

Die großherzogliche Regierung ſtellt der Bankverwaltung einen Commiſſär zur Seite , um fie zu

beobachten . Dieſer Commiſſär iſt zu allen Sitzungen der Generalverſammlung , des Ausſchuſſes und Ver⸗

waltungsrathes einzuladen ; die Concepte aller ſchriftlichen Ausfertigungen , welche im Namen des Ver —

waltungsrathes erlaſſen werden , ſind ihm zur vorläufigen Einſicht zuzuſtellen ; er iſt berechtigt , von den

Kaſſen und Büchern der Bank jederzeit Einſicht zu nehmen und von den Bankbeamten jede dienliche Auf-

klärung zu verlangen ; keine Maßregel , gegen welche er Einſprache thut , kann zur Ausführung kommen ,

bevor ſich die Bankverwaltung mit der großherzoglichen Regierung über dieſelbe verſtändigt hat ; er hat

das Recht der Vorſtellung , falls Jemand ohne zureichenden Grund der geforderte Kredit verweigert wird ;

es kann wider ſeinen Ausſpruch kein Papier zum Disconto zugelaſſen und kein Darleihen gegeben werden .

Der Genehmigung der großherzoglichen Regierung unterliegen :

1) die Ergänzung , Erläuterung und Abänderung der Statuten ;

2 ) die Auflöſung der Bank vor Ablauf der Staatsgenehmigung ;

3) die Gründung und Aufhebung und die Beſtimmung des Wirkungskreiſes der Zweigbanken ;

J ) die Feſtſetzung und Abänderung des Discontofußes und des Zinsfußes für Darleihen ;

5) die Wahl des Obmanns des Ausſchuſſes und ſeines Stellvertreters ;

6) die Wahl und der Ausſchluß des Direktors des Verwaltungsrathes und ſeines Stellvertreters ;

7 ) die Ernennung und Entläſſung des Verwalters .

Die Entlaſſung des letzteren iſt auf Begehren der Großh . Regierung auszuſprechen .

WTE IE

Die Bank erhält die Impreſſen zu den Banknoten innerhalb der durch Art . 28 beſtimmten Grenze

nach Bedürfniß von der Großh . Regierung , welche dieſe Impreſſen nach Anhörung der Vorſchläge der

Bankverwaltung auf Koſten der Bank dergeſtalt anfertigen läßt , daß ſie nur noch des Stempels und der

Unterſchriften der Bank bedürfen , um als Banknoten gebraucht zu werden .

Die zur Vertilgung beſtimmten Banknoten ſind — durchſtrichen und als ungültig bezeichnet — der

Großh . Regierung abzuliefern , welche ſie in Gegenwart des Bankdirektors von Mannheim verbrennen läßt .

Art . 98 .

Die Bank hat der Großh . Regierung durch Vermittlung des Regierungskommiſſärs :

1) anfangs jebes Monats eine Darſtellung:
a) der umlaufenden Notenmenge beim Schluſſe der Geſchäftsſtunden am 15 . des abgewichenen

Monats ;

b) der im Laufe des abgewichenen Monats vorgekommenen Geſchäfte und ihres Standes am Ende

des Monats ;

c) des Caſſenſtandes am Ende des abgewichenen Monats ;

2) anfangs jeden Semeſters :

a) die Bankbilanz ,

b) die Berechnung der Dividende für das abgewichene Semeſter

vorzulegen .
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Art . 99 .

Die Großh . Regierung iſt berechtigt , die Bank im Falle der Zuwiderhandlung gegen eine in Ge⸗

mäßheit des Art . 94 von der Großh . Regierung erlaſſene Weiſung , oder gegen eine ſchriftliche , von der

Großh . Regierung noch nicht verbeſchiedene Erklärung ihres Commiſſärs in Strafe bis zu drei tauſend

Gulben , zahlbar an die Großh . Staatskaſſe , zu verfällen oder unter Umſtänden ſogar aufzulöſen .

VM. Von den Zweigbanken .
Art : 100 .

Die Badiſche Bank wird nach Bedürfniß Zweigbanken in Städten des Großherzogthums anlegen .

Zu Carlsruhe wird innerhalb Jahresfriſt eine ſolche Zweigbank errichtet werden .

Art . 101 .

Die Sereas beſchließt die Gründung und Aufhebung und beſtimmt den Wirkungskreis

der Zweigbanken , und der Ausſchuß ſetzt ihr Betriebskapital feſt.

Abſolute Stimmenmehrheit bei vollzähliger Verſammlung entſcheidet .
Art . 102 .

Gewinn und Verluſt jeder Zweigbank wird am Ende jedes halben Geſchäftsjahres berechnet und
Saldo in die Rechnung der Hauptbank übertragen .

Art . 103 .

Wie die Hauptbank , ſo führen auch die Zweigbanken für Perſonen an ihrem Sitze laufende Rechnung .

Art . 104 .

Die Zweigbanken erhalten ihren Banknotenbedarf von der Hauptbank .

Sie löſen die ihnen zur Auswechslung vorgelegten Banknoten , in ſo weit es ihr baarer Caſſenbe —

ſtand erlaubt , auf Sicht , jedenfalls aber binnen 3 Mal 24 Stunden nach Sicht ein .

Art . 105 .

Die Geſchäfte jeder Zweigbank werden von einem von 6 Perſonen , 3 Cenſoren ,

einem Verwalter und ſonſtigen Beamten beſorgt .

Der Verwaltungsrath und die Cenſoren werden von dem Ausſchuſſe und Verwaltungsrathe der

Hauptbank in einer gemeinſchaftlichen Sitzung aus der Zahl der am Sitze der Zweigbank wohnhaften Ak⸗

tionäre nach der bei Wahlen des Ausſchuſſes geltenden Regel gewählt . Die Wahl der Cenſoren iſt nicht

auf Mitglieder des Ausſchuſſes beſchränkt .

Jedes Mitglied des Verwaltungsrathes und jeder Cenſor einer Zweigbank ſoll 5 auf ſeinen Namen

eingetragene Aktien beſitzen und während der Dauer ſeines Amtes bei der Bank hinterlegen .

Der Verwaltungsrath jeder Zweigbank iſt dem der Hauptbank untergeordnet und gibt dieſem Rechenſchaft .

In Bewilligung der Wechſelkredite iſt der Zweigbank von der Hauptbank für jene aufgeſtellte

Verzeichniß maßgebend .
Der Direktor der Hauptbank nimmt den Direktor der Zweigbank , dieſer die übrigen Mitglieder des

Verwaltungsrathes und die Beamten Der Zweigbank nach Art . 86 in Pflichten .

Art , 106 .

Im Uebrigen unterliegen die Zweigbanken allen auf ſie anwendbaren Beſtimmungen dieſer Statuten .

Art . 107 .

Die Zweigbanken dürfen unter ſich keinen Verkehr treiben , zu dem ſie nicht ausdrücklich ermächtigt ſind .

Å — a DOT



Anlage IV .

Verbal - Note .

Auf den Grund des bezüglich ihres Geſuchs um Coneeſſion zur Errichtung einer Bank im Grof -

herzogthum Baden ſtattgehabten Zuſammentritts mit der verehrlichen Miniſterialkommiſſion Haben die ge -

horſamſt Unterzeichneten die Ehre , am Fuße dieſes die Hauptmomente zu bezeichnen , welche zur Ausführung

dieſes Unternehmens ihnen theils nothwendig , theils wünſchenswerth erſcheinen .

Nachdem man über dieſe Hauptpunkte zur Einigung gelangt ſein wird , möchte die Vereinbarung

über untergeordnete Punkte wohl keinen Schwierigkeiten mehr zu begegnen haben , weßhalb auch das gez

horſamſte Geſuch an höchſtverehrliche Miniſterialkommiſſion ergeht , einſtweilen bei höchſter Staatsbehörde

eine gnädigſte Entſcheidung über dieſe Hauptpunkte geneigteſt erwirken und uns ſolche mittheilen zu wol⸗

len , um demnächſt darauf hin definitive Verhandlungen zu begründen .

Hochachtungsvoll haben die Ehre zu ſein

Die Repräſentanten des Conſortiums zur Errichtung einer Bank im Großherzogthum Baden

Frankfurt a . M. und Mannheim , den 13 . März 1847 .

gez . Forsboom - Brentano .

gez . W. H. Ladenburg und Söhne .

gez . Friedr . Lauer , sen .

Haupt⸗Punkte ,

welche hinſichtlich des kommunizirten Bank⸗Statuten⸗Entwurfs nach bezüglicher höchſter Entſcheidung zur

weiteren Verſtändigung hervorgehoben werden .

1. :

Die Einzeichnungen im Großherzogthum Baben Hätten in den Hauptplägen gegen fofortige Hinter -

legung von 10 %% in baar ober foliben Papieren bis zur Summe von 2 Millionen Gulben zu gefhehen .

Hiefür würde ein Tag beſtimmt, nachdem 14 Tage vorher die deßfallſige Bekanntmachung erlaſſen

worden .

2.

Die Bankgründer haben in Gemeinſchaft mit einem Regierungskommiſſär die Einzeichnungen zu

prüfen und die Repartition zu beſtimmen . Dabei ſollen alle gezeichneten Beträge bis 5000 fl. vor Allem,

wenn thunlich , zu voll berückſichtigt werden und eine etwa nöthig werdende Reduktion nur bei den Sum⸗

men über 5000 fl . eintreten .

3.

Das Bankkapital wird auf 5 Millionen Gulden feſtgeſetzt , wovon 3 Millionen als Aktien Lit . A.

zu voll einbezahlt werden und die übrigen 2 Millionen als Aktien Lit . B. eine ſofortige Anzahlung von
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50 % erhalten , jedoch erſt dann zu weiteren Einzahlungen verpflichtet ſind , nachdem die 3 Millionen Aktien

Lit . A. vollſtändig einbezahlt worden ſind . Die Gründer übernehmen nach erhaltener Coneeſſion ſofort das

ganze Bankkapital verbindlich . Sie haben daher auch für diejenigen Beträge , welche von denen , dem

Lande nach §. 2 anzubietenden 2 Millionen etwa nicht gezeichnet würden , aufzukommen .

4,
Bei einem Aktienkapital von 5 Millionen ſollen 2½ Millionen Banknoten emittirt werden , mit dem

Vorbehalte einer weiteren Emiſſion , vorgängiger Verſtändigung mit der Regierung , wenn es die Aus —

dehnung des Geſchäfts erheiſcht .

Minimum der auszugebenden Noten fl. 10 .

6 .
Bei allen Staatskaſſen ſind dieſe Noten wie baares Geld anzunehmen . Es fann aber deren Baar -

einlöſung ſofort wieder verlangt werden .

T

Die Partizipation für den Staat an dem Gewinn der emittirten Banknoten würde in der Art zu
greifen ſein , daß die Bank dem Staate ſowohl dafür , als auch für die Beſteuerung , alſo für beide

Gegenſtände zuſammen , eine Betheiligung am jährlichen Nutzen der ſämmtlichen Bankoperationen abtritt .

Dieſe Betheiligung am Nutzen würde erſt nach den drei erſten Jahren , von der Gründung der Bank an

gerechnet , beginnen , und zwar nach einer gewiſſen Skala ſtattfinden , ſo zwar , daß der Staat bei einem

reinen Nutzen von 4 % keine Gewinnquote , und bei einem Reinertrag von 5 % und darüber , einen Ge —

winnantheil von fatel von Alem erhalten würde , was über 4 % an die Aktionärs jährlich zur Verthei —

lung gelangt .

8.

Die 5 Franksthaler dürfen von der Bank in Zaplung angenommen und ausgegeben werden .

9

Innerhalb eines Jahres nach Errichtung der Bank in Mannheim ſoll eine Filialbank in Carlsruhe
errichtet werden .

10 .

Gegenſtände der Verwaltung , des Geſchäftsbetriebs ıc . bleiben ſpäterer Unterhandlung vorbehalten .



Anlage Y.

An das Großherzogliche hochpreißliche Miniſterium des Innern .

Gehorſamſter Bericht .

Die Errichtung einer Zettelbank für das Groß —

herzogthum Baden betreffend .

Dem erhaltenen Auftrage gemäß haben wir den von Hofrath Forsboom - Brentano zu Frankfurt

a . . , Ladenburg und Söhne und Fried . Lauer sen . zu Mannheim überreichten Entwurf der Statuten

und des Reglements einer Bank für das Großherzogthum Baden geprüft .

Dieſer Entwurf — der gedruckte in Verbindung mit dem ſchriftlichen Nachtrage vom 10 . Auguſt
v. J . —beabſichtigt die Gründung einer Zettelbank mit einem Kapitale von 10 Millionen Gulden und

mit der Beſtimmung , alle zur Beförderung des Ackerbaues , der Induſtrie und des Handels dienlichen

Geſchäfte zu treiben . Von Banknoten thut der gedruğte Entwurf feine Erwähnung . Sogenannte Giro —

ſcheine ſollten an ihre Stelle treten . Der ſchriftliche Nachtrag vom 10 . Aug . v. J . fordert aber ausdrück —

lich das ausſchließliche Recht , Banknoten , deren kleinſte Stücke auf 5 fl. lauten , bis zum Betrage von

F5tel des einbezahlten Bankkapitals auszugeben .

Wir haben uns die Frage vorgelegt , ob es überhaupt wünſchenswerth iſt , daß eine Zettelbank im

Großherzogthum errichtet wird , und welche Forderungen wir aus volkswirthſchaftlichen und financiellen

Gründen an eine Zettelbank zu ſtellen haben . Wir mußten zur Erörterung dieſer Frage die Wirkſamkeit
der Zettelbanken und deren Folgen näher in das Auge faſſen .

Die Banken , ohne Unterſchied , ob ſie Zettel ausgeben oder nicht , treiben gewöhnlich folgende Ge —

ſchäfte :

1) ſie discontiren Wechſel und andere Papiere ;

2 ) ſie geben Fauſtpfanddarlehen ;

3 ) ſie nehmen Geld und Forderungen zum Einzuge auf lauffnde Rechnung an und vollziehen die Ber -

fügungen des Gläubigers auf ſein Guthaben ;

J ) ſie nehmen Urkunden und Koſtbarkeiten in Verwahrung ;

5) ſie handeln mit Gold und Silber .

Darlehen auf Unterpfand geben die meiſten Banken nicht .

Durch die Discontirung gelangt der Eigenthümer eines Papiers gegen mäßigen Abzug in den Beſitz

ſeines Guthabens vor der Verfallzeit und wird in Stand geſetzt , ſein Kapital ſogleich wieder in ſein

Geſchäft oder zur Erfüllung ſeiner Verbindlichkeiten zu verwenden und ſein Gewerbe — unter Benutzung

günſtiger Umſtände — raſcher und in größerer Ausdehnung zu betreiben . Sie nützt ſo , wenn ſie unpar⸗
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theiiſch geübt wird und keine unproductiven oder ſchwindelhaften Geſchäfte begünſtigt , ſchadet aber , wenn

ſie dem einen Gewerbsmanne Vorſchub thut , dem anderen dagegen durch Verweigerung des gleichen Vor —

theils die Concurrenz erſchwert , oder ſich auf Wechſel erſtreckt , welche nicht auf Waarengeſchäften beruhen ;
wie Bankverwaltungen nicht ſelten die mächtigen Aktionäre und deren Freunde begünſtigen , während ſie

deren Concurrenten zurückweiſen und — um ein müßiges Kapital zinstragend zu machen — durch Dis —

contirung bodenloſer Wechſel oder durch niedrigen Discont zu Unternehmungen anregen , wozu weder Ka —

pital und Geſchick, noch Bedürfniß vorhanden iſt .

Fauſtpfanddarlehen , ſofern ſie dem Entleiher aus einer augenblicklichen Verlegenheit helfen oder ihm
die Mittel verſchaffen , um einen günſtigen Zeitpunkt oder eine vortheilhafte Conjunctur zum Einkaufe zu

benutzen , thun gute Dienſte , wogegen ſie , der Verſchwendung oder Glücksjägerei gewährt , nicht nur wirth —

ſchaftlich , ſondern auch ſittlich nachtheilig wirken . — Fauſtpfanddarlehen auf Fabrifate bei Mangel an Mb -

ſatz , ſo erſprießlich ſie der Induſtrie zu ſein ſcheinen , ſofern ſie die Fortſetzung des Geſchäftsbetriebs er —

möglichen , ſind dennoch ſehr bedenklich , weil ſie leicht die Ueberproduktion begünſtigen und die Kriſe derge —

ſtalt ſteigern , daß der Fabrikation bald nur deſto engere Schranken geſetzt und die Waaren bei der ver —

mehrten Verlegenheit um jeden Preis losgeſchlagen werden müſſen .

Das Contoeurrentgeſchäft der Banken iſt in mehrfacher Hinſicht vortheilhaft . Die Kaſſenvorräthe ,
welche ſich die Geſchäftsleute in Ermanglung deſſelben halten müßten , ſammeln ſich bei der Bank zu pro —

duktiven Kapitalien ; da , wenn ſie vereint ſind , ein Theil derſelben für die täglichen Anforderungen hin —
reicht , der Mehrbetrag aber zu anderweiten Bankgeſchäften verwendet wird . Der Geſchäftsmann iſt der

Mühe entledigt , ſeine Forderungen einzuziehen ; er iſt ſicher vor Entwendung und ſpart das Kaſſengeſchäft .
Statt baar zu zahlen , gibt er nur eine Anweiſung auf die Bank , welche wieder nicht ſelten die Forderung

durch bloſe Gutſchrift auf dem Konto des Inhabers der Anweiſung berichtigt . — Dieſe Wirkung iſt gleich ,
ob die Bank dem Einleger von ſeinem Guthaben Zinſen vergütet , oder nicht . Sofern dieſe aber weit zahl —

reichere und ſtärkere Einlagen erwarten darf , wenn ſie Zinſen bezahlt , ſo iſt dies in volkswirthſchaftlicher
Beziehung nur in dem Falle ein neuer Nutzen , wenn es an anderer , eben ſo guter Gelegenheit zur vor —

übergehenden verzinsbaren Unterbringung ſolcher Baarſchaften fehlte .
Die Bewahrung der Urkunden und Koſtbarkeiten in den Bankgewölben erhöht die Sicherheit des

Eigenthums und gereicht insbeſondere Reiſenden zu großer Beruhigung .
In Gold und Silber handeln die Banken , zunächſt um für ihr Bedürfniß in dieſen Metallen zu

ſorgen , zugleich aber mit der Bedachtnahme , erheblichen Schwankungen des Gold - und Silberpreiſes ent —

gegen zu wirken .

Wenn eine Bank Darlehen auf Unterpfand gibt , ſo überſchreitet ſie eigentlich den kaufmänniſchen
Geſchäftskreis der Banken und tritt mit einem Theile ihres Kapitals in die Reihe der Kapitaliſten . Iſt

ihr Kapital für die kaufmänniſchen Geſchäfte zu groß , ſo mag es gut ſein , daß ſie den Ueberſchuß auf
Unterpfand anlegt ; ſie begegnet dadurch dem Reize , ihr Kapital durch erleichterte Wechſeldiscontirung oder

Fauſtpfanddarlehen nutzbar zu machen und ſo Unternehmen ohne ſichere Grundlage hervorzurufen . Für
die Eigenthümer der Liegenſchaften entſpringt daraus der Vortheil , daß ſie ihren Kapitalbedarf zu billigen

Bedingungen erhalten . Die Bank muß ſich aber hüten , in ihren Darlehen auf Unterpfand die Grenze
des zu kaufmänniſchen Geſchäften entbehrlichen Kapitals zu überſchreiten , da ſie ſo wenig mit Sicherheit
erwarten kann , ſolche Darlehen nach Bedürfniß zurückzuerhalten , als ein raſcher Umſatz dem Weſen hypo⸗

thekariſcher Darlehen entſpricht .
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Ale . benannten Geſchäfte kann eine Bank , gleich dem Banquier , ohne Zettelausgabe betreiben und

in der That beſteht eine Reihe Banken ohne Zettel , welche ihr Kapital mit Vortheil dieſen Geſchäften

widmen .

Die neueſten engliſchen Bankgeſetze zielen dahin , die Zettelausgabe in England auf die Bank von

England zu vereinigen und die übrigen Banken , welche zur Zeit eigene Zettel haben , auf die gewöhnlichen

Bankgeſchäfte zurückzuführen .

Nichts iſt ungegründeter , als die Behauptung , daß eine Bank ohne das Recht der Notenausgabe

nicht beſtehen könne . Befindet ſich denn eine Bank in ſchlimmerer Lage, als ein einzelner Banquier ? Bei

gleichem Geſchäftsumfange haben beide beiläufig die gleichen Unkoſten ; in der Regel aber genießt eine auf

Geſellſchaftsrecht beruhende Bank den Vortheil des größeren Kapitals und eines geregelten Ganges der

Verwaltung , ohne die in Handelsgeſchäften erforderliche Beweglichkeit zu entbehren .

Die Zettel ſollen vorzugsweiſe das Mittel ſein , um das Bankgeſchäft recht einträglich zu machen ,
um feinen Ertrag von —5 auf —8 % und darüber zu ſteigern . Dieſer Vortheil fließt den erſten Ak —

tienbeſitzern zu , indem ſich der Preis der Aktien bald nach Maßgabe des laufenden Zinsfußes mit der Di —

vidende in das Gleichgewicht ſetzt , ſo daß die ſpäteren Aktienkäufer nur noch den gewöhnlichen Zins aus

dem bezahlten Aktienpreiſe beziehen . Jenes Vortheils wegen iſt den Gründern einer Bank an dem Rechte
der Zettelausgabe und an den Mitteln zu ſtarker Ausbreitung der Zettel alles gelegen . Großer Aktien⸗

gewinn ſoll der Preis ihrer Betriebſamkeit ſein .

Der Volkswirthſchaft leiſten die Bankzettel einen doppelten Nutzen . Sie vermehren in dem Maße ,

als ihre Menge den zur Einlöſung im Vorrathe gehaltenen Bankſchatz überſteigt , das produktive Kapital

und vermindern bei größeren Zahlungen die Arbeit und Koſten der Zahlungsgeſchäfte . Wenn die Staats —

wirthſchaftslehre gleichwohl im Gebrauche der Bankzettel die größte Vorſicht empfiehlt , ſo geſchieht es im
Hinblicke auf die Gefahren und Nachtheile , welche mit der Zettelausgabe verbunden ſind .

Adam Smith ſagt in ſeinem berühmten Werke über die Natur und die Urſachen des Nationalreich —

thums II . Buch , 2. Kap. ( Ueberſetzung von Garve , 3. Ausgabe von 1810 S . 77 ) :

„ Eine klug zu Werke gehende Bank legt , wenn ich mich der kühnen Metapher bedienen darf , einen

Fuhrweg durch die Luft an und macht es dadurch möglich , daß die Heerſtraßen großen Theils in Korn —

felder und Grasplätze verwandelt werden können : wodurch alſo das jährliche Erzeugniß des Bodens und

der Arbeit dieſes Landes anſehnlich vermehrt wird . Indeß muß man geſtehen , daß der Gewerbfleiß und der

Handel eines Landes , wenn er auf den dädaliſchen Flügeln des Papiergeldes gleichſam in den Lüften

ſchwebt , zwar vielleicht um etwas vermehrt werden kann , aber nicht ganz ſo ſicher iſt , als wenn er auf

dem feſten Boden von Gold und Silber ruht . Außer den Unfällen , welchen beide durch die Ungeſchicklich —
keit der Perſonen ausgeſetzt werden können , die dieſe Maſchine des Papiergeldes dirigiren , haben ſie, in

jenem Falle , noch manche andere Gefahren zu fürchten , vor welchen weder Klugheit noch Geſchicklichkeit
der Anführer ſie ſchützen kann . “

Wenn bei einer induſtriellen oder commerciellen Kriſe oder beim Ausbruche eines Krieges ein ſtarker

Andrang zur Bank wegen Einlöſung der Banknoten entſteht , ſo kann die Kaſſe , ſelbſt wenn Der Baarvor⸗

rath das gewöhnliche Maß überſtiegen hat , ſchnell erſchöpft und die Bank zur Einſtellung der Einlöſung

genöthigt ſein . Es nützt dann wenig , daß die Bank ein die umlaufende Notenmenge weit überſteigendes

Vermögen hat ; von dem Augenblicke an , wo ſie die Einlöſung einſtellt , ſinken ihre Noten gegen

klingende Münze , der zur Ausgabe der Note genöthigte Inhaber verliert theilweiſe ſein Eigenthum und
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der Verkehr geräth in Verwirrung . Noch ſchlimmer iſt es , wenn die Bank durch Feindesgewalt oder in

einem Volksauflauf ihren Baarvorrath oder gar ihr Vermögen einbüßt , indem alles Unheil der Ent —

werthung des Circulationsmittels das Land dann zu eben der Zeit trifft , wo es des Geldes am dringend —
ſten bedarf . Das Uebel iſt um ſo häufiger und zerrüttender , je mehr das Papier die klingende Münze ver —

drängt hat und je mehr es in den Beſitz des gemeinen Mannes gelangt iſt , den ſchon bei dem geringſten

Unfalle ein paniſcher Schrecken zur Bank treibt , um Baarſchaft für ſein Papier zu begehren . Je geringer
die Macht eines Landes und je mehr ſeine Grenze dem feindlichen Ueberfalle ausgeſetzt iſt , um ſo größer

iſt ſeine Gefahr und deſto dringender gebietet es die Vorſicht , daſſelbe vor einem Umlaufsmittel zu be -

wahren , welches durch einen Streich entwerthet werden kann .

Außer der Gefahr der Entwerthung ſteht der Zettelausgabe die Störung entgegen , welche die Volks —

wirthſchaft bei jeder fühlbaren Vermehrung oder Verminderung des Umlaufsmittels und bei den damit

verbundenen Preisſchwankungen des Geldes , welche den Geldwerth des Eigenthums unbeſtändig machen

und die Grundlage der Voranſchläge in Geſchäften verrücken , erleidet . Eine zur Zettelausgabe berechtigte
Bank iſt ſtets geneigt , durch übermäßige Kreditbewilligungen die umlaufenden Zettel zu vermehren , in

der Hoffnung , ihren Gewinn zu ſteigern . Sie verleitet dadurch in Handel und Gewerben zu ſchwindel —

haften , die Kräfte des Unternehmers und das Bedürfniß des Marktes überſteigenden Geſchäften , bis end —

lich die dem Auslande zu leiſtenden Baarzahlungen oder ſonſtige Ereigniſſe die Noten zur Bank zurück⸗
treiben und dieſe ſich genöthigt ſieht , ihre Kreditbewilligungen einzuſchränken , den hervorgerufenen Unter —

nehmungen ihre fernere Hülfe zu verſagen und ſie ihrem Schickſale zu überlaſſen , welches gewöhnlich
kein anderes , als der Zerfall zum Verderben der Unternehmer und zum Schaden des Landes iſt, nachdem
die Concurrenz vorher den beſonnenen Gewerbsmann benachtheiligt und der eingetretene Umſchwung auch

dieſem die Geldhülfe vertheuert hat .

Zu dieſen Nachtheilen geſellt ſich die Verfälſchung der Noten , welche bekanntlich den Inhabern mehr

Verluſte , als der Bank ſelbſt verurſacht .

Insbeſondere aber iſt die Sittenverderbniß zu beklagen , welche die Entwerthung der Noten , die Preis —

ſchwankungen des Geldes und die Begünſtigung ſchwindelhafter Unternehmungen zur Folge haben . Unter

ihrem Einfluſſe tritt das Jagen nach leichtem , ſchnellem Gewinne an die Stelle der Arbeitſamkeit und

Sparſamkeit ; Einfachheit und Häuslichkeit machen der Ueppigkeit und Verſchwendung Platz , das Eigen —

thum verliert an Anſehen , die Heiligkeit des Bewußtſeins der Redlichkeit wird erſchüttert .
Gegen ſolche Gefahren und Nachtheile iſt der aus dem Erſatze der klingenden Münze durch Papier

für das Land entſpringende Gewinn und die in den Banknoten B Erleichterung der Zahlungsge —⸗
ſchäfte von geringem Gewichte .

Gleichwohl aber erheben ſich viele Stimmen , auch beide landſtändiſche Kammern des Großherzog —
thums erklären ſich für die Errichtung einer Zettelbank . Handel und Induſtrie erwarten von ihr wegen

ihres Gewinnes aus den Noten billige Hülfe , die Induſtrie insbeſondere billige Kapitalien ; ſie ſoll ein

heilſames Gegengewicht gegen die einzelnen Banquiers werden ; ſie ſoll Baden in ſeinen Geldbedürfniſſen
von dem Auslande unabhängig machen ; ſie ſoll die Quellen des Wohlſtandes befruchten und der wirth —

ſchaftlichen Thätigkeit der Bürger Aufſchwung verleihen . —

Der großherzoglichen Regierung wird die Obſorge überlaſſen , den Gefahren und Nachtheilen zu

begegnen .
Wenn eine Bank für das Großherzogthum Baden errichtet wird , ſo kommt ſie zunächſt den Städten ,



wo die Haupt⸗ und Zweigbanken ihren Sitz haben , zu Statten . Das anſehnliche Kapital und der eigene

Kredit ſetzen die Bank in Stand , die den Geſchäften nachtheilige Wandelbarkeit des Zinsfußes in Discont⸗

und Darlehensgeſchäften zu mindern und bei vermehrtem Bedürfniſſe der Geldhülfe die Kreditbewilligungen

zu erweitern . Die Bedingungen , unter welchen die Bank ihre Hülfe gewährt , ſind bekannt . Sie vertheuert

ihre Hülfe nicht durch Proviſionen und Commiſſionsgebühren . Ihre Concurrenz nöthigt auch die einzelnen

Banquiers zu billigen Bedingungen ,

Alle diefe Dienſte fann und wird aber eine Bank leiſten , auh wenn fie feine Bettel ausgibt , und

eine Zettelbank varf ſie in erweitertem Maaße nur in dem Falle eintreten laffen, wenn ſie unter gewöhn⸗

lichen Umſtänden einen großen Bankſchatz zur Zetteleinlöſung angeſammelt hat .

Eine Zettelbank iſt ferner nicht minder , als jede andere , von den Bewegungen auf dem Geldmarkte

abhängig . Selbſt die mächtigſte Zettelbank unterliegt oder bringt ſich wenigſtens in Verlegenheit , wenn ſie

den Vorgängen auf dem Geldmarkte keine Rechnung tragen will . Eine badiſche Bank wird in ihren Ge —

ſchäftsbedingungen hauptſächlich von Frankfurt a. M. abhängig ſein , welches der Mittelpunkt des Geld -

verkehres für das ſüdweſtliche Deutſchland iſt , wo durch den Zuſammenfluß ſeiner Nachfrage und ſeines

Angebotes Mangel und Ueberfluß der verſchiedenen Plätze ſich ausgleichen .

Eine badiſche Bank darf den Zinsfuß in Disconto - und Darlehensgeſchäften nicht höher ſetzen , als

er in Frankfurt iſt , ſonſt wird man ihre Dienſte nicht ſuchen , ſondern ſich an Banquiers oder unmittelbar

nach Frankfurt wenden . Sie darf ihren Zinsfuß nicht niederer ſetzen , ſonſt werden ihre Mittel nach Frank⸗

furt abfließen . Hiernach iſt die Hoffnung , daß eine Zettelbank wegen ihres Gewinnes aus den Noten

dem Handel und der Induſtrie billige Dienſte leiſten werde , zu beurtheilen . Iſt aber die Meinung die ,

daß ſie ausſchließlich dem Handel und der Induſtrie Badens dieſe billigen Dienſte leiſten ſoll , wer unter⸗

ſcheidet dann , ob ein Badener für ſich oder im Auftrage eines Frankfurter Hauſes den Dienſt ſucht ? Oder

ſoll die badiſche Bank nur einzelnen ausgewählten Unternehmungen ihre Hülfe zu billigen Bedingungen zu

Theil werden laſſen ? Soll ſie berufen ſein , den vom ganzen Lande gewährten Vortheil aus den Bank⸗

noten zur Hervorrufung einer den Gewerbsgenoſſen erdrückenden Concurrenz einzelner Unternehmer zu ver —⸗

wenden ? Eine badiſche Bank wird und muß ihren Zinsfuß allgemein ſo hoch ſtellen , als es mit der

Abſicht , ihr Kapital gehörig zu beſchäftigen , vereinbar iſt . Um einen öfteren Wechſel in der Größe deſſel —⸗

ben zu vermeiden , um keine ſchwindelhaften Unternehmungen zu veranlaſſen und in Zeiten des Geldüber —

fluſſes einen großen Bankſchatz und in dieſem die Mittel zur Hülfe in Zeiten der Klemme zu ſammeln ,

muß ſie ſich bei niedrigem Zinsfuße auf dem Markte zu Frankfurt ſogar zur Beibehaltung eines etwas

höheren Satzes und zum Verzichte auf die dem mäßigeren Zinsfuße ſich zuwendenden Geſchäfte entſchließen

können .

Der Induſtrie zur Erweiterung des Gewerbsbetriebs Kapital zu verſchaffen , kann nur in dem Falle

Sache der Bank ſein , wenn ſie Darlehen auf Unterpfand gibt . Das dem kaufmänniſchen Geſchäfte ge⸗

widmete Bankkapital darf für ſolche Darlehen , deren Rückzahlung in beſtimmter kurzer Friſt nicht mit Sicher⸗

heit erwartet werden kann , nicht verwendet werden . Wenn aber der Eigenthümer einer Gewerbsanlage

ſicheres Unterpfand geben kann , wie es die Bank bei hypothekariſchen Darleihen verlangen wird , ſo hat er auch

ohne Bank Gelegenheit genug im Lande , ſich Kapital zu billigen Bedingungen zu verſchaffen . Es iſt von

der Bank nicht zu erwarten , daß ſie für ihre hypothekariſchen Darleihen einen unter dem landesüblichen

Maaße ſtehenden Zinsfuß bedingen wird , und das Kapital , was ihre Notenausgabe produktiv macht , iſt

zu geringfügig , um Einfluß auf den Zinsfuß auszuüben , und wird , gleich dem aus dem Auslande kom⸗
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menden Theile des Aktienkapitals der Bank , bei dem Streben des Zinsfußes nach gleichem Stande auf
dem ganzen durch einen regelmäßigen Handel verbundenen europäiſchen Markte eher entweder ſelbſt in

das Ausland abfließen oder anderes Kapital dahin verdrängen .

Kreditloſe endlich täuſchen ſich, wenn ſie Hülfe von einer Zettelbank erwarten . Eine Zettelbank iſt

es , abgeſehen von ihrem eigenen Intereſſe , den Inhabern ihrer Noten ſchuldig , nur gute Wechſel zu

discontiren und vollkommene Sicherheit für ihre Darleihen zu fordern . Wer keinen guten Wechſel anzu —

bieten und kein ſicheres Pfand zu geben im Stande iſt , wird kein Geld von der Bank erhalten . Der

Eigenthümer eines bedenklichen Wechſels muß ſich vorerſt gegen Zahlung einer Prämie Vertrauen genießende
Gewährsmänner für denſelben verſchaffen und er wird keine Urſache haben , ſich der billigen Bedingungen
zu freuen , unter welchen ſein Wechſel die Discontirung erlangt hat . Die dem Gewährsmanne bezahlte
Prämie vertheuert den Disconto um 1, 2 bis 4 Prozente für das Jahr .

Wenn nun weder der Vortheil des Zettelumlaufes gegenüber den Gefahren nund Nachtheilen deſſelben
die Zettelausgabe begründet , noch der Gewinn aus ſolcher auf die Bankverwaltung den Einfluß übt , daß

ſie Geldbedürftigen billigere Dienſte leiſtet , worin kann dennoch ein Beweggrund liegen , einer Bank die

Zettelausgabe zu geſtatten ?

Man gibt zur Antwort , daß eine Bank nicht ohne die Ermächtigung zur Zettelausgabe gegründet wird .

Wir laſſen die Richtigkeit dieſer Meinung dahin geſtellt ſein und erinnern nur an die Thatſache , daß
es viele Aktienbanken ohne Zettel gibt . Vielleicht iſt der Zeitpunkt nicht ferne , wo in Baden ebenfalls
eine ſolche gegründet würde . Angenommen jedoch , daß das Recht zur Zettelausgabe die Errichtung einer

Bank für das Großherzogthum bedingt , ſo liegt Die Frage vor , ob die von dem Zettelbankbetrieb unzertrenn —

lichen Gefahren und Nachtheile ſich auf einen ſolchen Grad vermindern laſſen , daß der geſammte Nutzen
einer Zettelbank dieſelben überwiegt .

Baden hat keinen Mittelpunkt für feinen Handels - und Geldverkehr , es bezieht die Rimeſſen für ſeine

auswärtigen Zahlungen meiſtens von Frankfurt und verſendet dorthin ſeine Tratten . Es wird auch durch
die Errichtung der Bank ein ſolcher Mittelpunkt nicht geſchaffen werden , da keine Stadt des Landes die

Mittel beſitzt , ſo ausgebreitete Handels - und Wechſelgeſchäfte zu treiben und nach allen Richtungen hin

ſolche Kredite zu geben und dorther zu empfangen , daß die Forderungen und Verbindlichkeiten auswärtiger
Handelsplätze in entgegenſetzter Richtung dort ihre Ausgleichung finden können . Das Discontogeſchäft einer

badiſchen Bank wird daher keinen großen Umfang erlangen .

Auch zu ausgedehnten Fauſtpfandgeſchäften für das Inland fehlt es an Gelegenheit , da es die zu

Fauſtpfändern für eine Zettelbank geeigneten Gegenſtände nicht in großer Menge beſitzt .

Belangreiche Contocurrentgeſchäfte ergeben ſich ebenfalls nur in einer großen Stadt mit lebhaftem
Umſatze , wo zahlreiche Geſchäftsleute in Ermangelung einer Bank namhafte Summen zur Erfüllung ihrer

Verbindlichkeiten in Bereitſchaft halten müſſen . Eine ſolche Stadt mangelt aber dem Großherzogthum .
Gelegenheit , um Geldvorräthe vorübergehend zu mäßigen Zinſen anzulegen , deren Annahme ſich

übrigens die Bank nach dem eingereichten Statutenentwurfe nicht zur Aufgabe machen würde , iſt bereits

in jeder größern Stadt des Landes dargeboten .

Hiernach findet ſich im Großherzogthum zu den wohlthätigſten und wichtigſten Geſchäften einer Bank

wenig Stoff und , wie darum ihre Wirkſamkeit für das Großherzogthum eine beſchränkte iſt , ſo wird auch

ihr Nutzen für daſſelbe nicht von Erheblichkeit ſein . — Um ein großes Kapital in guten Geſchäften nutzbar

zu machen , müßte ſie entweder einen beträchtlichen Theil deſſelben gegen Unterpfand ausleihen , was bei
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dem mäßigen Zinsfuße , welchen der Hypothekarſchuldner bereits genießt , kein weſentlicher Vortheil für das

Land wäre , oder ſie müßte im Auslande Beſchäftigung für einen Theil ihres Kapitals ſuchen , welches

dann den Nutzen der Anſtalt mit dem Großherzogthume theilte , während dieſes die Gefahren und Nad -

theile der Zettel allein zu tragen Hätte.

Sollte eine Zettelbank für das Großherzogthum errichtet werden , ungeachtet ihr das Land nicht genug

Stoff zu belangreichen Dienſten darbietet , ſo würde dies alfo vorausſetzen , daß die Gefahren und Nad -

theile auf ein gang geringes Maaf gebracht ſeien .

Der Geſichtspunkt der thunlichſten Einſchränkung der Schädlichkeit einer Zettelbank erfordert :

1) daß ſie keine unſicheren , ihren Kredit oder Beſtand gefährdenden Geſchäfte treibt ;

2) daß ſie durch ihre Kreditbewilligungen Schwindelgeſchäften , namentlich dem Börſenſpiele , keinen Vor⸗

ſchub thut ;

3 ) daß ſie ſich nicht durch übermäßige Ausdehnung ihrer Geſchäfte in die Nothwendigkeit verſetzt , bei

einem Umſchwunge der Dinge ſtarke Beſchränkungen eintreten zu laſſen ;

4) daß ſie den Disconto - und Zinsfuß nicht ohne gebieteriſche Urſache ändert ; :

5 ) daf ihre Zettel auf Siht unfehlbar eingelöst und lediglich für den Großhandel bemeſſen werden , in

deffen Zahlungen fie Erleichterung und Vortheil gewähren , dem gewöhnlichen Verkehre aber , dem ſie

unbequem ſind , fremd bleiben ;

6) daß die klingende Münze wirklich nur in großen Zahlungen durch die Zettel vertreten und ver⸗

drängt wird ;
|

7 ) daß die Bank Jedermann , der mit ihr in Verkehr tritt , unpartheiiſch behandelt .

Es gibt keine Einrichtung und keine Mittel , welche dieſen Anforderungen vollkommen Genüge leiſten. $

Selbſt eine Staatsbank vermeidet nicht alle Mißgriffe und ift gegen vorübergehende Discreditirung ihrer

Zettel durch gewaltſame Wegnahme des Bankſchatzes nicht ſicher . Das böchſte , was erlangt werden fann ,

iſt , daß Umſicht und Uneigennützigkeit das Ruder führen und daß die Bankverwaltung nichts thut , was

vorausſichtlich die Landeswohlfahrt beeinträchtigt . Die Mittel zur Erreichung dieſes Zieles ſehen wir :

a. in der genauen Bezeichnung des Geſchäftskreiſes Der Bank mit dem Verbote aller nicht benannten

Geſchäfte ;

b. in der Beſtimmung eines mäßigen Bankkapitals , in der Beſchränkung der Beleihung der Papiere ,

im Ausſchluſſe der Beleihung willkürlich erzeugbarer Werthe ;

c. in der Beſchränkung der Zettelausgabe , insbeſondere in der Aufhebung alles Gewinnes für die

Bank aus dem Uebermaße der Geſchäfte ;

d. in der Erſchwerung der Abänderung des Disconto - und Zinsfußes und in dem Erforderniſſe der

Zuſtimmung der Regierung ;

e. in der Obliegenheit der Unterhaltung eines reichen Bankſchatzes zur Erfüllung aller nicht befriſteten

Verbindlichkeiten und in der Beſtimmung eines Werthbetrags für die kleinſten Noten , welcher ſie im

kleinen Verkehre unbrauchbar macht ;

f. in der Abhaltung der Noten von den Staatskaſſen ;

g. in Beſtellung einer einſichtsvollen , wohlmeinenden , in ihrem Gange von der Regierung abhängigen

Verwaltung ;

h. in eindringlicher Aufſicht der Regierung mit der Befugniß zur Einſchreitung gegen alle mit dem
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öffentlichen Wohle unverträgliche , ſo wie gegen partheiiſche , einſeitigem Eigennutze , der Gunſt oder

dem Uebelwollen entſprungene Abſichten der Bankverwaltung .

Die von Hofrath Forsboom - Brentano und ſeinen Genoſſen überreichten gedruckten Statuten mit dem

ſchriftlichen Nachtrage ermangeln entſprechender, gewährleiſtender Beſtimmungen . Sie enthalten ſogar faſt

durchweg das Gegentheil der bezeichneten Erforderniſſe .

Wir bearbeiteten Daher den anliegenden * neuen Statutenentwurf , dem wir , damit das Reglement

nicht die Eigenſchaft einer Ergänzung erhalten muß , ſondern als Vollzugsverordnung in den Statuten die

Norm findet , alle weſentlichen Beſtimmungen einverleibten , ſo daß wir nun die Bearbeitung des Regle —

ments als eine Aufgabe der künftigen Bankverwaltung anſehen zu dürfen glauben .

Unſer Statutenentwurf gibt den ganzen Umfang der poſitiven und negativen Anforderungen , die wir

aus volkswirthſchaftlichen und finanziellen Gründen an eine Zettelbank machen , durch ſeine Beſtimmungen

kund . Wir entſchlagen uns Der Mühe , noch jeden einzelnen Artikel deſſelben zu begründen , und beſchrän —

ken uns auf folgende wenige Bemerkungen :

I. Ueber die Wahl des Ortes zum Sitze der Bank waren die Anſichten getheilt . Die Mehrheit hält

Mannheim für den paſſenden Platz , weil es die erſte Handelsſtadt des Landes iſt und unter dem dortigen

Handelsſtande die Fähigkeiten zur Verwaltung der Bank am meiſten zu finden ſind . Eine Stimme dagegen

erklärt ſich für Karlsruhe und begründet dieſe Anſicht , wie folgt :

„ Die Reſidenz , als der Centralpunkt des Landes , muß auch der Centralpunkt der Geldmacht

„ſein , welche durch die Bank gegründet wird .

„ Karlsruhe liegt in der Mitte , Mannheim am nordweſtlichen Ende des Landes .

„ Nur von hier aus läßt ſich die Staatsaufſicht auf die wirkſamſte Art üben . Nicht blos

„ der Commiſſär , den die Regierung ſpeciell abordnet , ſondern auch die Behörden , von welchen

„ er ſeine Inſtruktionen zu empfangen hat , müſſen am Sitze der Bank ſein , um in wichtigen und

„dringenden Fällen , ohne lange Korreſpondenzen , entſcheiden zu können . Der Art . 95 des neuen

„ Statuts enthält die zweckmäßige Beſtimmung , daß keine Maßregel , gegen welche der Regierungs⸗

„bevollmächtigte Einſprache erhebt , zur Ausführung kommen kann , bevor ſich die Bankverwaltung

„ mit der großherzoglichen Regierung darüber verſtändigt hat . Eine ſolche Verſtändigung ſo raſch

„ als thunlich herbeizuführen , liegt gewiß im Intereſſe der Bank , würde aber ſehr erſchwert durch

„die Entfernung des Sitzes derſelben von jenem der großherzoglichen Staatsregierung . “
II . Nach Art . 2 bis 4 unſeres Entwurfes ſoll das Bankkapital höchſtens 5 und mindeſtens 3 Mil⸗

lionen Gulden betragen . Wenn wir auf die Größe des Grundkapitals anderer Zettelbanken hinſehen , ſo

möchten wir glauben , daß ein Kapital von 5 Millionen Gulden nicht auf erſprießliche Weiſe nutzbar

gemacht werden kann , ohne daß ein Theil deſſelben gegen Unterpfand ausgeliehen wird . Jedenfalls wird

es für den Anfang genügen . Sollte die Erfahrung dereinſt das Bedürfniß eines größeren Kapitales kund

geben , ſo kann die Vermehrung allezeit geſchehen . Jetzt ſchon das Kapital höher zu beſtimmen , halten

wir nicht für rathſam .
Die Gründer der Bank wollten nach Art . 2 und 29 des von ihnen überreichten Statutenentwurfs

mit einem Kapitale von 3½ Millionen Gulden das Geſchäft beginnen und fih 67⁄4 Millionen zur Specu -

lation auf Aktiengewinn vorbehalten .
III . Zur Annahme der Noten iſt nach Art . 27 unſeres Entwurfes Niemand verpflichtet . Es ſteht

* Siehe Anlage III .



der Gr . Regierung alſo frei , ſie bei den Staatskaſſen zuzulaſſen oder nicht . Der Zulaſſung ſtehen aber

gewichtige Gründe entgegen :

1) ſie können bei den Staatskaſſen nicht angenommen werden , ohne daß eine größere Menge klingender
Münze aus dem Lande verdrängt wird , als ihre Beſtimmung , dem Großhandel die Zahlungsge —

ſchäfte zu erleichtern und minder koſtſpielig zu machen , erheiſcht ;

2) die Finanzverwaltung würde durch die Zulaſſung der Bankzettel bei den Staatskaſſen ihre Kräfte

an den Kredit der Bank ketten und ſich der Gefahr Preis geben , in der Zeit der größten Bedräng —

niß ohne Geldmittel zu ſein ;

3 ) die Staatskaſſen würden durch die Annahme der Bankzettel gewiſſermaßen Agenturen der Bank , ſo

fern ſie die klingende Münze an alle Orte beiſchaffen müßten , um es der Bank zu ermöglichen ,
überall hin ihre Zahlungen in Bankzetteln zu verſenden .

Aus dieſen Gründen , denen nur der größere Gewinn aus den Noten als Gegengewicht gegenüber —

ſteht , ſprechen wir uns gegen die Zulaſſung der Bankzettel bei den Staatskaſſen aus .

IV . Art . 28 unſeres Entwurfes beſchränkt die umlaufende Notenmenge auf die Summe von 2½ Mil —

lionen Gulden und Art . 29 fordert , daß der Vorrath an klingender Münze zur Einlöſung der Noten min⸗

deſtens g Der umlaufenden Notenmenge betrage . Ob der höchſte Sag der umlaufenden Noten zu

2 Millionen Gulden ganz angemeſſen beſtimmt iſt , iſt ſchwer zu beurtheilen . Die Erfahrung wird

darüber entſcheiden . Wir möchten aber glauben , daß unſer Verkehr , wenn die kleinſten Noten auf 50 fl.
lauten und die Staatskaſſen keine Noten zulaſſen , kaum fähig iſt , eine Notenmenge von 2½ Millionen

Gulden aufzunehmen .

Falls die Ausgabe einer größeren Notenmenge geſtattet wird , dürfte die Vorſicht die Bedingung ge —

bieten , daß für y von 2½ bis 3 Millionen Gulden und für den ganzen Mehrbetrag klingende Münze

vorräthig zu halten ſei . Das neueſte engliſche Geſetz über das Zettelweſen gibt ſolche Vorſchriften . Das

Land wird auf dieſe Weiſe der Gefahr der Einſtellung der Baarzahlung bei commerziellen Kriſen enthoben
und vor allzuſtarkem Abfluße des Metallgeldes in das Ausland bewahrt . Dagegen ſteigt freilich in einem

dem feindlichen Ueberfalle fo ausgeſetzten Lande , wie Baden , mit dem Baarvorrathe die Gefahr der Ent -

werthung der Banknoten durch Plünderung der Bank .

V. Art . 30 unſeres Entwurfes beſtimmt , daß die Bank 2 / * der mittleren umlaufenden Notenmenge
als Vergütung für das Recht der Zettelausgabe an die Staatscaſſe entrichten ſoll . Wir hatten bei dieſer

Beſtimmung nebſt der finanziellen Abſicht , dem Staate den Vortheil , den er ſich durch die Ausgabe von

Papiergeld verſchaffen kann , zu erhalten und demſelben gleichſam eine Prämie für die mit dem Zettelum —

laufe verbundenen Gefahren und Nachtheile zuzuwenden — den volkswirthſchaftlichen Zweck im Auge , durch
Entziehung des in dem Gewinne aus den Noten liegenden Reizes zur übermäßigen Notenausgabe den

Zettelumlauf auf die Zahlungsgeſchäfte des Großhandels zu beſchränken . Wenn die Bank eine Baarſchaft
im Betrage von /½/ der umlaufenden Notenmenge zur Einlöſung der Noten vorräthig hält und dem Staate

eine Vergütung von 2 / der mittleren umlaufenden Notenmenge gibt , ſo wird ihr kein erheblicher Vor —

theil aus den Noten erübrigen und der Staatskaſſe aus der Uebertragung des Rechts der Notenausgabe
an die Bank kein erheblicher Verluſt entſtehen . Wenn die Mittel , welche die Notenausgabe der Bank

verſchafft , 4 % abwerfen , ſo beträgt der Ertrag der ganzen umlaufenden Notenmenge bei einem Baar -

* Ein Kommiſſionsmitglied Hält die Vergütung von 2 0/ für zu hoch.
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vorrathe von ½/ derſelben 2 / . Erhält hievon der Staat 2 , ſo bleiben der Bank 7½ / , aus

welchen ſie die Koſten der Zettel und des Zettelgeſchäftes decken muß , während bei größerem Baarvor —

rathe noch ein Ausfall am Ertrage der Zettel entſteht .

Unſer Entwurf ſtellt der Zettelbank die Aufgabe , dem Lande allen durch den Betrieb der in der Er —

fahrung bewährten Bankgeſchäfte — in Verbindung mit dem Zettelumlaufe —erzielbaren Nutzen zu bringen ,

in ihrer Wirkſamkeit aber ein Maaß und eine Weiſe zu beobachten , welche das Land vor Schaden möglichſt

bewahrt . Wir glauben , daß die in unſerem Entwurfe gegebene Verfaſſung — gehörig gehandhabt — die

Gefahren und Nachtheile einer auf Geſellſchaftsrecht beruhenden Zettelbank mit ſelbſtbeſtellter Verwaltung

auf das geringſte Maaß herabſetzt . Dennnoch aber bezweifeln wir bei dem engen Felde zu nützlicher Thä —

tigkeit , welches Baden einer Zettelbank darbietet , daß eine ſolche auf die Dauer überwiegend wohlthätige

Wirkung äußern würde , da Baden — unter der Wirkſamkeit einer Zettelbank —trotz aller Vorſicht doch

bei jedem Kriege zwiſchen Deutſchland und Frankreich der Gefahr der Plünderung des Bankſchatzes , und

folgeweiſe der Zerrüttung ſeines Verkehres und der Lähmung ſeiner Geldkräfte in einer Zeit , wo es aller

ſeiner Hülfsquellen am nöthigſten bedarf , ausgeſetzt wäre .

Die Thatſache , daß dennnoch Bankzettel und Caſſenſcheine als Papiergeld im Lande curſiren , halten

wir für eine in der vorliegenden Frage kaum beachtenswerthe Erſcheinung , ſowohl weil dieſe fremden Pa —

piere , kaum eingebracht , ſtets ſchnell wieder in ihre Heimath zurückgehen , als auch , weil ihr Betrag ver —

hältnißmäßig doch geringfügig und , wie keine gleichzeitige Entwerthung aller Gattungen , ſo auch kein nam —

hafter Verluſt an denſelben zu befürchten iſt .

Sollte die Gr . Regierung ungeachtet der unvermeidlichen Gefahren geneigt ſein , die Errichtung einer

Zettelbank zu geſtatten , ſo erübrigt uns nur der Wunſch , daß keine ungünſtigen oder unheilvollen Bedin —

gungen eingegangen und der gegenwärtigen Geldklemme keine Opfer gebracht werden . Wir ſind überzeugt ,

daf bei beſſerem Stande des Geldmarktes , wenn es wieder Mühe koſtet , große Capitalien zu 3½ ſicher

unterzubringen , alle wünſchenswerthen Bedingungen erlangt werden .

Wir haben unſeren Statutenentwurf dem Hofrathe Forsboom - Brentano mit Schreiben vom 9. Febr .

d. J . in Abſchrift zur Erklärung zugeſtellt . Am 3. März d. J . hatten wir mit Forsboom - Brentano , La⸗

denburg und Lauer eine Beſprechung über die Hauptpunkte , welcher die anliegende Erklärung derſelben

vom 13 . März d. J . folgte, “ die nachſtehende von unſerem Entwurfe abweichende Beſtimmungen begehrt :

Sk

Die Einzeichnungen im Großherzogthume Baden geſchehen an den Hauptplätzen gegen ſofortige Hin⸗

terlegung von 10 % in Baar oder ſoliden Papieren bis zur Summe von 2 Millionen Gulden .

Hierfür wird ein Tag beſtimmt , nachdem 14 Tage vorher die desfallſige Bekanntmachung erlaſſen

worden iſt .

Sa

Die Bankgründer haben in Gemeinfhaft mit einem Regierungscommiſſär die Einzeichnungen zu

prüfen und die Repartition zu beſtimmen . Dabei ſollen alle gezeichneten Beträge bis 5000 fl. vor Allem ,

wenn thunlich , zu voll berückſichtigt werden und eine etwa nöthig werdende Reduction nur bei den Summen

über 5000 fl. eintreten .

Das Bankkapital wird auf 5 Millionen Gulden feſtgeſetzt , wovon 3 Millionen als Aktien Lit . 4

* Siehe Anlage IV.



zu voll einbezahlt werden und die übrigen 2 Millionen als Aktien Lit . B eine ſofortige Anzahlung von

5 , erhalten , jedoch erft bann zu weiteren Einzahlungen verpflichtet find , nahdem die 3 Millionen Lit . A

vollſtändig einbezahlt worden ſind . Die Gründer übernehmen nach erhaltener Conceſſion ſofort das ganze

Bankkapital verbindlich . Sie haben daher auch für diejenigen Beträge , welche von den dem Lande nach

§. 1 anzubietenden 2 Millionen etwa nicht gezeichnet würden , aufzukommen .

§. 4.

Bei einem Bankkapitale von 5 Millionen ſollen 2½ Millionen Banknoten emittirt werden , mit dem

Vorbehalt einer weiteren Emiſſion , vorgängiger Verſtändigung mit der Regierung , wenn es die Ausdeh —

nung des Geſchäftes erheiſcht .

Minimum der auszugebenden Noten 10 f .

90 ;

Bei allen Staatsfaffen find diefe Noten , wie baares Ge anzunehmen . Es fann aber deren Baar -

einlöſung ſofort wieder verlangt werden .

Sa :

Die Participation für den Staat an dem Gewinn der emittirten Banknoten wird in der Art ge —

griffen , daß die Bank dem Staate ſowohl dafür , als auch für die Beſteuerung , alſo für beide

Gegenſtände zuſammen , eine Betheiligung am jährlichen Nutzen der ſämmtlichen Bankoperationen abtritt .

Dieſe Betheiligung am Nutzen beginnt erſt nach den erſten 3 Jahren , von der Gründung der Bank an

gerechnet , und findet nach einer gewiſſen Skala ſtatt , ſo zwar , daß der Staat bei einem reinen Nutzen

von 4 % keine Gewinnquote , und bei einem Reinertrage von 5 %/ und darüber einen Gewinnantheil von

von Allem erhalten würde , was über %é an die Aktionäre jährlich zur Vertheilung gelangt .

§. 8.

Die 5 Frankenthaler dürfen von der Bank in Zahlung angenommen und ausgegeben werden . —

Dieſe Beſtimmungen werden als theils nothwendig , theils wünſchenswerth bezeichnet und vorbehalt —

lich der Verhandlung über die übrigen Theile der Statuten vorerſt der Entſchließung der Gr . Regierung

unterſtellt .

Es liegt uns ob, ſie einzeln zu beleuchten .

3u

Unſer Statutenentwurf verlangt , daß dem Inlande für 3 Millionen Gulden Aktien angeboten wer —

den . Die Erklärung der Bankunternehmer beſchränkt den dem Inlande anzubietenden Betrag auf 2 Mil⸗

lionen Gulden .

Käme das Bankunternehmen bald zur Ausführung , ſo glauben wir , daß ſich das Inland nicht ein —

mal bis zur Summe von 2 Millionen Gulden betheiligen würde . Gleichwohl finden wir es unpaſſend ,

daß die Unternehmung ſchon durch die Statuten dem Auslande überliefert wird . Wenn wir auh Aus -

länder zu Hülfe nehmen müſſen , ſo dürfen wir doch dem Inlande das Uebergewicht nicht durch die Sta —

tuten entziehen und dem Inländer nicht zu Gunſten des Ausländers die Gelegenheit abſchneiden , ſein

Kapital vortheilhaft anzulegen . Wir können daher der Ermäßigung des dem Inlande anzubietenden Ak —

tienkapitals von 3 auf 2 Millionen Gulden nicht beiſtimmen .

Die Zeit von 14 Tagen zur Ankündigung der Unterzeichnung ſcheint uns zu kurz zu ſein .
7 %*
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Die Forderung aber , daf der Unterzeihner 10 % des Kapitals der übernommenen Aktien baar

oder in guten Papieren hinterlege , erkennen wir als eine nothwendige Vorſicht an .

Zu F. 2.

Wir ziehen dem Vorſchlage der Bankunternehmer , welcher an dem Mangel leidet , daß er keine

ausreichende Regel für die Ermäßigung der herabzuſetzenden Einzeichnungen gibt und die Geltung des Re —

gierungscommiſſärs gegenüber den Bankunternehmern nicht feſtſetzt , die alle Willkür abſchneidende , ent —

ſprechende Beſtimmung im Art . 3 unſeres Statutenentwurfes vor .

Zu F. 3.

Ohne ein anſehnliches Kapital zu wagen , wollen die Unternehmer über eine große Zahl Aktien ge⸗
bieten , um ſie bei günſtigem Curſe mit Gewinn zu veräußern . Das Kapital kann um ſo einträglicher
umgetrieben und die Dividende wird deſto größer werden , wenn die Einzahlungen einſtweilen nur bis

auf 3,100,000 fl. ſteigen . Wer verbürgt uns bei dem lockenden Aktiengewinne , daß niht die ganze Wirth -

ſchaft auf den Augenblick bemeſſen würde , wo die Aktien , auf welche nur 5 8einbezahlt ſind , auf den

Markt gebracht werden ſollen ? Möglicher Weiſe würde es auch an Künſten nicht fehlen , um die Divi⸗
dende und den Aktiencurs zu ſchrauben . So könnte es ſich zutragen , daß die Unternehmer an dieſen
Aktien das 10fache der Einzahlung gewännen . Wie es gefährlich iſt , denjenigen Perſonen , welche in der

erſten Zeit den ſtärkſten Einfluß auf die Bankverwaltung üben , einen ſo mächtigen Reiz zur Erkünſtelung
eines großen Gewinnes zu geben , ſo iſt auch gar kein Grund abzuſehen , warum die ſogenannten Gründer

der Bank von dem Kapitale , was ſie in die Unternehmung wagen , einen größeren Gewinn ziehen ſollen ,
als andere Aktionäre . Wird Gewinn an den Aktien gemacht , ſo ſoll er jedem Aktionäre in dem Maaße
zufließen , als er die Wagniß getragen hat , nicht den reichſten allein , theilweiſe , ſo zu ſagen , ohne Gefahr .

In dieſem Sinne ſind die Artikel 7 und 90 unſeres Statutenentwurfes verfaßt , deren Aufrechthal —
tung wir beantragen .

Bu ÇA
Ob es auf die Befugniß abgeſehen ift , unabhängig von der Größe des einbezahlten Kapitals für

2½ % Millionen Gulden Banknoten in Umlauf zu ſetzen , iſt nicht klar ausgedrückt . Wir würden aber die

Ertheilung dieſer Befugniß widerrathen , weil ihr Gebrauch die Dividende bei einem kleinen einbezahlten
Theile des Aktienkapitals übermäßig ſteigert , und eine Täuſchung über den Werth der Aktien begünſtigt .

Eben ſo halten wir für unräthlich , Ausſicht auf die Erlaubniß zur Vergrößerung der Notenausgabe
zu eröffnen , weil eine ſolche Zuſicherung unzeitigem Andrange den Weg anbahnt .

ZU N D

3n der Erwägung , daß Banknoten nur in größeren Zahlungen Vortheil gewähren , und von der

Abſicht geleitet , durch Ausſchließung der Banknoten von dem kleinen Verkehr , für welchen klingende Münze
ein geeigneteres Zahlungsmittel iſt , als Papier , dem Lande die Metalleirculation , für deren Verbeſſerung
es fortwährend große Koſten aufwendet , ſo weit es bei gleichzeitiger Obſorge für die Bedürfniſſe des

Großhandels möglich iſt , zu erhalten und es vor den Nachtheilen und Gefahren des Papierumlaufs thun —
lichſt zu bewahren , haben wir die kleinſten Banknoten zu 50 fl. beſtimmt . Die Bankunternehmer , um

das Bankgeſchäft recht erträglich zu machen und der Gefahr , das Land mit Noten zu überſchwemmen ,

uneingedenk , verlangen das Recht , 10 fl. Noten als die kleinſten auszugeben .
Dieſer Punkt iſt einer derjenigen , in welchen Nachgiebigkeit das größte Unheil bringen kann .



Die Bank von England gibt keine Noten unter 5 Pfund Sterling aus . Die kleinſten Noten der Bank

von Frankreich lauten auf 500 Fr . Die kleinſten Noten der franzöſiſchen Departementalbanken auf 250 Fr .

Der leipziger Bank ſind keine Noten unter 20 Thlr . geſtattet .

Die öſtreichiſche Bank dagegen hat Noten von 5 fl. im 20 fl . Fuße , die bayeriſche 10 fl. Noten . Auf

ſie wird man ſich berufen . Baden kann aber in der Bankſache weder Oeſtreich , noch Bayern an die

Seite geſtellt werden , da die Banken dieſer beiden Staaten eigenthümliche Aufgaben hatten , deren Ber -

folgung die Regierungen zur Verwilligung kleiner Noten drängte .

Die öſtreichiſche Bank wurde gegründet , um an die Stelle eines im Werthe geſunkenen , wegen

ſeiner Schwankungen und wegen ſeines ungleichen Preiſes an verſchiedenen Orten zum Umlaufe untauglich

gewordenen Papier - und Kupfergeldes Banknoten yon feſtem Werthe zu ſetzen und ſo dem gänzlich zer —

rütteten Verkehre wieder aufzuhelfen .

Die bayeriſche Bank , in der Hauptſache eine Hypothekenbank , wurde errichtet , um den großen und

kleinen Grundeigenthümern , welche dem verderblichſten Wucher unterworfen waren und bei der beſten Si —

cherheit keine billigen Kapitalien erlangen konnten , Darleihen zu mäßigen Zinſen zu geben .

Beide Banken erfüllten ihre Aufgabe .

Einer badiſchen Bank iſt eine ähnliche Aufgabe nicht geſtellt . Kein Bedürfniß drängt , das Geld des

Kapitaliſten durch Verwilligung großer Vortheile für ein Bankgeſchäft flüſſig zu machen . Die badiſche

Regierung iſt vielmehr in der glücklichen Lage , daß fie ihre Verwilligungen lediglich nach dem volkswirth⸗

ſchaftlichen Nutzen des Zettelbankbetriebs , deſſen Gefahren und Nachtheilen gegenüber , zu bemeſſen hat .

Die nicht belangreichen Vortheile eines Bankgeſchäftes für das Großherzogthum können aber den gefahr —

vollen Verſuch , den geſammten Verkehr des Landes dem Schaukelweſen einer Papierwirthſchaft Preis zu

geben , in keiner Weiſe begründen .

Wir beharren bei der Anſicht , daß die kleinſten Noten zu 50 fl. zu beſtimmen ſind .

Zu F. 6.

Die Frage über die Zuläßigkeit der Banknoten bei den Staatskaſſen haben wir oben unter Ziff . III

erörtert . Wir haben uns gegen die Annahme ausgeſprochen . Dort iſt übrigens nur von freiwilliger

Zulaſſung die Rede , während die Bankunternehmer eine Verbindlichkeit der Staatskaſſen zur Annahme der

Banknoten in Anſpruch nehmen .

Was wäre die Folge , einer ſolchen Verbindlichkeit , wenn ein unglückliches Ereigniß die Bank nö—⸗

thigte , die Einlöſung der Noten auf Sicht einzuſtellen ?
Die Noten würden den Staatskaſſen zugetragen werden , welche ſich , ſtatt mit Geld , mit ver⸗

ſchmähtem Papier füllen würden , die Staatsverwaltung wäre gelähmt nnd mit dem Bankkredite zugleich

der Staatskredit erſchüttert .

Wenn dem badiſchen Lande ſein Metallgeld lieb iſt und die Gr . Regierung ihre Kraft ehrt , ſo

müſſen die Banknoten von den Staatskaſſen ausgeſchloſſen werden .

SN

Der Befteuerung unterliegt die Ban ? nah Maaßgabe des Gewerbſteuergeſetzes . Es beſteht kein

Grund , eine Ausnahme , die übrigens nur durch ein Geſetz eingeräumt werden könnte , für ſie zu verwilligen .

Ein Verzicht auf die Vergütung für die Verleihung des Rechts zur Notenausgabe in den erſten

3 Jahren würde die Aktienkäufer 3 Jahre lang über den Ertrag der Bank täuſchen , wozu der Staat die

Hand nicht bieten kann .



Gine nah dem Ueberſchuſſe des Ertrags der Bank über 5 % des Aktienkapitals bemeſſene Vergütung

für das Recht der Notenausgabe würde endlich nicht nur der Verwilligung des Staates nicht entſprechen ,

ſondern auch ſeiner Stellung gegen die Bank durchaus widerſtreiten .

Wenn der Staat der Bank das Recht der Notenausgabe verleiht , ſo gebührt ihm eine Vergütung

im Verhältniſſe zu dem durch dieſes Recht der Bank zufließenden Vortheile , den er ſelbſt unmittelbar be —

ziehen könnte , deſſen er ſich aber zu Gunſten der Bank begibt . Der Art . 30 unſeres Statutenentwurfs

iſt nach dieſem Geſichtspunkte verfaßt . Wir könnten es nicht mißbilligen , wenn die Vergütung nach dem

Unterſchiede der Summe der umlaufenden Notenmenge und des zu deren Einlöſung vorräthigen Bank —

ſchatzes bemeſſen würde . Auch wollen wir nicht ſchlechterdings behaupten , daß die Größe der von uns an —

geſetzten Vergütung die angemeſſenſte iſt , aber für ſachgemäß erkennen wir nur eine Beſtimmung , welche
den Maßſtab der Vergütung dem der Bank eingeräumten Vortheile anpaßt und ihr den Reiz zu über⸗

mäßiger Banknotenausgabe benimmt .

Die von den Bankunternehmern angebotene Vergütung iſt , abgeſehen von der Bemeſſungsweiſe und

dem Betrage , der Stellung der Regierung gegen die Bank zuwider , weil ſie der Regierung in finanzieller

Beziehung ein Intereſſe an einem hohen Ertrage der Bank einflößt , während dieſelbe in volkswirthſchaft —

licher Beziehung die Aufgabe hat , den Geſchäftsbetrieb der Bank ohne Rückſicht auf deren Vortheil in

ſolchen Schranken zu halten , daß er dem Lande keinen Schaden verurſacht .

Zu §. 8.

Zwang zur Annahme der 5 Frankenthaler iſt unſtatthaft .
Nur die Landesmünze — der Gulden — und der durch den Gebrauch und durch die Convention

vom 25 . Aug. 1837 Art . XIV . ( Regierungsblatt S . 387 ) gleichgeſtellte Kronenthaler zu 2 fl. 42 kr . haben

einen feſten Preis . Jede andere Münze ſteigt und fällt gegen den Gulden in ihrem Preiſe nach dem

Verhältniſſe der Nachfrage zum Angebote . So gilt der 5 Frankenthaler bald 2 fl. 20 kr . , bald mehr ,

bald weniger , und wenn er im Verkehre mit der Bank zu 2 fl. 20 kr . angenommen werden müßte , ſo

würde bald dieſe, bald der Geſchäftsmann gewinnen oder verlieren , in der Regel aber wüßte ſich die Bank

durch gleichbaldige Wiederausgabe der eingegangenen 5 Frankenthaler bei niedrigem Curſe derſelben vor

Schaden zu bewahren oder ſich durch Zufuhr ſolcher Münze ſogar noch ungebührlichen Vortheil zu ver —

ſchaffen , während der Geſchäftsmann außer Stand wäre , den Schaden von ſich abzuwenden . —

Wir müſſen ſonach in allen Stücken , die Veranſtaltung der Aktienzeichnung und Sicherheitsleiſtung
der Aktienzeichner ausgenommen , auf Abweiſung der von den Bankunternehmern in ihrer Erklärung vom

13 . März d. J . aufgeſtellten Forderungen antragen . :

Erfolgt dieſe Abweiſung , ſo wird ſich wahrſcheinlich die Unterhandlung zerſchlagen . Schon der Aus —

ſchluß der Banknoten von den Staatskaſſen wird dem Vernehmen nach hinreichen , um von weiterer Ver —

folgung des Bankprojects abwendig zu machen .

Wir werden dieß nicht beklagen , ſondern von beſſerer Zeit beſſere Bedingungen erwarten .

Karlsruhe , den 22. März 1847 .

ÅN



Anlage VI .

Sragen ,
welche den Sachverſtändigen in Betreff der Errichtung einer Bank für das Großherzogthum

vorgelegt werden .

1. Iſt es für das Großherzogthum Bedürfniß oder doch von Nutzen , daß eine Bank errichtet wird ,

die Darleih - , Giro - und Depoſitengeſchäfte beſorgt — Kredit - , Giro⸗ und Depoſitenbank ?

2. Iſt es räthlich , einer ſolchen Bank die Ausgabe unverzinslicher Scheine ( Banknoten , im Sta⸗

tutenentwurfe J. Giroſcheine genannt ) zu geſtatten , die ſtatt des Geldes umlaufen , aber von der Bank auf

Verlangen jederzeit gegen Letzteres eingelöst werden müſſen ?

3. Bis zu welchem Geſammtbetrage würde die Bank dergleichen Noten ausgeben dürfen , ohne daß
man Gefahr läuft , dem Lande die Nachtheile zu bereiten , die jede übermäßige Notenausgabe erfahrungs —

gemäß in ihrem Gefolge hat ?

4. Welcher Nennwerth würde für die kleinſten Noten gewählt werden müſſen , damit dieſe nicht

dergeſtalt in den gemeinen Verkehr ſich eindrängen , daß dadurch ein ſchädlicher Abfluß des baaren Geldes

( der Münze ) verurſacht wird ?

5. Welcher Geſammtbetrag der Notenmenge müßte der Regel nach durch den Baarvorrath der Bank

gedeckt ſein , wenn man ſicher ſein will , daß dieſelbe ihre Noten jederzeit einlöſen könne ?

6. Was ſoll der Staat — der ſich durch die Geſtattung der Banknotenausgabe in der Thunlichkeit ,

ein Staatspapiergeld in Umlauf zu ſetzen und hieraus für die Staatsgeſammtheit Gewinn zu ziehen , jeden —⸗

falls beſchränkt — für die der Bank eingeräumte Erlaubniß zur Notenausgabe und ſomit für den ihr

hierdurch zugewendeten Gewinn als Entſchädigung in Anſpruch nehmen ?

7. Soll der Bank die Vergünſtigung eingeräumt werden , daß ihre Noten bei den Staatskaſſen an

Zahlung angenommen werden ?

8. Welche Geſchäfte eignen ſich für eine Zettelbank und innerhalb welcher Schranken müſſen dieſelben

im wohlverſtandenen Intereſſe des Landes und der Anſtalt gehalten werden ?

9. Wie groß ſoll das Bankkapital ſein ?

10 . Welche Beſtimmungen über die Aufbringung des Bankkapitals können als Bedingungen der Er —

richtung der Bank eingegangen werden ?

11 . Auf welchen Betrag iſt der anzuſammelnde Reſervefond und nach welcher Regel der Zufluß in

denſelben zu beſtimmen ?
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12 . Werhe Stadt eignet fih am meiſten zum Sige der Bank und wo ſind Zweigbanken zu

errichten ?

13 . Kann der Fünffrankenthaler als Bankmünze zugelaſſen werden ?

14 . Auf wie lange ſoll das Bankprivilegium ertheilt werden ?

15 . Nach welchen Grundſätzen iſt die Vertretung der Bankgeſellſchaft zu organiſiren , um eine be —

ſonnene , wohlmeinende Verwaltung zu erhalten ?

16 . Welcher Antheil an der Gründung und Verwaltung der Bank kann Ausländern unbedenklich

geſtattet werden ?

17 . Welche Einwirkung auf die Verwaltung der Bank muß der Regierung aus Gründen des

öffentlichen Wohls vorbehalten werden ?



Protocoll
über

die Berathungen der zur Begutachtung der Frage der Errichtung einer Bank im

Großherzogthum Baden berufenen Verſammlung .

Erſte Sitzung .

Karlsruhe , den 5. Juli 1847 .

Gegenwärtig : |

Unter dem Vorſitze des Präſidenten des Finanzminiſteriums , Staatsrath Regenauer :

Prestinari , Miniſterialrath von Karlsruhe ,
Dr . Rau , Geheimer - Rath und Profeſſor von Heidelberg ,

Sautier , Handelsmann von Freiburg ,

Brauer , Miniſterialrath von Karlsruhe , |

Dietz , Miniſterialaſſeſſor von Karlsruhe , |
Dr . Helferich, Profeſſor von Freiburg , |
Hohenemſer , Banquier von Mannheim ,

|
Spexerer , Fabrikbeſitzer von Heidelberg ,

Knippenberg , Handelsmann von Mannheim , Vetter - Köchlin , Fabrikant von Ettlingen und

Köchlin - Benckiſer , Fabrikbeſitzer von Lörrach , A. Zimmern , Banquier von Heidelberg ,

|
|

Kuenzer , Fabrikbeſitzer von Freiburg ,

Kuſel , Banquier von Karlsruhe ,

Maper , Banquier von Raſtatt ,

ſodann für die Protocollführung

Kameralpraktikant Vehaghel .

Hofrath Forsboom Brentano zu Frankfurt hat in Verbindung mit Mitgliedern des Mannheimer

Handelsſtandes um die Erlaubniß zur Errichtung einer badiſchen Kredit - und Girobank nachgeſucht und

einen Statutenentwurf ſammt Nachtrag eingereicht . Eine Miniſterialeommiſſion , beſtehend aus Mitgliedern

der Miniſterien der Juſtiz , des Innern und der Finanzen , ſowie aus dem Direktor der Amortiſationskaſſe |

hat — nachdem der Induſtrieverein und mehrere Handelskammern über die Eingabe vernommen waren —

|

8
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hierüber Gutachten erſtattet . Durch allerhöchſte Entſchließung iſt ſofort befohlen worden , weitere Sach —

verſtändige aus dem Handels - und Gelehrtenſtande zu berufen , die unter Leitung des Finanzminiſteriums

und unter Mitwirkung der Mitglieder der Miniſterialcommiſſion über die Angelegenheit gemeinſame Be —

rathung pflegen .

Als Sachverſtändige ſind vom Finanzminiſterium im Einverſtändniſſe mit dem Miniſterium des Innern

die Profeſſoren Geheimer - Rath Dr . Rau und Dr . Helferich , die Banquiers Mayer von Raſtatt , Kloſe

und Kuſel von hier , Hohenemſer von Mannheim und A. Zimmern von Heidelberg , die Fabrikanten

v. Chrismar von Arlen , Köchlin - Benckiſer von Lörrach , Kuenzer von Freiburg , Vetter —

Köchlin von Ettlingen , Kienle von Pforzheim und Speyerer von Heidelberg , endlich die Handelsleute

Sautier von Freiburg und Jörger von Mannheim und , da v. Chrismar , Kienle und Jörger

die Einladung verſchiedener Hinderniſſe halber hatten ablehnen müſſen , der Fabrikant Ch. Benckiſer von

Pforzheim und der Handelsmann Knippenberg von Mannheim berufen worden .

Den einberufenen Sachverſtändigen wurden — um eine möglichſt reife Berathung vorzubereiten —

die bereits erwachſenen Aktenſtücke nebſt einer Zuſammenſtellung der wichtigeren , gemeinſam zu erörternden

Fragen ſogleich bei der Einberufung gedruckt zugeſtellt .

Die erſte Sitzung der Verſammlung ward auf heute anberaumt . Von den hiezu eingeladenen Per —

ſonen ſind die im Eingange des Protocolls Genannten erſchienen , während ſich Banquier Kloſe für die

erſte und zweite Sitzung dringender Geſchäfte halber hatte entſchuldigen laſſen und Amortiſationskaſſedirektor

Scholl durch Krankheit abgehalten , auch — wie ſich ſpäterhin ergab — Ch. Benckiſer durch einen in

ſeiner Familie unvermuthet eingetretenen ſchweren Erkrankungsfall an der Theilnahme verhindert war —

Der Präſident eröffnet die Sitzung mit einer kurzen Rede , worin er Veranlaſſung und Zweck der

bevorſtehenden Berathung darlegt .

Sofort liest Vetter - Köchlin den ſeinem Verlangen gemäß in der Anlage wörtlich abgedruckten

Vortrag ab .

Der Präſident bemerkt hierauf : Er ſei , als Vetter - Köchlin ſich das Wort genommen , eben

im Begriffe geweſen , ſeine Vorſchläge in Betreff der Protocollführung zu entwickeln . Er halte eine mört -

liche Aufzeichnung aller Aeußerungen nach der Reihenfolge der Sprecher weder für nothwendig , noch ſelbſt

für zweckmäßig ; wohl aber müßten alle zur Sprache gekommenen Meinungen und Anträge , ſowie alle für

und wider jede Frage ausgeſprochenen Gründe in das Protocoll niedergelegt werden . Er habe dafür

geſorgt , daß Kameralpraktikant Behaghel den Hauptinhalt aller Aeußerungen aufzeichne , und habe die

beiden anweſenden Univerſitätsprofeſſoren erſucht , ſich mit Benutzung dieſer Aufzeichnungen der Abfaſſung

des Protocolls zu unterziehen , wozu ſich dieſelben auch bereit erklärt hätten .

Auf den ſo eben von Vetter - Köchlin verleſenen Vortrag wolle er nur Weniges erwiedern . Eine

Kritik des Dei der Einberufung der Verſammlung von der großherzoglichen Regierung eingeſchla —

genen Verfahrens , das ſich bei näherer Erwägung ohnehin als ganz ſachgemäß empfehlen werde ,

ſcheine nicht hierher zu gehören . Wenn den Sachverſtändigen mit den über die Bankfrage erwachſenen

Aktenſtücken nicht auch die Kammerverhandlungen hierüber mitgetheilt worden , ſo ſei dies , da die Eingabe

Forsbooms den Kammern nicht näher bekannt geweſen, ſehr begreiflich . Gleichwohl ſeien die Kammer -

verhandlungen im Gutachten der Miniſterialcommiſſion berührt und hätten von den Sachverſtändigen

* Die Mittheilung begreift die tem gegenwärtigen Protocoll vorangehefteten ſechs Aktenſtücke J. bis mit . V.
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nachgeleſen werden können . Eine Vernehmung der Handelskammern und des Induſtrievereins ſei erfolgt ;

die eingelaufenen Aeußerungen ſeien aber mit ſeltener Ausnahme ſo wenig auf eine gründliche Erörterung

eingegangen , daß eine mündliche Berathung als dringendes Bedürfniß erſchienen ſei . Was den gegen den

Bericht der Miniſterialcommiſſion erhobenen Tadel betreffe , ſo werde er bei genauerer Prüfung ſchwerlich

begründet erſcheinen . Bei der Verhandlung im Einzelnen ſei übrigens hinreichende Gelegenheit dargeboten ,

die Anſichten der Miniſterialcommiſſion zu beſtreiten , und jede Widerlegung durch Gründe werde in der

Verſammlung bereitwilliges Gehör und unbefangene Würdigung finden . Was ſchließlich das Vorleſen

ſchriftlicher Vorträge , wie der ſo eben vernommene , betreffe , ſo werde dies wohl keinem Mitglied der

Verſammlung , dem die mündliche Entwickelung ſeiner Anſicht etwa ſchwer fällt , verſagt werden wollen .

Dergleichen ſchriftliche Vorträge in voller Ausdehnung zu Protocoll zu nehmen , gehe aber nicht an ; das

Protocoll ſei vollſtändig , wenn es alle zur Sprache gekommenen Gründe für und gegen treu darſtelle ;

durch weitere Ausführlichkeit könne es nur an Brauchbarkeit verlieren , und kein Mitglied werde verlangen

wollen und können , daß man ſeine Aeußerungen in anderer Form als die der Uebrigen aufnehme . Ohnehin

ſei die Verſammlung nicht berufen , um vorbereitete Reden ihrer Mitglieder in das Protocoll zu nehmen ,

ſondern um durch Austauſch aller Gründe für und gegen ein möglichſt reifes Gutachten vorzubereiten und

demnächſt in ihrer Abſtimmung dieſes Gutachten abzugeben . Uebrigens wolle er , der Präſident , nicht ent⸗

gegen ſein , daß der bereits verleſene , einleitende Vortrag Vetter - Köchlins als Beilage dem Protocoll

angefügt werde ,

Miniſterialrath Brauer vertheidigt hiernächſt die Commiſſion wider den von Vetter - Köchlin

ausgeſprochenen Vorwurf der Befangenheit gegen die Bank und der Ungunſt gegen den Handelsſtand und

nimmt das Recht in Anſpruch , eine auf reifliche Prüfung geſtützte Meinung unverholen zu äußern .

Andere Redner erklären , daß ſie das Verfahren der Regierung billigen und dem Bericht der Mini -

ſterialeommiſſion , namentlich der in demſelben an den Tag gelegten genauen Kenntniß kaufmänniſcher Ge —

ſchäfte , volle Anerkennung ertheilen müßten .

Es wird hierauf , nachdem der Vorſchlag des Präſidenten rückſichtlich der Protocollführung gutgeheißen

war , zur Berathung der in Bezug auf die Errichtung einer Bank hauptſächlich zu erörternden Fragen

übergegangen .

Erſte Frage .

Iſt es für das Großherzogthum Bedürfniß oder doch von Nutzen , daß eine

Bank errichtet wird , die Darleih⸗ , Giro : und Depoſitengeſchäfte be⸗

ſorgt , — Kredit⸗ , Giro⸗ und Depoſitenbank ?

Discuſſion .

Mehrere Redner beſtreiten , daß die Errichtung einer Bank überhaupt Bedürfniß ſei und führen

gegen dieſe Maßregel folgende Gründe an :

* Es wird hier zum Voraus bemerkt , daß nach der beliebten überſichtlichen Weiſe der Abfaſſung des Protocolls jeweils die

Aeußerungen der Mitglieder , die im Weſentlichen die gleiche Anſicht ausgeſprochen haben , zuſammengefaßt ſind , wenn ſchon

von den aufgeführten Betrachtungen mitunter einzelne nur dieſem ober jenem der genannten Redner angehören .
o :

Kuenzer .
Mayer -
Speyerer .
Zimmern —
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Man überſchätzt unſere Gewerbsverhältniſſe, wenn man eine Bank für nothwendig hält . Die Blüthe
unſeres Gewerbfleißes ohne Daſein einer Bank beweist , daß dieſe nicht unentbehrlich iſt . Wer Unterſtützung
mit fremdem Kapitale braucht und verdient , dem fehlt ſie nicht , zumal da die zwei großen Handelsplätze
an beiden Enden des Landes , Frankfurt und Baſel , gewiſſermaßen die Stelle von Banken verſehen . Wer

aber nicht genug Sicherheit geben kann , dem wird auch eine Bank nicht helfen . Auf Hypotheken kann eine

Bank , wenn ihr Kapital nicht beſonders darauf bemeſſen iſt , wenig leihen , um ſich die Mittel für ihre
Hauptaufgabe immer in Bereitſchaft zu halten , und es gibt die Verſorgungsanſtalt hypothekariſche Dar —⸗

leihen unter ſo billigen Bedingungen , als ſie die Bank ſchwerlich billiger ſtellen kann . Eine Menge von

Stiftungen und anderen Kapitalbeſitzern des In - und des nahe gelegenen Auslands wirken in gleicher
Richtung . Jeder zum Discontiren angebotene Wechſel findet ſeine Abnehmer ; auch hilft die Amortiſations⸗
kaſſe bereitwillig aus , wenn ſie diſponible Geldvorräthe beſitzt . Wie kann man zudem von einer Bank , die
bei Frankfurter Wechſeln noch die Einkaſſirungskoſten abziehen will , einen ſehr niedrigen Disconto erwar⸗
ten ? Eine allzugroße Begünſtigung der großen Fabriken „ denen nach den Erwartungen , die man yon

einzelnen Seiten hegt , die Bank zuallernächſt eine wohlfeilere Unterſtützung gewähren ſoll , hat überdies

etwas Bedenkliches ; das Land iſt ohne ſie wohlhabend .
Auf die Bemerkung , daß vielleicht die inländiſchen Banquiers darum gegen die Gründung einer Bank

eingenommen ſeien , weil ſie von ihr eine nachtheilige Concurrenz befürchteten , wird dies in Abrede geſtellt .
Denn eine ſolche Bank , wie man ſie verlange , die als ein Banquiergeſchäft in großem Maaßſtabe zu be —

trachten ſei und die nämlichen Verrichtungen habe , wie ein Bankhaus , müſſe ihrer Natur nach in der

Verwaltung weit ſchwerfälliger ſein , als ein einzelner Banquier , und manches Geſchäft zurückweiſen ,
welches dieſer , da er Niemand Rechenſchaft ſchuldig iſt , übernehmen könne . Die Mitwirkung der Banquiers
ſei in keinem Falle entbehrlich , weil ihre Unterſchriften zu den zu discontirenden Wechſeln erforderlich ſeien
und dieſe von ihnen der Bank zur Discontirung vorgelegt , überhaupt die meiſten Geſchäfte der Bank mit

den Banquiers ſelbſt vorkommen würden . Ferner wüchſen die Geſchäfte unaufhörlich und es gäbe alſo
immer wieder genug zu thun . Daß gerade die Banquiers bei Errichtung einer Bank den größten Vortheil
ziehen , ſei hinreichend bekannt . Ueberall , wo von Errichtung von Banken die Rede , ünden fie Darum

auch in erſter oder zweiter Linie Der fih um die Conceſſion Bewerbenden . Bankunternehmer und Intereſ⸗
ſenten hofften durch Steigerung des Werths der Bankaktien zu gewinnen , und daß dabei eben die Banquiers
im Vortheil ſeien , ſei notoriſch .

Von anderen Mitgliedern wird theils das Bedürfniß , theils wenigſtens die Nützlichkeit einer Bank

in Schutz genommen .

Beiter - Kölin .
Cin Mitglied ſucht durch Ableſung eines ausführlichen Aufſatzes das Bedürfniß einer Bank für den

Gewerbfleiß des Landes darzuthun , wobei es davon ausgeht , daß ſte ihren Sitz in Mannheim und eine

Zweigbank in Karlsruhe erhalten würde , der vielleicht andere in Freiburg , Pforzheim und Conſtanz bei —

gefügt werden würden . Baden , ſagt der Sprecher , iſt eines derjenigen Länder im Zollverein , welches
verhältnißmäßig am meiſten Induſtrie und Handel hat . Die Stadt Mannheim kann ihren Handel noch

ſehr ausdehnen und hiezu würde die Errichtung einer Bank viel beitragen . Dieſe Stadt iſt ein Mittel -

punkt , in welchem ſehr große Waarenſendungen aller Gattungen und die größten Bezüge von Landes⸗

produkten der reichen Umgegend zuſammentreffen ; wie höchſt vortheilhaft iſt es alſo für den dortigen Han -

delsſtand , daß feſte Sätze für Scontirung der Wechſel ſtatt haben , daß man zur Zeit der Landesprodukten⸗

Einkäufe ſich leichter im Geldbedarf bewegen kann und daß auf Waarenſendungen von Außen Vorſchüſſe
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gemacht werden können , was vielleicht Mannheim ſpäter zu einem Platz von Conſignationen für amerika⸗

niſche Baumwolle , Rohzucker , Indigo , Farbhölzer , Weingeiſt , Tabak , einem Stapelplatz für Getreide wie

Antwerpen , ſo wie für die Einfuhrgegenſtände und endlich zum Hauptplatz des Getreide - Handels von

Franken und Württemberg machen , auch den Holzhandel noch ſehr heben würde , ſo daß im Falle der Noth

die dort ſtets vorhandenen großen Waarenvorräthe zu Depoſiten gebraucht werden können .

Die⸗Ziehungen auf Bankhäuſer ſind überall , wo ſich ſo viele Induſtrie und Gewerbthätigkeit neben

immer mehr aufblühendem Handel befindet , bedeutend ; dieſe machen ſich jetzt für die badiſche Induſtrie

und für deſſen Handel auf Frankfurt a . . , aber nach Errichtung einer Bank würde bald dieſer Verdienſt

den inländiſchen Häuſern am Sitz der Hauptbank und der Zweigbanken zufallen .

Berechnet man nur die große Umſatzſumme der fünf anſehnlichſten badiſchen Baumwollſpinnereien mit

ca . 100,000 Spindeln , der vier größten mechaniſchen Webereien mit 2400 Webſtühlen , der vier bedeutend —⸗

ſten Kattunfabriken , Zuckerſiedereien und Maſchinenfabriken , ſo erhält man 16 Millionen Gulden , wozu

nun noch der Holz - , Wein - , Hopfen - , Tabak⸗ , Reps⸗ , Flachs - , Hanf - , Krapp - und Uhrenhandel , die

Färberei , Gerberei , Strohflechterei , die Cichorien - , chemiſchen , Tuch - , Chaiſen - und Bijouterie - Fabriken ,

Berg - und Eiſenwerke und Glashütten kommen . Bei dieſem Umfang von Gewerbsgeſchäften wird eine

Bank viel Gutes bewirken , ſie wird unfer Land gegen den Einfluß einer großen Geldmacht in Frank⸗

furt a . M . ſchützen , die bis jetzt nach ihren Privatzwecken den Sconto regiert und ſehr oft die verderb —

lichſten Geldkriſen hervorruft .
Da ferner unſere Nachbarländer noch keine Banken haben , werden ſie ohne Zweifel die badiſche

Bank ebenfalls benützen und für dieſelbe eine deſto größere Auswahl von ſoliden Geſchäften darbieten ,

wenn ihr etwa die inländiſchen Geſchäfte gegen Erwarten nicht genug Nahrung geben ſollten .

Mannheim iſt für den Getreidehandel von Württemberg über Cannſtadt ſehr vortheilhaft gelegen ;

die Errichtung einer Bank wird ihr denſelben gänzlich zuwenden , ſowie ſich auch dort der Holzhandel von

Württemberg und Baden concentriren wird . Der Holzhandel gibt Anlaß , bedeutende Wechſel auf Holland

zu ziehen , die jetzt an Frankfurter Banquiers geſandt werden , und es koſtet Proviſion und Speſen , um

dafür baares Geld kommen zu laſſen . Auf der andern Seite beziehen die Spinnereien Baumwolle , die

Färbereien und Kattunfabriken Farbhölzer , die Kaufleute Colonialwaaren , die Raffinerien Zucker aus

Holland und müſſen ſich wieder das Amſterdamer Papier oder andere Rimeſſen von Frankfurt a . M.

verſchaffen .

In Folge des bedeutenden Getreidehandels wurden nur allein aus Mannheim für Millionen Amfter -

damer Wechſel von Frankfurt bezogen . Wäre auf erſterem Platz eine Bank geweſen , ſo hätten durch

dieſelbe alle dieſe Geſchäfte gemacht werden können , und Mannheim hätte auch leicht Gelegenheit gehabt ,

ſich beziehen zu laſſen .

Wieviel baares Geld zur Bezahlung der Fabrikarbeiter im Großherzogthum Baden immerwährend

von den Bankplätzen bezogen werden muß , geht daraus hervor , daß die Fabrik in Ettlingen jährlich

ca . 270,000 fl . , die größeren Fabriken im Wieſenthal von Lörrach bis Todtnau , St . Blaſien nicht

inbegriffen , ca . 600,000 fl . , die in Pforzheim ca . 650,000 fl. und die im Seekreiſe ca . 480,000 fl.

Arbeitslohn bezahlen .

Pforzheim hat noch außer ſeinen Arbeitslöhnen einen monatlichen Kaſſebedarf von wenigſtens 40,000 fl.

für ſeine Holzeinkäufe , was alſo wieder 480,000 fl. jährlich beträgt . Man kann nach dieſem beurtheilen ,

welche große Summe im ganzen Land dafür verwendet wird .



Knippenberg .
Kuſel .

Rau .

Knippenberg .
Kuſel .

Preſtinari .

Wenn im Bericht der Miniſterialcommiſſion Seite 46 geſagt wird ,

„ Baden habe keinen Mittelpunkt für ſeinen Handels - und Geldverkehr ꝛc. “

ſo iſt dieſes leider nur zu wahr und hat gerade das Bedürfniß einer Bank angeregt . Aber es muß in

Abrede geſtellt werden , daß das Discontogeſchäft einer badiſchen Bauk feinen Umfang erlangen fönne .

Daß auch kleinere Banken beträchtliche Geſchäfte machen und für den Verkehr ſehr nützlich ſein können ,

zeigt das Beiſpiel der Banken von Baſel , St . Gallen , Zürich , Genf , Leipzig .

Für die Regierung ſelbſt dürfte eine Bank eine große Reſſource in Zeiten unvorhergeſehener Bedürf —

niſſe darbieten . Die franzöſiſche Bank hat dem Staate in kritiſchen Zeiten große Dienſte erwieſen , ohne

ihn je zu gefährden , ſie hat der Regierung die Gelegenheit gegeben , günftige Momente zur Negocirung

von Anlehen abzuwarten .

Thiers fagte in feiner Nede vom 21 . Mai 1840 in der Kammer bei Anlaß der Bankbeſprechung :
Die Dienſte der Bank waren ſo wichtig , daß ohne ihre Hülfe der Staat am Rande des Untergangs

geſchwebt hätte ; es gab manche Tage , an welchen die Staatskaſſe unfähig geweſen wäre , ohne Hülfe der

Bank ihre Zahlungen zu leiſten , dieſe gab ihr 130,000,000 Fr . , als alle andere Kaſſen ihr geſchloſſen
waren .

Andere Sprecher bemerken , Mißgriffe ließen ſich durch gute Faſſung der Statuten und Ueberwachung
von Seite der Regierung verhüten , — große Vorſchüſſe könnten ohne Hülfe einer Bank nicht erlangt

werden . Oeſterreich verdanke ſeiner Nationalbank einen ungemeinen Aufſchwung , und es werde durch eine

badiſche Bank dem Gewerbeweſen und insbeſondere der Stadt Mannheim ein großer Vortheil zugehen .
Als von dieſer Seite erwähnt wird , daß man ſich wegen des Mangels einer großen inländiſchen Ger -

anſtalt in neuſter Zeit gezwungen geſehen habe , ſogar von Straßburg Baarſchaft zu holen , erwiedern die

zuerſtgenannten Redner : dieſer Umſtand beweiſe nichts ; es ſei eben eine außerordentliche Nothzeit geweſen ,

ſo daß , wie bekannt , ſelbſt die Pariſer Bank genöthigt geweſen ſei , in London Münze zu borgen .
Wie erfreulich auch das ſo eben entworfene Gemälde der badiſchen Betriebſamkeit ſei , wird weiter

geäußert , ſo beweiſe dies doch nur , daß viele Kapitale in nützlichen Unternehmungen angelegt ſeien ; es

müſſe aber erwogen werden , was eine Bank hiezu beitragen könne . Sie vermöge nicht Kapitale zu er —

ſchaffen , ſondern nur dieſelben zu ſammeln , die unbenutzt liegenden Summen in Bewegung zu ſetzen und

Geld vom Auslande herbeizuziehen ; es ſei aber auch ſchon bisher fremdes Kapital den inländiſchen Unter -

nehmungen zu Gute gekommen ; man dürfe ſich von den Wirkungen einer Bank keine zu große Vorſtellung

machen , beſonders da ſie nur gegen volle Sicherheit leihen könne . Uebrigens erkennt der Redner die

Nützlichkeit einer Bank im Allgemeinen an , erinnert daran , daß mehrere Banken beſtehen , die , ohne Noten

auszugeben , gute Geſchäfte machen und Vortheil ſtiften , wie denn auch kürzlich von Prince - Smith der

Entwurf zu einer ſolchen Disconto - und Leihbank für Elbing bekannt gemacht worden ſei, und wirft
die Frage auf , warum denn in den vorliegenden Entwürfen der beabſichtigten badiſchen Bank nicht die

Erlaubniß zugedacht worden ſei , fremde Kapitale verzinslich anzunehmen , die ſie dann als Leihanſtalt

gegen etwas höhere Zinſen wieder ausleihen könne .

Auf dieſe Frage wird geantwortet , die Urheber des Planes hätten für die Bank dieſe Ermächtigung

nicht in Anſpruch genommen , und darum ſei auch im Miniſterialentwurfe dieſelbe nicht aufgenommen ; die

Bank wolle mit den inländiſchen Bankhäuſern in dieſem Geſchäfte nicht in Concurrenz treten und

die Wirkſamkeit derſelben ſchmälern , auch würden von den großen Banken keine Zinſen gezahlt , Pa

nur unverzinsliche Depoſiten angenommen .
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Nachdem nunmehr zur

Abſtimmung

geſchritten werden wollte , bemerkte der Präſident : Bei der bisherigen Beſprechung fei man von zwei ver -

ſchiedenen Hauptgeſichtspunkten ausgegangen . Einerſeits nämlich habe man das Bedürfniß einer Bank
in Abrede geſtellt und andererſeits habe man die Nützlichkeit einer Bank darzuthun ſich bemüht . Man

könne nun aber das Bedürfniß beſtreiten , ohne die Nützlichkeit zu verkennen . Es werde darum nothwendig ,

die vorliegende Frage bei der Abſtimmung in zwei zu theilen , damit zunächſt beantwortet werde , ob man

die Bank als Bedürfniß , und dann —falls dies verneint würde — ob man ſie mindeſtens als nützlich

anerkenne.
Es wird hiernach

1) darüber abgeſtimmt , ob die Errichtung einer Bank für Baden Be dürfniß ſei . Die Ent⸗

ſcheidung fällt verneinend aus , indem nur zwei Stimmen die Frage bejahten (Vetter⸗Köchlin,

Knippenberg ) ;

2 ) ob die Errichtung einer Bank für nützlich zu erachten ſei . Dieſe Frage wird mit dreizehn

gegen zwei Stimmen ( Speyerer , Kuenzer ) bejaht .

Da im Laufe der Berathung öfters ſchon die Banknoten erwähnt worden waren , und dagegen

erinnert wurde , es müſſe die Beſprechung dieſes Gegenſtandes auf die zweite Frage verſchoben werden , ſo

hatte ſich Gelegenheit ergeben , in Betreff der weiteren Verhandlung die Bemerkung zu machen , daß über

dieſe zweite Frage wohl nur vorläufig abgeſtimmt werden könne , weil ſich vielleicht bei den Beſchlüſſen

über die folgenden Fragen die Einrichtung der Zettelbank für ihre jetzigen Gegner günſtiger oder für ihre

Vertheidiger minder günſtig geſtalten und hieraus eine Abänderung der anfänglichen Meinung entſpringen

könnte . Auf dieſe Bemerkung kam man jetzt zurück nnd vereinigte fih dahin , Daf auf Verlangen nach

Erledigung aller weiteren Fragen nochmals eine endliche Abſtimmung über die zweite vorgenommen werden

ſolle , während die erſte Frage ſchon als gänzlich entſchieden anzuſehen ſei .

Zweite Frage .

Iſt es räthlich , einer Bank die Ausgabe unverzinslicher Scheine ( Banknoten ,

im Statutenentwurfe I . Giroſcheine genannt ) zu geſtatten , die ſtatt des

Geldes umlaufen , aber von der Bank auf Verlangen jederzeit gegen

letzteres eingelöst werden müſſen ?

Discuſſion .

Zuvörderſt wurde von einem Theil der anweſenden Mitglieder der Verſammlung die Behauptung

ausgeſprochen , daß eine Bank ohne Notenemiſſion gar nicht beſtehen könne . In ihrem Weſen liege es ,

daß ſie ihre Dienſte nicht durch Proviſionen , die ſie ihren Schuldnern aufrechne , vertheure ; wolle ſie alſo

für ihre Verwaltungskoſten gedeckt ſein und noch einen billigen Gewerbsgewinn erzielen , ſo ſei das nur

durch Ausgabe unverzinslicher Bankſcheine möglich . Geſtatte man dieſe Ausgabe nicht , ſo entziehe man den

Kuſel .
Rau .

Knippenberg .
Köchlin- ⸗Benckiſer .
Kufel .
Mayer .
Vetter⸗Köchlin .

|
|
|

|
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Kapitaliſten jeden Reiz , ſich auf ein Bankunternehmen einzulaſſen . Wer darum den Nupen einer Bank

für Handel und Gewerbe anerkenne und die Errichtung einer ſolchen wünſche , der müſſe eben deshalb

auch für die Ausgabe von Noten durch die Bank ſich erklären . Wie groß aber der Nutzen einer Bank

für Handel und Gewerbe im Allgemeinen ſei , lehre am beſten die Geſchichte der franzöſiſchen Bank .

Thiers erwähne in der oben ſchon von Vetter - Köchlin angeführten Rede von 1840 , daß am Tage der

Errichtung der franzöſiſchen Bank der Zinsfuß 15 / , wenige Tage nachher aber 6 / geweſen und ſpäter

auf 5 umd 4 % gefunfen fei . Den letzteren Zinsfuß habe die Bank bei ihren Discontogeſchäften ſeit vielen

Jahren beibehalten . Dadurch , daß ſie bei allgemeineren Geldkriſen ſich nicht geſcheut , ihre Discontgeſchäfte

zu erweitern , ſei ſie dem Handels - und Gewerbeſtand höchſt wohlthätig geworden und dermalen ſcontire

ſie im Jahr gegen eine Milliarde Franes Wechſel .
Nur mittelſt der Notenausgabe — wird weiter bemerft — fei eine Banf im Stande , Das Circula -

tionsmedium des Landes und damit auch das Kapital des Volkes zu vermehren , und ſo werde dieſelbe auch
nur mit dem Recht der Notenausgabe der Induſtrie des Landes durch Erleichterung der Darleihen die

gewünſchte Unterſtützung in vollem Maaße geben können .

Nau . Dem entgegen wurde geltend gemacht , daß eine Bank auch ohne das Recht der Notenemiſſion nutz —
Zimmern . bringende und für ſie ſelbſt gewinnreiche Geſchäfte machen könne . Dies beweiſe das Beiſpiel der Bank

in Stuttgart und noch mehr der Bank in Berlin , welche bis 1846 keine Noten emittirt habe . Das Ver —

langen , Noten ausgeben zu dürfen , werde lediglich im Intereſſe der Aktionäre geſtellt , welche dadurch
einen größeren Gewinn aus dem Bankkapital und damit einen hohen Aktieneurs erzielen wollten . Eine

Bank ſei in ihren Geſchäften nicht ſchlimmer geſtellt , als ein Privatbanquier . Sie Habe, wenn fie einer -

ſeits auch keine Einnahme aus Proviſionen habe , doch andrerſeits vor den Privatbanquiers Vortheile durch

Preſtinart . die Größe ihres Kapitales . Sei aber der Gewinn , welcher aus einer Bank ohne Notenemiſſion für die

Actionäre ſich erzielen laſſe , nicht bedeutend genug , um dieſelben zu einer ſolchen Unternehmung zu veran —

laſſen , ſo ſei dies eben ein Beweis , daß ein hinlängliches Feld zu erſprießlicher Wirkſamkeit ſo wenig als

ein eigentliches Bedürfniß einer Bank vorhanden ſei , und daß der ſolide Handels - und Gewerbsmann auch

Mayer . im Privatverkehr die ihm nöthigen Geldmittel unter billigen Bedingungen finde. Wenn für die Nothwen —

digkeit einer Notenausgabe das Intereſſe der Induſtrie geltend gemacht werde , welche die Bank durch die

mittelſt der Notenausgabe mögliche Kapitalvermehrung und darauf beruhende Krediterleichterung unter —

ſtützen könne , ſo liege hier eben eine Gefahr , welche man um jeden Preis vermeiden müſſe , nämlich , daß

goni man durch ſolche Krediterleichterungen und künſtliche Ermäßigung des Zinſes in Folge der Notenvermehrung
Geſchäfte hervorrufe , welche keinen ſoliden Grund hätten , ſondern lediglich Schwindelgeſchäfte ſeien , die

in Zeiten der Noth jedenfalls zuſammenbrechen müßten . Uebrigens ſeien mit der Verweigerung des Rechtes
der Notenausgabe der Bank noch gar nicht die Mittel genommen , Bankzettel zu creiren . Sie könne dies

Mayer. eben ſo gut und noch in weit größerem Umfang , wie ſchon jetzt manche Privatbanquiers thun , welche
Ziumern .

Solawechſel ausgeben , bie ſowohl bei ihnen ſelbſt als bei Geſchäftsfreunden auf Sicht oder ganz kurze

Beit nach Sicht realiſirt werden könnten . Allerdings ſei die Circulation ſolcher Zettel beſchränkter als die

der Banknoten ; aber ſie leiſteten dem Handelsſtande und den Reiſenden ähnliche Dienſte , wie Banknoten ,
ohne deren Nachtheile und Gefahren für den Geſammtverkehr zu theilen . Zur Creirung ſolcher Bank —

zettel ſei eben ſo wenig eine Staatsgenehmigung nothwendig , als die Privatbanquiers bisher eine ſolche
gebraucht hätten .

Auf dieſe letzte Bemerkung , daß eine Bank derartige Solawechſel ausgeben könne, wurde von einem
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andern Mitgliede der Einwurf gemacht , daß man damit die im Bankentwurf Nr . I. erwähnten Giroſcheine Knippenberg .

erhalte , wogegen erwiedert wurde , daß beide ſich weſentlich dadurch unterſcheiden , daß die Giroſcheine , wie |
ſie im Bankprojekt beſchrieben ſeien , zum Umlauf im gemeinen Verkehr beſtimmt wären , während die er⸗ |

wähnten Zettel der Banquiers ſich nur unter Geſchäftsleuten bewegen könnten und überdies ihre Ausſteller
kein Verlangen an den Staat ſtellten , ihnen hiefür irgend ein Privilegium einzuräumen , namentlich die

|

Bankzettel in ſeinen Kaſſen anzunehmen .
|

Außer dieſen allgemeinen Bedenken gegen Ertheilung des Rechts der Notenemiſſion an die projektirte

badiſche Bank wurden noch beſondere aus der eigenthümlichen Lage des Großherzogthums hergenommene |
Gründe dagegen erhoben . Fürs erfte fei die geographifhe Geftalt des Landes von der Mrt , dağ es nur Na . |

der Länge nach eine große Ausdehnung habe , während dieſelbe ihm im ber Breite fehle . Dies fei ein
|

Hinderniß für die geordnete Circulation der Noten . Während die Bank im ganzen Lande zerſtreute , zum

Theil ſehr entfernt wohnende Schuldner habe , könnten die Noteninhaber im benachbarten Ausland , ihre

Gläubiger , bei dem geringſten Anlaß große Baarzahlungen für präſentirte Noten verlangen , was die Bank |

in Gefahr bringen könne . Sodann ſei die politiſche Macht des Landes von der Art , daf bei ausbrechen - Preſtinari .

der Kriegsgefahr von Seite unſeres weſtlichen Nachbars ohne Zweifel plötzlich große , den Kaſſevorrath

überſteigende Baarzahlungen verlangt werden würden , weiterer Beſorgniſſe für den Baarfond der Bank im

Falle feindlicher Einfälle gar nicht zu gedenken. Nur ein Staat von großer politiſcher Macht könne unter

ſolchen Umſtänden einer Entwerthung der Banknoten begegnen ; ein Staat von der Macht des Großherzog —

thums ſei dies nicht im Stande .

Weiter wurde geltend gemacht , daß ſich mit der Bewilligung der Notenemiſſion durch die Bank Helferich .

unſere Regierung , wenn auch nicht des Rechtes , ſo doch der Thunlichkeit begebe , Papiergeld zu emittiren .

Es ſei anerkannt , daß eine Bank nur dann einen weſentlichen Nutzen aus der Notenausgabe ziehe , wenn

ihr Recht dazu ein ausſchließliches ſei . Niemand anders ſei aber der Urheber eines ſolchen Privilegiums ,

als der Staat oder in anderer Perſon alle Steuerpflichtigen . Es ſei alſo billig , daß der mögliche Gewinn |
aus der Notenemiſſion auch allen Steuerpflichtigen oder dem Staate ſelbſt ausſchließlich und nicht den |
Aktionären einer Bank zu Gut komme . Wolle ſich aber der Staat das Recht der Creirung eines auf

Kredit begründeten Circulationsmediums reſerviren , ſo ſei nur die Frage , ob er es mittelft einer Staats -

bank oder mittelſt eines Staatspapiergeldes thun ſolle . Letzteres ſei jedenfalls immer das Zweck⸗

mäßigere , wenn kein großer Ausfuhr - und Einfuhrhandel bald eine Ausdehnung , bald eine Be —

ſchränkung des Circulationsmediums nöthig mache , ſondern wenn Die meiſten Geldumſätze ſich im kleineren

Handelsverkehr und namentlich im Verkehr der Bürger mit den Staatskaſſen bewegten , wie es in Baden

der Fall ſei .

Ferner wurde der Erwägung unterſtellt , daß jede Errichtung einer kleineren Bank in Deutſchland Zimmern .

der Realiſtrung des Wunſches entgegenſtehe , eine große Centralbank für ganz Deutſchland oder den ganzen

Zollverein oder wenigſtens für den ſüdlichen Theil unſeres Vaterlandes und namentlich für das Frankfurter

Geldhandlungsgebiet entſtehen zu ſehen. Immer aber müſſe man den Wunſch hegen , daß nur der Staat

oder mehrere deutſche Staaten zuſammen als ſolche ein derartiges Unternehmen beginnen . Es ſei gefähr —

lich , wenn der Staat ſein Hoheitsrecht der Geldfabrikation aus den Händen gebe ; namentlich habe ſich bei

dem Bau unſerer Eiſenbahn der Grundſatz trefflich bewährt , daß nur der Staat ſolch großartige Unter —

nehmungen , welche tief in das ganze Leben des Volks eingreifen , ausführen ſolle . — Dieſer Bemerkung

wurde von einem anderen Redner noch die Aeußerung zur Seite geſtellt , daß Deutſchland oder der Zoll⸗ Rau .
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verein anſtatt einer deutſchen Centralbank mit Banknotenemiſſion auch eigentliches deutſches Staatspapier —

geld in ' s Leben rufen könne . Ein ſolches nach Verhältniß der Bevölkerung von allen einzelnen Staaten

Deutſchlands oder des Zollvereins ausgegeben , mit der Verpflichtung , daſſelbe in allen öffentlichen Kaſſen

und namentlich in allen Zollkaſſen anzunehmen , werde ein vortreffliches Geldſurrogat liefern , welches dem

Bedürfniß nach einem wohlfeilen und bequemen Zahlungsmittel entſpräche , ohne zu ſeiner Circulation einen

großen Baarfond in beſonders dazu eingerichteten Kaſſen nöthig zu machen .

Hohenemſer . Endlich wurde als ein beſonders beachtungswerthes Bedenken gegen das Recht der Notenemiſſion

a, durch die Bank der Umſtand angeführt , daß Baden mit ſeinem Geldbedürfniß ganz vom Ausland , nament -

lich von dem Frankfurter Geldmarkt abhänge . Nur dann könne man gewiß ſein , daß die Banknoten jeder —⸗

zeit ihren Curs behaupten und geordnet cireuliren , wenn man dieſelben in Frankfurt als Wechſelzahlung

annehme . Sei dies nicht der Fall , ſo ſei zu befürchten , daß die Frankfurter Geſchäftsleute entweder die

Noten gar nicht in Zahlung zulaſſen , — dies würde bei den vielfachen und fortwährend beſtehenden Zah —

lungsverbindlichkeiten unſeres Landes nach Frankfurt die Noten in ihrer Circulation im Inland ſehr hemmen

und jedenfalls von den eigentlichen Handelsgeſchäften ganz ausſchließen — oder , was noch ſchlimmer ſei,

daß die Noten zwar in guten Tagen in Frankfurt als Zahlung angenommen , bei jeder Geldkriſis aber

in Maſſe zur Baareinlöſung präſentirt werden und zu gleicher Beit Die weitere Annahme verweigert merde ,

Dann ſei eine Suſpenſion der Noteneinlöſung unvermeidlich und es beſtehe bei der Ueberfüllung der in —

ländiſchen Geldplätze mit den aus dem benachbarten Ausland hereinſtrömenden Noten die größte Gefahr
einer ſchnellen Entwerthung derſelben zum Schaden und Verderben der Notenbeſitzer des Inlandes . Namentlich

ee werde der Staat , vorausgeſetzt , daß derſelbe die Noten an ſeinen Kaſſen annehme , in ſolchem Falle mit Papier

| Kuſel. überſchwemmt werden . An der Gelegenheit , große Zahlungen an den Staat in ganz kurzer Zeit zu machen ,

a fehle es nicht ; auf das neueſte Anlehen feien in der jüngſten Vergangenheit monatlich 700,000 fl. an die

Staatskaſſe abgeliefert worden ; ebenſo würden die Zollzahlungen , namentlich in Mannheim , jederzeit dem

Handelsſtande , und die Grundſtockskapitalien und Darleihen der Zehntſchuldentilgungskaſſe Jedermann Gelegen —

heit geben , die verſchmähten und in ihrem Werthe gefährdeten Noten ſchnell in die Staatskaſſen zu bringen .

| Die Frage , ob man einer badiſchen Bank das Recht der Notenemiſſion geben könne , hänge demnach

| einzig von bem Umſtande ab, ob die Noten in Frankfurt unwiderruflich als Wechſelzahlung eingeführt
|

würden . Mit blos facultativer Annahme der Noten ſei für den Umlauf derſelben in Frankfurt nicht ge—⸗

nügend geſorgt ; es bedürfe dazu einer Verbindlichkeit ; denn ſonſt könne es recht wohl geſchehen , daß die

Noten zwar im gewöhnlichen Verkehr als Zahlung angenommen würden , in ſchwierigen Zeiten aber nicht,
was ihrem Kredit ganz beſonders nachtheilig ſein würde . Ueber die Möglichkeit einer ſolchen Verpflichtung

Kuſel. wurden verſchiedene Anſichten geäußert . Während ein Redner ſelbſt die Wahrſcheinlichkeit dazu behauptete ,

machten Andere die Anſicht geltend , daß kein derartiges Zugeſtändniß erwartet werden könne . Frankfurt

Helferich . dürfte dies nur dann wagen , wenn nicht nur die fortwährende Baareinlöſung der Noten durch ein zu

Frankfurt errichtetes Einlöſungscomptoir geſichert wäre und die Verwaltungsbehörde dieſes Staates Einfluß

auf die Leitung der Bank hätte , ſondern zugleich auch die benachbarten Staaten die Annahme ſolchen

Papiers als Zahlungsmittel zugeſtehen würden . Aber auch dann , wenn eine ſolche Maßregel getroffen

würde , ſei es zweifelhaft , ob die Annahme in der Wirklichkeit jederzeit erfolgen könne ; ſie hänge am Ende

Helferich. doch von dem Willen der bedeutendſten Geldmacht in Frankfurt ab, die mit einem Portefeuille von

10 — 12 Millionen Gulden Platzwechſel über die allgemeine Annahme eines Zahlungsmittels allein zu

entſcheiden im Stande ſei .

Hohenemſer .
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Von der Anſicht ausgehend , daß nur eine Verpflichtung zur Annahme der Noten als Wechſelzahlung

in Frankfurt die nöthige Garantie für den regelmäßigen Notenumlauf gewähre , ſtellt nun ein Mitglied

den Antrag , man möge die vorgelegte Frage in der Faſſung zur Abſtimmung bringen , daß als Bedingung

der Genehmigung der Notenausgabe durch die projektirte Bank verlangt werde , daß die Unternehmer

zuvor die Nachweiſung liefern , daß die Noten der Bank als Wechſel⸗Zahlungsmittel in Frankfurt anerkannt

würden . Einen zweiten Antrag ſtellte ein anderes Mitglied , dahin gehend , das Recht der Notenausgabe

der Bank dann zu bewilligen , wenn ohne Anerkennung der Banknoten als Wechſelzahlung für deren Rea —

liſirung in Frankfurt Vorſorge getroffen werde .

Allen geäußerten Bedenken gegenüber wurde andrerſeits geltend gemacht , die Noten dürften überall ,

auch in Frankfurt und an anderen Plätzen der Annahme ſicher ſein , ſobald ſie der badiſche Staat in ſeinen

Kaſſen annehme . Die Sache ſei von ſolcher Wichtigkeit und der Nutzen einer Bank mit Notenemiſſion ſo

bedeutend , daß es ſich jedenfalls lohne , wenigſtens einen Verſuch zu deren Errichtung zu machen . Im

ſchlimmſten Falle ſei Baden ohne das Ausland bedeutend genug , um einen mäßigen Notenumlauf ertragen

zu können . Man brauche nicht gleich mit der vollen Notenemiſſion anzufangen ; zuerſt im Kleinen be —

gonnen , werde das Geſchäft von ſelbſt die Möglichkeit ſeiner weiteren Ausdehnung auf ſolider Grundlage

darthun . Man ſolle nicht die großen Vortheile außer Augen ſetzen , welche eine Bank als Kreditinſtitut ,

namentlich durch ihr bequemes und leicht transportables Zahlungsmittel dem Land bieten könne .

Wenn behauptet worden ſei , Papiergeld ſei vorzüglicher als Banknoten , ſo lehre dagegen die Ge —

ſchichte , daß erſteres in Zeiten der Gefahr eines Staates jederzeit Verluſt gebracht habe . Eine gut geleitete

Bank ſei vor Entwerthung ihrer Noten in Zeiten einer politiſchen Gefahr viel geſicherter . Die ungünſtigen

Bemerkungen gegen die Bank überhaupt und namentlich gegen die Banknoten rührten — ſo bemerkt ein

Redner — wohl daher , daß die Verſammlung meiſt aus Banquiers beſtehe , welche mit Recht in der Bank

theilweiſe einen Coneurrenten erblickten ; der Fabrikant und Waarenkaufmann werde und müſſe anders urtheilen .

Dieſe letzte Bemerkung rief mehrere Erwiederungen hervor . Insbeſondere entgegneten einige Mit -

glieder , daß ſie keine Banquiers , ſondern Fabrikanten ſeien und daß ſie doch gegen das Projekt einer

Notenbank ohne die ihnen nöthig ſcheinenden Garantieen ſich ausſprechen müßten ; und auch diejenigen

Mitglieder der Verſammlung , welche Bankgeſchäfte betreiben , verwahrten ſich gegen den Vorwurf , daß ſie

ſich in ihren Anſichten von ihrem Intereſſe leiten ließen . Würden ſie dies thun , ſo müßten ſie vielmehr
—wie oben ſchon geäußert worden und wie zudem ſehr nahe liegende Beiſpiele zeigen — für eine Noten —

bank mit möglichſt erweiterter Befugniß zur Notenausgabe ſich erklären . Was ſie einerſeits durch die

Concurrenz der Bank verlieren könnten , würden ſie andrerſeits reichlich als Vermittler gewinnen .

Abſtimmung .

Nach dem Schluß der Discuſſion wurde von dem Präſidium die Frageſtellung beſtimmt und geäußert :

Man werde nach dem Verlaufe der Verhandlung die vorgelegte Frage in vier Fragen zerlegen und über

jede beſonders abſtimmen müſſen , in der Weiſe , daß man von der weiteſten zur engeren und engſten

übergeht .

Frage 1. Soll der Bank das ausſchließende Recht gegeben werben , ein Papierz

circulationsmittel zu ereiren ?

Dieſe Frage wurde von allen Anweſenden einſtimmig verneint .Frag
9
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Frage 2. Soll der Bank das Recht der Notenemiſſion ohne ausſchließliches Privilegium ,

aber auch ohne weitere Bedingung in Betreff der Annahme der Noten an aus⸗

ländiſchen Plätzen , ertheilt werden ?

Dieſe Frage wurde von

Knippenberg ,

Köchlin - Benckiſer und

Vetter⸗Köchlin

bejaht , von allen übrigen , an Zahl 12, verneint .

Frage 3. Soll der Bank das Recht der Notenemiſſion gegeben werden , ohne die Bedingung

des Nachweiſes , daß die Noten in Frankfurt als Wechſelzahlung angenommen

werden , jedoch unter der Bedingung , daß für Einlöſung der Noten in Frankfurt

Sorge getragen werde ?

Dieſe Frage wurde von 3 Stimmen , und zwar von den Herren

Knippenberg ,

Köchlin - Benckiſer und

Vetter⸗Köchlin ,

bejaht , von den übrigen verneint .

Frage 4. Soll der Bank das Recht der Notenemiſſion unter der Bedingung ertheilt werden ,

daß dieſelbe zuvor Nachweiſung über die auf die Dauer der Conceſſion von der

freien Stadt Frankfurt zugeſagte Annahme ihrer Noten als Wechſelzahlung gebe ?

Dieſe Frage wurde von

Hohenemſer ,

Knippenberg ,

Köchlin - Benckiſer ,

Kuſel ,

Mayer ,

Rau ,

Vetter⸗Köchlin

bejaht , von

Brauer ,

Dietz ,

Helferich ,

Kuenzer ,

Speyerer ,

Preſtinari ,

Sautier ,

Zimmern

verneint .
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Zweite Sitzung .

Karlsruhe , den 6. Juli 1847 .

Anweſend dieſelben wie geſtern .

Verleſung des Protocolls der geſtrigen Sitzung⸗

Das Präſidium bemerkt vor Beginn der Berathungen , daß über die in den gedruckten Aktenſtücken

unter 3 aufgeführte Frage , deren Beantwortung jetzt zunächſt an der Reihe wäre , nicht wohl entſchieden

werden könne , bevor die Fragen 4 , 7 und 9 erörtert ſeien ; denn von der Entſcheidung über die letzteren

hänge mehr oder weniger jene über die erſtere ab . Es wird demnach dem Antrag des Präſidiums

gemäß als

Dritte Frage

die in Anlage VI . der gedruckten Aktenſtücke unter Nr . 4 enthaltene zur Discuſſion ausgeſetzt , wie folgt :

Welcher Nennwerth würde für die kleinſten Noten gewählt werden müſſen ,

damit dieſe nicht dergeſtalt in den gemeinen Verkehr ſich eindrängen ,

daß dadurch ein ſchädlicher Abfluß des baaren Geldes ( der Münze )

verurſacht wird ?

Discuſſion .

Zum Beginn der Verhandlungen bemerkt ein Mitglied , daß bei der Discuſſion über die vorliegende

Frage die in der geſtrigen Sitzung von der Mehrheit der Verſammlung gegen die Notenemiſſion durch die

Bank ausgeſprochene Anſicht als ſuspendirt anzuſehen ſei . Die Mitglieder der Verſammlung , welche früher

gegen die Notenbankgeſtimmt hätten , müßten nun ihre Stimmen abgeben , gerade als wenn von ihnen

die Notenausgabe durch die projektirte Zettelbank begutachtet worden wäre .

Nachdem ſofort das Präſidium der Verſammlung vorgeführt hatte , daß Forsboom und Conſorten

anfänglich Fünf - und ſpäter Zehngulden - Noten als geringſte Noten verlangten , während die kleinſten Noten

der öſterreichiſchen Bank in fünf Gulden Conventionsgeld , der bayeriſchen in zehn Gulden des 24Vfl .

Fußes , der Leipziger Bank in 20 Thalern , der neuen preußiſchen Bank in 25 Thalern des Vierzehnthaler -

fußes , der engliſchen Bank in 5 Pfund Sterling , der franzöſiſchen Banken —früher in 500 und 250 Fres . —

nunmehr in 200 Fres . beſtehen , und die auffallend geringen Noten der öſterreichiſchen und bayeriſchen

Bank auf beſonderen thatſächlichen Verhältniſſen beruhen , auch die Miniſterialcommiſſion als kleinſte Noten

ſolche von 50 fl. vorgeſchlagen habe , wurden von verſchiedenen Seiten kleinſte Noten von 10 fl . , von

Speyerer .
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20 fl . , von 25 fl . , von 50 fl . und von 100 fl. vorgeſchlagen und nachfolgende Gründe für und gegen

Noten von kleinerem Nennwerth geltend gemacht .
Es wurde bemerkt , daß für klein diejenigen Noten erklärt werden müßten , welche auch in den Klein —

verkehr übergingen ; doch ſei es ſchwer , eine genaue Grenzlinie zu ziehen zwiſchen den Circulationsmitteln

des größeren Handelsverkehrs und jenen des Marktverkehrs . Nicht nur der Unterſchied in den Preiſen

der Dinge und in der Größe der Geſchäfte , ſondern auch die Art der Verwendung des Geldes bewirkten

große Verſchiedenheiten darin . Am ſicherſten werde man ſo unterſcheiden , daß man jede Banknote als

klein und demnach nicht als Bedürfniß des Großhandels bezeichne , welche bis zum Nennwerth der größten

gewöhnlich gebrauchten Goldmünze herabgehe . Wer alſo kleine Noten verwerfe , müſſe wenigſtens einen

höheren Nennwerth als den von 10 fl . verlangen . Von einem anderen Mitgliede wurde bemerkt , daß es

nicht wohl geeignet ſcheine , die Größe der Goldmünzen als Maßſtab für den zu beſtimmenden Nennwerth

der Noten anzunehmen ; denn Papier ſei nur theilweiſe durch Gold zu erſetzen ; dieſes ſei eigentlich Waare

und komme und verſchwinde aus dem täglichen Verkehr je nach ſeinem Curs . Wo kein Gold umlaufe , müßte

nach jener Anſicht eine 10fl . Note noch als nicht zu klein erſcheinen , während ſie doch ſchon in dem gewöhn⸗

lichen Kleinverkehr ſich bewege , den man von Papier frei zu ſehen wünſche .

Für Noten von kleinerem Nennwerthe bis zu 10 fl . herab wurde geltend gemacht :

Nur bei Emiſſion von kleineren Noten ſei die Bank im Stande , eine Notenmenge in Curs zu ſetzen ,

welche ihr einen genügenden Gewinn ſichere. Wer eine Bank überhaupt wolle , müſſe auch die Mittel

wollen , wodurch ſie beſtehen könne . Auch beweiſe die Erfahrung von andern Ländern , namentlich von

Bayern , daß 10fl . Noten leicht und ſicher , wie im Inlande , ſo auch in den benachbarten Grenzdiſtrikten ,

circuliren . Wenn z. B . bayeriſche 10 fl . Noten in die Hände eines Mannheimer Kaufmanns kommen , ſo

ſeien ſie in kleinen Beträgen ſchnell und ohne Verluſt auszuwechſeln , während größere bayeriſche Banknoten

z. B . 100fl . Noten ſelten ohne Verluſt gewechſelt werden könnten , aus dem einfachen Grunde , weil man für

die letzteren weniger leicht Abnehmer finde als für die erſteren .

Ferner wurde die Anſicht ausgeſprochen , daß kleinere Noten den Vorzug hätten , daß ſie die Bank

mehr vor einem allgemeinen Andrang an die Kaſſe zur Baareinlöſung der Noten ſicher ſtellten . Größere

Noten würden ſich ausſchließend im Handelsverkehr bewegen , kleinere auch in anderen Theilen des Geld —⸗

verkehrs . Würden alſo nur größere Noten ausgegeben und trete eine Periode ein , in welcher der Handel

ein ſtärkeres Bedürfniß nach Baarſchaft habe , ſo würde von allen Notenbeſitzern zugleich ein Andrang an

die Kaſſe der Bank entſtehen , während , wenn viele Noten auch in anderen Theilen des Verkehrs umliefen ,

dieſer Theil der Notenbeſitzer , der von dem Bedürfniß nach Baarſchaft weniger ergriffen ſei , die Bank

mit der Notenpräſentation verſchonen werde . Man brauche alſo bei kleineren Noten einen verhältnißmäßig

geringeren Baarvorrath in der Kaſſe der Bank als bei größeren .

Noten von kleinerem Betrag brächten aber nicht blos der Bank ſelbſt Vortheil , ſondern ebenſo auch

dem Publikum , das ſich derſelben bediene . Es ſei ſehr bequem , ein leicht transportables Geld zur Verſen⸗

dung kleinerer Summen und zum Gebrauche an der Stelle von gewichtiger Silbermünze und im Werth

ſchwankender Goldmünze im gewöhnlichen Leben und namentlich auf Reiſen zu beſitzen. Wenn aber neben

dem Publikum auch die Bankunternehmer aus der Ausgabe von Noten Gewinn hätten , ſo ſei doch kein

Grund , ihnen dieſen Vortheil zu mißgönnen . Wer ſein Kapital in einem Geſchäft wage , müſſe auch einen

entſprechenden Gewinn haben , und dieſer ſei bei der Bank nur durch Ausgabe einer gewiſſen Menge von

Noten und namentlich auch von ſolchen von geringerem Nennwerth zu erzielen .



Gegen den Grundſatz , Noten von kleinerem Nennwerthe zuzulaſſen , wurde bemerkt , daß der Zweck

der Bank zunächſt auf dem Bedürfniß des Großhandels beruhe . Dieſer verlange aber keine geringere Noten

als ſolche von 100 oder höchſtens 50 fl. Wenn auch das Intereſſe der Aktionäre die Bank wünſchen

laſſe , daß Noten von geringerem Nennwerthe ausgegeben würden , ſo ſei dies nicht maßgebend gegenüber

von den Nachtheilen , welche die kleinen Noten im Verkehr brächten ; denn wolle man das Intereſſe der

Aktionäre allein berückſichtigen , ſo müßte man Noten bis zu 1 fl . herab ausgeben . Andere Banken hätten

noch ein weit höheres Minimum für ihre Noten , als das vorgeſchlagene , z. B . jene von Frankreich , welche

erſt neuerlich das Recht zur Ausgabe von 200 Fres . Noten erhalten habe , während ſie bis jetzt in Paris

nur 500 Fres . Noten als Minimum auszugeben berechtigt geweſen ſei , übrigens auch ſo eine große Noten —

menge im Umlaufe gehabt habe .

Beſonders bedenklich ſeien aber Noten von kleinem Betrage deshalb , weil ſie dann nothwendig auch

als Arbeitslohn in die Hände der Arbeiter und als Zahlungen jeder Art in die Hände der Bauern kämen .

Es könne nicht ausbleiben , daß ſolche Leute und namentlich die Arbeiter beim Auswechſeln der Noten

Schaden litten . Schon jetzt lehre die Erfahrung , namentlich im Oberland , daß dieſe Leute nur höchſt

ungern anderes Geld als die Landesſilbermünze und namentlich auch höchſt ungerne Papiergeld annehmen ,

weil eine häufige Erfahrung ſie lehre , daß man bei Einwechſelung deſſelben einem Verluſte ausgeſetzt ſei .

Aus dieſer Schwierigkeit beim Anbringen des gegenwärtig circulirenden fremden Papiergelds rühre

auch der häufige Widerwille der Handelsleute gegen daſſelbe her. Beinahe keiner nehme daſſelbe gerne als

Zahlung an und ſchaffe es , wenn er es erhalte , möglichſt ſchnell wieder fort , wie die tägliche Erfahrung

namentlich bei den häufiger vorkommenden bayeriſchen Banknoten und Naſſauer Kaſſaſcheinen darthue .

Perſonen aus der Arbeitsklaſſe hätten zudem auch noch weniger als andere die Fähigkeit , falſche

Noten zu erkennen , was ſie einem häufigeren Verluſte ausſetze . Das Mißtrauen unter den ärmeren und

minder gebildeten Leuten gegen Papier überhaupt könne auch der Bank gefährlich ſein ; in Zeiten einer

Kriſis verlangten ſolche Leute am erſten von der Kaſſe Baareinlöſung .

Nicht zu bezweifeln ſei ferner , daß die Ausgabe einer größern Notenmenge , und eine ſolche wolle

man eben durch die kleineren Noten unterbringen — denn Noten von größerem Nennwerth könnten ſich im

Inlande allein nicht in beträchtlicher Menge im Umlaufe halten , die Baarſchaft im Lande fühlbar ver —

mindere . Jedes Land habe ſein beſtimmtes Bedürfniß an Geldmitteln , welches theils durch die Höhe der

Preiſe der Dinge , theils durch die Menge und Ausdehnung der Geſchäfte , theils durch die Schnelligkeit

des Geldumlaufs beſtimmt ſei ; kommen mehr Circulationsmittel in Umlauf , als die Umſätze erfordern , ſo

gehe der entbehrliche Theil ins Ausland . Dieſe Behauptung werde keineswegs durch die Bemerkung wider —⸗

legt , daß eine Bank hauptſächlich mit fremdem Kapital gebildet werde , daß alſo das Land durch die Bank

reicher an Kapitalien werde ; denn größerer Kapitalreichthum eines Landes ſei weſentlich verſchieden von

größerem Reichthum an Circulationsmitteln . Daß ein Land durch Notenemiſſion ſich in zu großem Umfang

ſeines Metallgeldes entledige , ſei ſehr bedenklich ; denn nur dieſes bilde das zu jeder Zeit im Ausland

angenommene Zahlungsmittel . Trete alſo der Fall ein , daß man große Zahlungen ins Ausland machen

müſſe , ſo beſtehe bei übermäßiger Notencireulation immer die Gefahr , daß das Land ſeinen Verbindlichkeiten

ans Ausland entweder gar nicht oder nur mit Verluſt werde nachkommen können .

Welche Summe von Noten als eine übermäßige , d. i . das Land in ſeinen Handelsbeziehungen zum

Ausland möglicherweiſe benachtheiligende oder gar gefährdende , angeſehen werden könne , ſei freilich ſchwer

zu beſtimmen . Es Hänge Dies von der geſammten , im Lande cireulirenden Geldmenge , ferner von der
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Größe der Summen ab, um welche in Jahren einer ungünſtigen Handelsbilanz das inländiſche Umlaufs —⸗
mittel ſich vermindere .

VUeber die thatſächlichen Verhältniſſe unſerer inländiſchen Geldeirculation wurden verſchiedene Be —

merkungen geäußert . Ein Redner glaubt , daß ſelbſt an 30 fl. per Kopf , alſo im Ganzen etwa

40 Millionen und ſelbſt noch mehr Geld eirculire , während von einem Anderen dieſer Anſchlag für

zu hoch gehalten wurde . Wie dem auh fei, meinten Einige , ſo müſſe ein Notenumlauf von 3 bis 4 Mil -

lionen gegenüber dem durchſchnittlich vorhandenen Metallgeld immerhin als ganz unſchädlich angeſehen

werden . Aber auch eine ſolche Summe ſei , wenn man nämlich blos auf das inländiſche Bedürfniß blicke

und namentlich von der Möglichkeit abſehe , die Noten der inländiſchen Bank in Frankfurt anerkannt zu

ſehen , wohl nur mittelſt 10 - Gulden - Noten in Umlauf zu bringen . Schwerlich werde man mit 50 - Gulden⸗

Noten auh nur 2 Millionen in Circulation erhalten können . Anders ſei es freilich , wenn die Noten auf

dem Frankfurter Platze circuliren könnten .

Als ein weiterer Grund gegen Papiere von kleinerem Nennwerth wurde der Erfahrungsſatz erwähnt ,

daß ſolche Zettel viel häufiger Verfälſchungen unterworfen ſeien , als größere Zettel . Denn man ſei we —

niger aufmerkſam bei Annahme eines kleineren Geldſtücks als bei Annahme eines größeren .

Nachdem Niemand weiter das Wort begehrte , wurde vom Präſidenten bemerkt : Er wolle nicht

nochmals darauf aufmerkſam machen , daß die außerordentliche Begünſtigung , die man in Oeſterreich und

Bayern durch Noten von fünf und zehn Gulden gewährt hat , durch ganz beſondere , bei uns nicht obwal —

tende Verhältniſſe hervorgerufen worden ſei , — in Oeſterreich durch die Unterſtützung , welche der Staats —

kredit von der Bank verlangte , und in Bayern durch das Bedürfniß der Darleihen , die ſie dem Grundbeſitz

leiſten ſollte . Er wolle auch nicht daran erinnern , wie man allenthalben , wo man Banken habe , von

Seiten des Staats dem ſehr begreiflichen Streben der Bank um Erlangung des Zugeſtändniſſes der Mus -

gabe kleinerer Noten entgegen geweſen ſei , wie man namentlich in Bayern und Sachſen das Geſuch der

Bankverwaltung um Ermäßigung des geringſten Nennwerths wiederholt abgewieſen habe und in Groß —

britannien die Emiſſion der kleinen Noten fort und fort zu beſchränken ſich bemühe . Er wolle nicht hin—

weiſen auf die franzöſiſche Bank , die als unübertroffenes Muſter allgemein anerkannt ſei und bei der man

jetzt erſt 200 - Francs - Noten als kleinſte Noten zugelaſſen und kleinere ganz entſchieden zurückgewieſen habe #.

Er wolle auch gar nicht erwähnen , wie eben das Beiſpiel der franzöſiſchen Bank zeige , daß man gleich —

wohl ſehr große Geſchäfte machen , dem Handel und den Gewerben ſehr nützlich ſein und den Bankaktio⸗

nären einen anſehnlichen Zinsgewinn verſchaffen könne . Er wolle nur einen Punkt berühren , den näm⸗

lich , dap Noten von geringerem Nennwerth dem Staate die Thunlichkeit , ſelbſt Papiergeld auszugeben ,

weſentlich beſchränken . Es ſei aber keineswegs als gewiß anzunehmen , daß Baden ſich der Emiſſion von

Papiergeld jederzeit werde enthalten wollen oder können . Weitere Kapitalbedürfniſſe des Staats in einer

Zeit , wo zwar ſein Kredit nicht erſchüttert , aber der Kapitalmarkt gedrückt ſei , auch Papieremiſſionen in

Nachbarländern würden die Regierung zur Ergreifung dieſes Mittels beſtimmen können . Noten yon

größerem Nennwerth , welche lediglich im Handel umliefen , würden ſie hierin nicht erheblich beſchränken ;
mit Noten von geringerem Nennwerth ſei dies aber ganz anders , ſie ſeien , gleich dem Staatspapiergeld ,

recht eigentlich Metallgeldſurrogate . Sich durch ihre Geſtattung die Ausgabe von Papiergeld zu verküm —

mern , bleibe auh bei der Regierung ein kaum verzeihlicher Fehler , die ihren Grundſätzen nach nur ſehr

* Siehe Moniteur yom 19. Februar , 11 , 14 , 15 , 16. April , 20. und 27 . Mai 1847 .
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ſchwer ſich entſchließen könnte , ein Papiergeld auszugeben . Das Münzregal müſſe dem Staat unter allen

Umſtänden erhalten werden .

Zur

Abſtimmung
übergehend , bemerkt ſodann der Präſident , daß die Frage über die Größe des Nennwerths der von der

projektirten Bank zu emittirenden kleinſten Noten in der Weiſe zur Abſtimmung zu bringen ſein werde , daß

man von dem kleinſten Betrag , welcher während der Discuſſion vorgeſchlagen worden , aus - und dann zu

den größeren Nennwerthen übergehe . Wer für die kleineren Beträge ſtimme , der ſtimme wohl auch für

die größeren .

Erſte Frage : Iſt im Falle der Notenausgabe der Bank zu verſtatten , daß ſie Noten bis zu 10 f

herab emittire ?

Verneint mit einer Majorität von 10 gegen 5 Stimmen ( Hohenemſer , Knippenberg , Kuſel ,

Mayer , Vetter⸗Köchlin ) .

Zweite Frage : Iſt im Falle der Notenausgabe der Bank zu verſtatten , daß ſie Noten bis zu 20 fl.

herab emittire ?

Verneint mit 9 gegen 6 Stimmen ( Helferich , Hohenemſer , Knippenberg , Kuſel , Mayer ,

Vetter - Köchlin ) .

Dritte Frage : Iſt im Falle der Notenausgabe der Bank zu verſtatten , daß ſie Noten bis zu 25 fl .

herab ausgebe ?

Verneint mit 8 gegen 7 Stimmen ( Helferich , Hohenemſer , Knippenberg , Kuſel , Mayer ,

Rau , Vetter - Köchlin ) .
Vierte Frage : Iſt das Minimum des Nennwerths der auszugebenden Banknoten auf 50 fl. zu

beſtimmen ?

Bejaht mit 13 gegen 2 Stimmen ( Dietz und Speyerer ) .

vierte Frage
( in den gedruckten Aktenſtücken die ſiebente ) .

Soll der Bank die Vergünſtigung eingeräumt werden , daß ihre Noten bei

den Staatskaſſen an Zahlung angenommen werden ?

Das Präſidium macht beim Beginn der Berathung auf die in mehreren Staaten beſtehenden Einrich —

tungen aufmerkſam . In Frankreich und Sachſen habe ſich der Staat nicht zur Annahme der Banknoten

bei feinen Kaſſen verpflichtet , in Oeſterreich , Preußen und Bayern habe er es gethan . Die hierher bezüg⸗

lichen Vorgänge in Preußen während der neulichen Verſammlung des vereinigten Landtags ſeien bekannt ;

die dortige Bank ſei aber freilich zum großen Theile mit Staatsmitteln ausgeſtattet . Auch bei Oeſterreich

und Bayern walteten beſondere Gründe zur Einräumung der betreffenden Begünſtigung an die Bank ob .

Bei den ſofort eröffneten Verhandlungen über dieſe belangreiche Begünſtigung , welche man von der

Regierung verlangt hat , werden in den dafür und dagegen angeführten Gründen folgende Punkte her⸗

vorgehoben :
10
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1) Bezüglich der Gefahren , welche aus der Annahme der Noten in den Staatskaſſen entſtehen .

Was zuvörderſt das Weſen der vom Staate zu übernehmenden Verpflichtung betrifft , ſo wird gezeigt ,

daß dieſe eigentlich eine Verbürgung für die Noten gegen alle Inhaber derſelben ſei , weil der Staat unter

allen Umſtänden , ſelbſt wenn die Bank zahlungsunfähig werde , ſich der Annahme nicht überheben könne ,

wenn er ſie einmal zugeſagt habe. Der Staat , fügen Andere hinzu , könne dann auch nicht umhin , bei ſeinen

Ausgaben ſich der eingenommenen Noten zu bedienen ; er müſſe ſeine Beamten , Gläubiger ꝛc. nöthigen ,

dieſelben anzunehmen , und es entſtehe ein Zwang , während doch der Umlauf der Noten der freien Wahl

überlaſſen ſein ſollte .

Schon in gewöhnlichen Zeiten könne es geſchehen , daß die Empfänger ihre Noten nicht ohne Verluſt

anbringen ; ſchlimmer aber ſei es , wenn die Bank in Verluſte und Verlegenheiten geräth , ihre Noten nicht

mehr einlöſen kann oder ſogar zur Liquidation gezwungen iſt . Die Staatkaſſe werde dann mit Noten

überfüllt werden , mit denen ſie im Auslande gar nichts auszurichten vermöge und im Inlande weniger als

ſonſt ; alle gezwungenen Empfänger werden in großen Schaden geſtürzt und die Wirkſamkeit der Regierung

werde geſchwächt . Denke man ſich nur eine Kriegsgefahr , wie ſie bei irgend einem plötzlichen Ereigniß

im europäiſchen Staatsleben leicht eintreten kann , einen plötzlichen Ueberlauf der Bank , wobei es derſelben

phyſiſch unmöglich iſt , einzulöſen , weil eben ihr Münzvorrath nie zur Einziehung aller Noten zureicht , ſo

ſei eine Entwerthung der Noten zu erwarten , und dieſe ſetze den Staatshaushalt in eine ſchlimme Lage ,

wenn der Staat Bürge der Bank iſt . Solche Zuſtände ſeien auch bei aller Vorſicht nicht zu vermeiden und

beunruhigend genug , auch wenn nicht gerade ein großer Verluſt am Kapital der Bank bevorſteht . Die

Regierungsaufſicht ſchütze nicht gegen alle Fehlgriffe , z. B . gegen Discontiren von unſicheren Wechſeln .

Der Staat führe in ſeinem Finanzweſen eine große Wirthſchaft von etwa 15 Millionen Gulden Einkünften

und Ansgaben , ohne die Schuldenverwaltung , und würde , abgeſehen von ſeiner Bürgſchaft , von einer

Entwerthung der Noten ſchon in viel höherem Grade als jede andere Wirthſchaft betroffen . Vor ſolchen

Verluſten habe die Regierung als Verwalterin der Gelder der Geſammtheit dieſe zu bewahren . Was den

Kredit der Bank betrifft , ſo würde dieſer ſehr leiden , wenn der Staat die Einlöſung der bei ihr einge —

gangenen Noten von ihr forderte .

Gegen dieſe Sätze wird von andern Mitgliedern eingewendet , man ſolle nicht gerade an die ſchlimmſten

Fälle , an entfernte Möglichkeiten denken, da dergleichen ſehr ſelten ſich ereigne ; man ſolle nicht ſo ängſtlich

ſein , ſondern vielmehr Vertrauen haben . Es wird verſucht , zu beweiſen , daß es ſo ſchlimm gar nicht

wohl werden könne , weil nicht leicht eine ſolche Menge von Noten , als man vorausgeſetzt hat , z. B .

drei Millionen der Staatskaſſe zufließen könnte . Diejenigen , welche dem Staate zu zahlen haben ,

feien ja nicht gerade Beſitzer von Noten ; die Staatseinkünfte gehen allmählig ein , und wenn monatlich

etwa 1,200,000 fl. eingenommen und ausgegeben werden , ſo könne ſich jener beträchtliche Notenvorrath

nicht anhäufen . Der Staat werde bei einem fehlerhaften Verfahren der Bank höchſtens vielleicht - 300,000 fl.

verlieren können ; die gute Verfaſſung der Anſtalt , die Vorſicht der Cenſoren und die Ueberwachung durch

Staatsbeamte gäben hinreichende Beruhigung . Würden die Noten nicht auf Summen unter 50 fl. geſtellt

ſo ſei ein zu heftiger Andrang ſchon weniger wahrſcheinlich ; es ſei überhaupt ſogar möglich , daß die Noten

wenig an die Staatskaſſe gelangen , weil man ſie zum Gebrauche bequem findet und im Verkehr benutzt .

Selbſt ein eintretender Verluſt würde doch den Staatskredit nicht erſchüttern , der durch die großen Eiſen —

bahnunternehmungen nicht gelitten hat . Wenn der Staat kein Bedenken getragen habe , 34 Millionen

Gulden für Eiſenbahnbauten zu verwenden , ſo dürfe er ſich auch der Möglichkeit eines kleinen Verluſtes
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von einer im Intereſſe des Landes gegründeten Bank ausſetzen . Ferner merde eine kluge Bankverwal⸗

tung unter bedrohlichen Umſtänden ihre Notenausgabe zu beſchränken wiſſen . Es werde endlich möglich

ſein , daß ſich ohne Nachtheil für den Kredit der Bank eine Anordnung treffen läßt , nach der die Staats⸗

kaſſe nicht gerade unter allen Umſtänden die Noten anzunehmen hätte , ſondern nur ſo lange jene Anſtalt

niht durch außerordentliche Ereigniſſe erſchüttert iſt . In jedem Falle folge aus der Annahme der Noten

bei den Staatskaſſen nicht , daß der Staat die Noten wieder als Zahlungsmittel verwende , Da er jederzeit

Baarſchaft dafür von der Bank erheben könne .

Dieſen Aeußerungen wird außer den ſchon oben angegebenen Gründen noch Folgendes entgegen

gehalten :
Es kämen — wie oben ſchon bemerkt worden — neben den laufenden Einkünften noch andere Zah—⸗

lungen in die Staatskaſſe vor , die es möglich machen , in kurzer Zeit ſehr große Summen in geſunkenen

Noten dorthin fließen zu laſſen . Man denke an die anſehnlichen Zollkredite , an die ausſtehenden Kauf -

ſchillinge von Domänen und an die Zehntablöſungskapitalien ; auch ſeien die direkten Steuern nicht in

zwölf , ſondern in ſechs Raten zu bezahlen . Daß man an die ſchlimmſten Fälle ſchon in guten Zeiten

denkt , ſei ganz zweckmäßig . Vorſicht ſei eine Tugend jedes Geſchäftsmannes , in Staatsangelegenheiten

aber doppelt nöthig .

Ein Mitglied erinnert , der Staat könne , wenn er die Noten nicht vollſtändig annehmen wolle , etwa

doch geſtatten , daß bei jeder Zahlung an ihn 10 —15 Procent der Summe in Noten entrichtet werden dür⸗

fen , wodurch die Gefahr ſich ſehr vermindere .

Die Verminderung der Gefahr durch eine ſolche Vorſchrift wird zugegeben ; aber es wird zagleich

die Umſtändlichkeit einer ſolchen Einrichtung und die Schwierigkeit der Controle der Kaſſenbeamten an —

gedeutet . Es wird ferner darauf aufmerkſam gemacht , wie es wirken würde , wenn der Staat , ohne eine

Verbindlichkeit auf ſich zu nehmen , doch freiwillig die Noten zeitweiſe , wie er es für unnachtheilig hält , in

ſeinen Kaſſen zulaſſen wollte . Es wird gezeigt , daß dieß als unthunlich erſcheine , weil , wenn man es

eine Zeit lang ſo gehalten hat , die Regierung gewiſſermaßen moraliſch gebunden iſt, und falls ſie die An —

nahme plötzlich verweigert , zugleich der Bank in der öffentlichen Meinung einen ſchweren Stoß verſetze .

2 ) In Hinſicht auf die Nothwendigkeit eines ſolchen Zugeſtändniſſes für die Bank wird von mehreren

Mitgliedern verſichert , die Annahme der Noten in den Staatskaſſen ſei eine Lebensbedingung für die Bank —

Man moöͤge ſich darüber nicht täuſchen , ohne dieß Zugeſtändniß komme die Bank nicht zu Stande , es finde

ſich die Zahl von Aktionären nicht . Nur bei Geſchäftsleuten möchten die Noten noch Zugang erhalten , im

Allgemeinen würde ihnen das Vertrauen fehlen , wenn der Staat von vorne herein Mißtrauen gegen die

Bank an den Tag lege . Wer die Bank für nützlich halte , wer ihre Errichtung befördern wolle , der ſolle

ihr auch dieſe Begünſtigung gönnen . Die Kapitaliſten ſeien heut zu Tage vorſichtig , neuere Erfahrungen

bei verſchiedenen gewerblichen Unternehmungen hätten ihnen zur Warnung gedient ; ſie würden daher , wenn

man jenes Zugeſtändniß verſage , nicht ſo leicht auf die Bank eingehen . Man ſolle die Bank recht wollen

oder ſie ganz fallen laſſen . Zudem ſei die Anſicht unrichtig , daß der Staat der Bank fremd gegenüber —

ſtehen ſoll ; die Zeit ſei vorüber , wo ein König im Gefühle ſeiner Herrſchermacht ſprach : Tétat Cest moi ;

jetzt denke man hierüber anders und erkenne , daß die Wohlfahrt der Einzelnen mit der des Staates innig

verwebt iſt ; man könnte vielmehr ſagen : der Staat ſind wir Alle .

Hierauf erwiedern Andere , die Bank müſſe ja nicht unter allen Bedingungen zu Stande kommen ;

man könne ſie verſtändigerweiſe nur ſo wünſchen , wie es für die Geſammtheit zuträglich ſei ; ſie könne,
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wie Erfarungen anderer Länder zeigen , 3 B . die Kaſſenvereine von Bankhäuſern in Berlin und dem

ſüdlichen Deutſchland , auch ohne dieſe Bewilligung ſich behaupten , und es ſei nicht gut , bei jeder Gelegen -
heit den Shug des Staates anzurufen ; man folle doch lieber auf eigenen Füßen zu ſtehen verſuchen und

aus dem Beiſpiel von England die Wirkungen des ſelbſtſtändigen Corporationsgeiſtes achten lernen .

Von mehreren Sprechern wird in entgegengeſetztem Sinne auf das Beiſpiel anderer Staaten ver —

wieſen . In Frankreich iſt die Annahme der Noten nicht zugeſagt , freilich aber werden ſie von einem

Theile der Steuereinnehmer angenommen und von den receveurs généraux nach Paris geſendet , wo dann

die Bank ſie umwechſelt und der Staatskaſſe den Betrag baar überliefert . Es iſt den Einnehmern hierüber
vom Staate weder ein Gebot noch ein Verbot der Annahme gegeben . Der Meinung eines Redners , die

franzöſiſche Regierung würde , falls es nöthig ſei, genaue Weiſungen an die Kaſſenbeamten zu geben, dann

wohl die Annahme der Noten geſtatten , ſetzt Präſidium die Thatſache entgegen , daß ein hierauf gerichteter
Antrag von Mauguin im Jahre 1840 von Thiers mit Erfolg bekämpft worden ſei , wozu weiter be —

merkt wird , es ſei eben damit nur die Verpflichtung der Notenannahme unter allen Umſtänden abgelehnt
worden .

Man glaubt , daß wenn die Bank einige Jahre in Baden beſtanden hätte , dann die Annahme der

Noten bei den öffentlichen Kaſſen wohl leicht zugegeben werden würde .

Auch die engliſche Bank wird erwähnt , die , wie allſeitig zugeſtanden wird , mit dem Staate ſteht
und fällt , aber wegen der eigenthümlichen Verbindung mit demſelben nicht wohl für uns maßgebend
ſein kann .

Ein Mitglied hebt auch bei dieſem Punkte das Verhältniß zu Frankfurt hervor und äußert , daß die

Staatskaſſe unbedenklich die Noten annehmen könnte , wenn die Annahme derſelben als Wechſelzahlung in

Frankfurt nachgewieſen wäre .

Mehrere Redner verbreiten ſich über dieſen Gegenſtand . Es wird dargethan , daß ſelbſt eine geſetz —
liche Verfügung von Seite Frankfurts in dieſer Sache noch nicht genügen würde , weil eine ſolche jederzeit
zurückgenommen werden kann , und dann die badiſche Regierung , die ſich unwiderruflich verbindlich machen
müſſe , in Schaden käme . Nur durch einen Staatsvertrag mit Frankfurt , oder wenn Frankfurt der badi⸗

ſchen Bank die förmliche Conceſſion gebe , daß ihre Noten jene Anerkennung in Frankfurt finden ſollen ,
werde Sicherheit erlangt . Das Zuſtandekommen dieſer Bewilligung von Seite der Stadt Frankfurt wird

aber als höchſt unwahrſcheinlich , wo nicht unmöglich angeſehen .
Der Präſident faßt hiernächſt die Verhandlungen zuſammen . Er zeigt, daß hinſichtlich der Annahme

der Banknoten in den Staatskaſſen dieſe mit der Verpflichtung der Notenannahme zugleich die Berechtigung
der Notenausgabe an Zahlungsſtatt erlangen , alſo die Noten gleich jenen der engliſchen Bank als geſetz⸗
liches Zahlungsmittel anerkannt werden können , oder aber , wie in Oeſterreich , Preußen und Bayern , den

Staatskaſſen nur die Verpflichtung zur Annahme an Zahlungsſtatt ohne die Berechtigung der Wiederaus —

gabe gegen den Willen der Empfänger auferlegt , oder endlich keinerlei Verbindlichkeit zur Noten —

annahme eingegangen werden könne . Er bemerkt , daß nach dem Zuſtande unſeres Geldweſens und unſerer

Verkehrsverhältniſſe wohl von keiner Seite werde verlangt werden wollen , Banknoten zum geſetzlichen
Zahlungsmittelzu erheben , daß alſo nur davon die Rede ſein könne , ob lediglich den Staatskaſſen eine

Verpflichtung zur Annahme an Zahlungsſtatt auferlegt werden folle . Er entwickelt , daß eine ſolche Ber -

pflichtung , die unter allen Umſtänden gelöst werden müßte , einerſeits für den Staat nicht ohne große
Gefahr eingegangen werden könne, andererſeits für die Bank nicht erforderlich ſei . Nicht ohne grofe Gefahr



ſei die Uebernahme der Verpflichtung für den Staat , zumal bei der geographiſchen Lage des Großherzog —

thums . Irgend ein den Geldmarkt erſchütterndes Ereigniß könne die Noten in ganz ungewöhnlichen Maſſen

in die Staatskaſſen führen ; der Baarfond der Bank , auf außerordentliche Fälle nicht berechnet , könne er⸗

ſchöpft ſein ; der Staat beſitze dann Noten , die er nicht realiſiren könne , gerade in einer Zeit , in der er

muthmaßlich mehr als ſonſt an Baarmitteln beſitzen ſollte . Für die Bank ſei eine Verpflichtung der Staats —

kaſſen zur Notenannahme nicht erforderlich , wie ſchon das Beiſpiel der Leipziger und der franzöſiſchen

Bank zeige . Beide machten ohne jene Verpflichtung , die franzöſiſche Bank außerordentlich große , die Leip —

ziger ſehr anſehnliche Geſchäfte . Selbſt der erſte Entwurf von Forsboom enthalte von einer Verpflich —

tung der Staatskaſſen überall nichts ; nur im Nachtrag ſei auch noch dieſes Zugeſtändniß verlangt . Durch

das Beiſpiel von Oeſterreich , Preußen und Bayern würde es , wie ſchon bemerkt , keineswegs gerechtfertigt .

Und wenn der Staat aus Grundſatz keine Verpflichtung übernehme , ſein Kaſſengeſchäft von dem der Bank

ſtets geſchieden Halten wolle , fo könne dieß dem Kredit der Bank eher zuträglich als nachtheilig ſein . Ob

der Staat —ohne eine Verpflichtung einzugehen — gleichwohl die Noten annehmen wolle , könne ſpäterer

Erwägung anheimgeſtellt bleiben . Daß er zuletzt die angeſonnene Verpflichtung dann , wenn Frankfurt die

Noten vertragsweiſe als Wechſelzahlung annimmt , unbedenklicher eingehen könne , ſei zwar richtig , aber die

pier unterſtellte Vorausſetzung nach ſeinem , des Präſ identen , Erachten nicht zu verwirklichen .

Zum Behufe der

Abſtimmung
werden nunmehr die Fragen geſtellt :

1) Soll der Staat einer badiſchen Zettelbank ſchlechthin die Vergünſtigung einräumen , daß ihre

Noten in den Staatskaſſen als Zahlung angenommen werden ?

Verneint mit zwölf gegen drei Stimmen ( Knippenberg , Köchlin - Benckiſer , Vetter⸗

Köchlin ) .

2) Soll ( nach Hohenemſers Antrag ) dieſe Vergünſtigung in dem Falle zugeſtanden werden ,

wenn die Frankfurter Regierung der Bank auf die Dauer ihres Privilegiums die Annahme

der Noten als Wechſelzahlung zuſichert ?

Bejaht mit acht gegen ſieben Stimmen ( Brauer , Dietz , Kuenzer , Preſtin ari , Sautier ,

Speyerer , Zimmern ) .
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Hohenemſer .
Knippenberg .
Speyerer .
Zimmern .

Vetter - Köchlin .

Kuenzer —

Köchlin - Benckiſer .

Dritte Sitzung .

Karbsruhe , den Jüli 1847

In Gegenwart derſelben Perſonen wie geſtern , mit Ausnahme Mayers .

Neu erſchien :

Banquier Kloſe von hier .

Die beiden Mitglieder , welche die Ausarbeitung des Protocolls übernommen , leſen der Verſammlung
das Protocoll der geſtrigen Sitzung vor .

Der Präſident eröffnet ſodann die Berathung der

Fünkten Frage
( in den gedruckten Aktenſtücken die neunte ) .

Wie groß ſoll das Bankkapital ſeyn ?

Dabei erinnert er die Verſammlung daran , daß diejenigen , welche der Regierung den Plan zur

Errichtung einer Bank vorgelegt , das Bankkapital zuerſt zu 10 Millionen , ſodann zu 5 Millionen feſt —

geſetzt haben .

Nach eröffneter Discuſſion ſprechen ſich mehrere Redner für ein größeres Kapital und namentlich für

die Summe von 10 Millionen aus . Folgende Gründe wurden für dieſe Anſicht geltend gemacht :

Für ' s Erſte ſei eine kleine Bank mit 5 Millionen Kapital allzuſehr von mächtigeren Privatbank —

häuſern abhängig . Ein größeres Kapital von wenigſtens 10 Millionen ſei ſogar nothwendig , um den

Privatbankgeſchäften jederzeit die Spitze zu bieten ; und nur auf ein ſo großes Kapital gegründet , könne

eine badiſche Bank im Verhältniß zu Frankfurt Anſehen gewinnen .

Auch ſei in der That eine Summe von 5 Millionen nicht genügend , um allen ſoliden Anforderungen
des Handels zu entſprechen , geſchweige denn zu neuen Geſchäften die Mittel zu bieten . Cine folhe Summe ,

wie die genannte , wiege kaum das Kapital von vier oder fünf größeren Häuſern auf . Selbſt eine noch

größere Summe als 10 Millionen könne nach dem Beiſpiel der Banken auf andern Plätzen nützlich im

Handel angewendet werden .

Noch viel größer aber ſei das mögliche Geldbedürfniß , welches die Bank zum Gegenſtande ihrer

Kreditgeſchäfte habe , wenn ſie ſich auch auf Hypothekardarleihen einlaſſe . Solche Geſchäfte ſeien aber be —

ſonders zu wünſchen , weil im Falle der Errichtung einer Bank zu erwarten ſei , daß viele im Landbau

angelegte Kapitalien demſelben zum Behufe des Ankaufs von Bankaktien entzogen würden ; man müſſe alſo

Bedacht nehmen , daß die Bank einen Theil ihres Geldes wiederum dem Landbau zuwende .
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Ein Mitglied der Verſammlung erklärt ſich gegen die Verbindung eines Hypothekengeſchäfts mit dem Hohenemſer ,

Zettelgeſchäfte der Bank . Letzteres erfordere Papiere , die ſchnell realiſirbar ſeien , was bei Hypothekar —

forderungen nicht der Fall ſei . Auch ſei es unwahrſcheinlich , daß die Unternehmer ſich zur Beiſchaffung

des Kapitals für bedeutende Hypothekardarleihen gerne verſtehen würden ; denn ſolche Geſchäfte ließen nur

einen geringen Ertrag und keinen Gewinn erwarten .

Dieß zugebend , bemerken andere Redner : wenn eine Bank neben ihrem Zettelgeſchäft ein Hypothek - Helferich .

leihgeſchäft betreibe , ſo ſeien dieß eigentlich zwei Geſchäfte , für deren jedes die Bank ein beſonderes Kapital
=

anwende . Eine ſolche Leihbank ſei für das Land von beſonderem Nutzen , weil ſie im Stande ſei , Kapital

auf Annuitäten darzuleihen , was Privaten nicht thun könnten . So wirke eine Leihbank zugleich wie eine

Sparanſtalt zum Zweck der Schuldentilgung ; nicht nur dem Landbau gereiche ſie zum Nutzen , ſondern

auch den Gewerben ; die Münchener Bank gebe auf die Realitäten von Fabriken Annuitätendarlehen und

wirke dadurch weſentlich zu ihrem Gedeihen . Es mache zwar die hieſige Verſorgungsanſtalt Kapitaldar —⸗

leihen auf Annuitäten ; es ſcheine aber nicht , daß ſie dem täglich wachſenden Bedürfniß genüge . Auch ſei

in der That der Zinsfuß von Darlehen auf landwirthſchaftliche Realitäten in unſerem Lande keineswegs

gering ; bei Kapitalen bis zu 1000 fl. zaple man 5 % und darüber , bei Darleihen über 1000 fl . 4½ +

Werde vollends einmal eine Einkommensſteuer und damit zugleich eine Beſteuerung der Leihkapitalien ein⸗ Knippenberg .

geführt , ſo ſei es doppelt nothwendig , eine Anſtalt zu haben , welche der Erhöhung des Zinsfußes ent⸗

gegenwirke , die in ſolchem Falle jedenfalls von den Kapitaliſten werde verſucht werden . Zudem ſei eine Kloſe .

gewiſſe Summe von Hypothekardarleihen eine ſehr gute Sicherheit für die Notenbeſitzer , und alſo auch der

Zettelbank von weſentlichem Nutzen , indem ſie ihren Noten unter allen Umſtänden eine ſolide Baſis ge —

währen . Es ſei deßhalb zu wünſchen , daß man der Bank das Geſchäft , auf Hypotheken darzuleihen , nicht Helferich.

nur verſtatte , ſondern es ihr ſogar zur Pflicht mahe , einen beſtimmten Theil ihres Kapitals hypothekariſch

anzulegen .
Gegen den letzteren Vorſchlag wurde aber alsbald eingewendet , daß es eine zu große Beſchränkung Zimmern .

der freien Selbſtſtändigkeit der Bank ſei , wenn man ihr eine ſolche Pflicht auferlege .

Für ein kleineres Kapital wurde geltend gemacht , daß für die vortheilhafte und ſolide Anwendung Preſtinari .

eines Kapitals von 10 Millionen nicht genug Gelegenheit ſich biete . Der niedrige Zinsfuß , der im Lande

für Darleihen auf Grundbeſitz beſtehe , mache eine Hypothekenbank nicht nothwendig , und hypothekariſche

Darleihen auf gewerbliche Realitäten ſeien in der Regel wegen ihrer Unſicherheit zu mißrathen . Wolle

man aber das ganze Kapital zur Unterſtützung des Handels anwenden , ſo ſei zu fürchten , daß man ſich

auf unſolide Geſchäfte einlaſſe , die der Bank leicht Verluſt brächten , und wenn dieſe einmal ihren Kredit

beſchränken müßte , zu Grunde giengen .

Auch die ſorgfältigſte Beaufſichtigung der Bank durch den Staat könne nicht alle Schwindelgeſchäfte

verhüten , wie das Beiſpiel der öſterreichiſchen Bank beweiſe . Man könne annehmen , daß eine Bank ihr

Kapital —7mal im Jahr umſchlage; dieß gebe dann im Jahr bei 5 Millionen Gulden Kapital , abgeſehen von

den Noten , einen möglichen Umſchlag von 30 —35 Millionen Gulden , zu deſſen Verwirklichung ſchwerlich |

genug folibe Gelegenheit fet, wie viel weniger alfo für die doppelte Summe . Auch die Bankunternehmer | ;

ſelbſt ſeien von ihrem früheren Vorhaben , das Kapital auf 10 Millionen zu ſetzen , abgegangen und hätten

das auszugebende Aktienkapital auf 5 Millionen herabgeſetzt . Wahrſcheinlich würden ſie nicht einmal auf

Beſtimmung des Aktienkapitals zu 10 Millionen ſich einlaſſen .

Wenn der Staat in der Bankeonceſſion eine zu große Kapitalſumme bedinge , ſo verbinde er die



Dietz .
Rau .

Hohenemfer .
Speyerer .
Hohenemſer .
Knippenberg .

Kuſel .

Kloſe .

Kuſel .

Brauer .

Z €a

Kapitaliſten zu einem Geſchäft , welches entweder geringen Gewinn abwerfe oder unſoliden Unternehmungen

zum Schaden des Landes Vorſchub thue, was die Gründung der Bank erſchwere oder ſie gefährlich mache . “

Das Grundkapital der Wiener , Münchener , Leipziger Bank , der Bank von Frankreich und der franzöſiſchen

Departementalbanken ſei verhältnißmäßig viel kleiner . Wenigſtens ſcheine es gut , das Kapital für den

Anfang nur auf 5 Millionen zu beſtimmen , wenn auch ſo , daß ſchon die Statuten eine Vermehrung deſ —

ſelben auf 10 Millionen nach Bedürfniß feſtſetzten .

Im Widerſpruch mit dieſen Anſichten wurde behauptet , daß ſelbſt 10 Millionen nicht allen Anforde —

rungen an die Bank genügen würden . Allerdings werde es nicht möglich ſein , gleich Anfangs die ganze

Summe in Anwendung zu bringen ; aber die Gelegenheit dazu werde ſich ſchnell finden . Daß die Bank

auf Wagegeſchäfte ſich einlaſſe , ſei nicht zu fürchten , es ſei gegen ihr eigenes Intereſſe und die im vorge —

ſchlagenen Bankreglement angeordnete Cenſur und die Regierungsaufſicht werde ſie davor ſichern . Wie

ungegründet die Furcht vor unſoliden Leihgeſchäften einee Bank ſei , beweiſe das Beiſpiel anderer Banken . “

Der größte Verluſt , welchen in einem Jahr die Bank von Frankreich bei einem Umſchlag von mehr als

einer Milliarde erlitten habe , betrage nur 60,000 Fes .

Für alle Fälle ſei es minder bedenklich , das Bankkapital zu groß als zu klein anzuſetzen , höchſtens
werde aus erſterem folgen , daß daſſelbe nicht ganz eingezahlt werde , oder daß es , vollſtändig eingezahlt ,
minder hohen Gewinn bringe ; größer ſei die Gefahr , wenn man das Kapital zu niedrig anſetze , denn dann

könne die Bank eben ihrer eigenthümlichen Aufgabe , dem Geldbedürfniß namentlich in ſchwierigen Zeiten

abzuhelfen , nur unvollkommen entſprechen .

Beſſer ſei es vielleicht ſogar , das Kapital ſchon jetzt noch höher als 10 Millionen anzuſetzen ; die

Aktionäre hätten aus Furcht , den Aktiencurs dadurch ſinken zu ſehen , nur ſelten viel Neigung , ſpäter das

Kapital zu vermehren , wie das Beiſpiel der öſterreichiſchen Nationalbank beweiſe .

Nach geſchloſſener Discuſſion bemerkt ein Mitglied der Verſammlung , welches früher in der Mini —

ſterialkommiſſion für 5 Millionen Kapital geſtimmt habe , daß es , von den angegebenen Gründen für ein

größeres Kapital überzeugt , nun für 10 Millionen ſtimmen werde .

Das Präſidium reſumirt die Gründe für und gegen ein größeres Kapital mit beſonderer Hervor —

hebung des Nutzens , welchen letzteres in Hypothekgeſchäften bringen könne . Zwar ſei zur Erlangung von

Anlehen dieſer Art vielfache Gelegenheit vorhanden , und es verdiene insbeſondere die ſehr nützliche Wirk —

ſamkeit der Verſorgungsanſtalt alle Anerkennung ? . Immerhin aber könne es der Landwirthſchaft und den

Gewerben nur förderlich ſein , wenn ſich eine weitere Gelegenheit und dieß namentlich bei einer Bankanſtalt
darbiete , die nicht — wie manchmal der Privatgläubiger — von jeder kleinen Neigung des Zinsfußes

zum Steigen Anlaß nehmen könne, die Bedingungen des Darlehens zu erſchweren . Wenn zudem vor —

zugsweiſe auf Annuitäten dargeliehen werde , was ein Privatmann nicht leicht , eine Bank aber ſehr wohl

thun könne, ſo ſei dieß in hohem Maße nützlich , und es erfülle damit die Bank nicht blos die Beſtimmung
einer Leih - , ſondern auch die einer Sparkaſſe . Schließe ſie in den Kreis ſolcher Kapitalanlage auch größere

Die Verſorgungsanſtalt hatte am 1. Januar 1847 ausgeliehen auf gerichtliche Schuld - und Pfandurkunden :
1) gegen gewöhnliche Verzinſung : : ; 2,245,158 f . 51 fr.

( und darunter nur 47,187 fl. 26 fr. höher als zu 4½ Prozent ) und

2) auf Annuitäten $ x : : ; : ; : 2,055,129 fi. 3 fr .

zuſammen ; ; 4,300,286 f . 54 a
Siehe Rechenſchaftsbericht für 1846 .
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gewerbliche Unternehmungen , die zureichendes liegenſchaftliches Unterpfand gewähren , ein , ſo könne dieß

nur erwünſcht ſein . Eigne ſich das Geſchäft der Darleihen auf Hypothek ſtreng genommen nicht für eine

Zettelbank , ſo möge man es , wie ſchon geſagt , als einen beſonderen Geſchäftszweig betrachten , den zu

erſchweren der Staat keinenfalls Anlaß habe . Ueberſehen dürfe man dabei aber freilich nicht , daß hieraus

noh niht folge , daß die Bewilligung von Darleihen auf Hypothek der Bank zur Verpflichtung zu machen

ſei . Eine ſolche Verpflichtung ihr aufzuerlegen , ſei offenbar nicht nothwendig . Man könne ſie darum ver⸗

meiden und man werde dieß auch thun müſſen , weil die Verpflichtung immerhin den Bankſtiftern als eine

das Zuſtandekommen der Bank erſchwerende Laſt erſcheinen müßte . Werde zuletzt — was die Größe des

Bankkapitals überhaupt betrifft — dieſes auch etwas hoch beſtimmt , ſo habe man es ja in der Hand ,

daſſelbe nach Bedürfniß nur theilweiſe einzuziehen .

Hierauf wurde zur

Abſtimmung

übergegangen .

Erſte Frage : Iſt die Verſammlung mit dem Antrage einverſtanden , daß das Kapital auf 10 Mil⸗

lionen feſtgeſetzt werde ?

Bejaht mit 13 gegen 2 Stimmen ( Dietz und Preſtinari ) .

Zweite Frage : Iſt die Verſammlung damit einverſtanden , daß der Notenbank zur Pflicht gemacht

werde , einen beſtimmten Theil ihres Kapitals zu Hypothekgeſchäften zu verwenden ?

Verneint mit 11 gegen 4 Stimmen GHelferich , Kloſe , Kuenzer , Sautier ) .

Sechste Frage
( in den gedruckten Aktenſtücken die dritte ) .

Bis zu welchem Geſammtbetrage würde die Bank Noten ausgeben Dürfen ,

ohne daß man Gefahr läuft , dem Lande die Nachtheile zu bereiten , die

jede übermäßige Notenausgabe erfahrungsgemäß in ihrem Gefolge hat ?

Discuſſion .

Einige Mitglieder machen auf den innigen Zuſammenhang dieſer und der nächſtfolgenden Frage auf⸗

merkſam , wobei das Präſidium bemerkt , daß man unbedenklich auch auf letztere Bezug nehmen könne , nur

müßten beide in der Abſtimmung getrennt bleiben . Es werden nun , die ſechste Frage betreffend , in der

Verſammlung verſchiedene Vorſchläge gemacht und beſprochen .

Nach einem Mitgliede ſollen die Noten bis auf 2, des wirklich eingezahlten Aktienkapitals gehen,

aber die Summe von 3 Millionen nicht überſteigen dürfen . Ein anderes Mitglied ſchließt ſich dieſem

Vorſchlage an .

Ein Sprecher empfiehlt die doppelte Beſtimmung , daß die Noten weder über ½/ des Kapitals , noch

über drei Millionen , oder da ihm dieß etwas viel zu ſein ſcheint , über 2 Millionen betragen dürfen .

Knippenberg .

Kuſel .

Kuenzer .

Einem Anderen genügt es , wenn man vorſchreibt , daß die Noten niht über ; des eingezahlten Köchlin⸗Benciſer .

Kapitals hinausgehen ſollen .
14



Hohenemſer —

Kloſe .

Vetter⸗Köchlin .

Raun-

Zimmern .

Ein Mitglied hält dieß dann für angemeſſen , wenn die Noten in Frankfurt zugelaſſen werden .

Ein weiteres Mitglied erklärt ſich auch für / ; und bemerkt , man dürfe die Bank nicht zu ſehr be —

ſchränken , da ſie eben aus der durch die Noten entſtehenden Zinſenerſparniß ihren Gewinn ziehe ; er fügt

bei , daß auch aus den verſtoßenen Noten einiger Vortheil entſpringen könne .

Ein Sprecher räth , bis auf 4% des Kapitals zu gehen , damit die Bank Vortheil genug ziehe , der

ſie in den Stand ſetzt , wohlfeil zu discontiren ; man dürfe ja der Klugheit der Verwaltung und der vom

Staate ausgeübten Aufſicht vertrauen , daß kein Mißbrauch vorkommen werde .

Gegen die letzteren Vorſchläge , die blos das Verhältniß der Noten zu dem Kapital betreffen , wird

angeführt : Man könne ſich mit einer ſolchen Vorſchrift allein nicht begnügen , weil ihr Umfang ſich erwei —

tere , wenn eine Erhöhung des Kapitales ſtattfinde ; es müſſe eine Feſtſetzung der Summe hinzukommen ,

auf welche die Notenmenge böchſtens anſteigen dürfe . Wäre das Kapital auf 15 Millionen gebracht , ſo

würde 1, oder 5 Millionen fhon zu weit gehen ; „‚ aber ſcheine vollends zu hoch, denn Dief gebe bei

10 Millionen Kapital fhon 8 Millionen Noten , die fih doh gewi niht im Lande Halten fönnen , wenn

der kleinſte Betrag 50 fl. iſt . Der Sprecher empfiehlt 2½ Millionen .

Ein anderes Mitglied glaubt , daß die beſte Schranke gegen ein etwaiges Notenübermaß in der bei

der folgenden Frage zu beſprechenden Beſtimmung liegen werde .

Das Präſidium ſpricht ſich zum Schluſſe für die Unentbehrlichkeit der vorhin erwähnten doppelten

Art der Beſtimmung aus . Es ſcheint ihm nicht nur nothwendig , daß feſtgeſetzt wird , wie ſich die umlau —

fende Notenmenge zu dem zur Zeit eingezahlten Theil des Bankkapitals zu verhalten habe , ſondern auch ,

daß ein unter allen Umſtänden nicht zu überſchreitendes Maximum der umlaufenden Noten beſtimmt wird .

Die Geſchichte der Banken biete warnende Beiſpiele in Menge dar , aus denen man erkenne , daß die

Notenmenge nicht dem Belieben der Bankverwaltung anheimgeſtellt werden dürfe . Die Vorſicht gebiete ,

nur eine mäßige Notenmenge zuzulaſſen , damit das unter allen Umſtänden ſicherere Umlaufsmittel , das

Metallgeld , nicht auf eine fühlbare Weiſe aus dem Lande verdrängt wird . Das Intereſſe der Bank⸗

theilhaber ſei für eine möglichſt große Notenmenge , weil mit dieſer auch die Dividende der Bankaktien ſteigt .

Das Staatsintereſſe ſei aus dem eben erwähnten Grunde ein Anderes . Schwindelgeſchäften , wie ſie

auch die genaueſte Regierungsaufſicht nicht verhüten könne, werde am beſten durch die Beſtimmung eines

nur mäßigen Notenquantums ein Ziel geſetzt . Ob man übrigens die Schranke auf 2½ oder 3 Millionen

Gulden ſetze , ſcheine ihm, dem Präſidenten , ziemlich gleich .

Bei der

Abſtimmung

wird die Verſammlung

1) darüber gefragt , bis zu welchem Theile des eingezahlten Kapitals die Notenmenge ſoll an —

wachſen dürfen .

Es wird verworfen

der Antrag auf

½ mit allen gegen 1 Stimme ( Vetter - Köchlin ) ,

der Antrag auf

2 mit 11 gegen 3 Stimmen ( Helferich , Knippenberg , Kufe ) .



Dagegen wird

der Antrag auf

1 mit 13 gegen 1 Stimme ( Speyerer ) für angemeſſen erkannt .

2 ) Was die höchſte zuläſſige Notenmenge betrifft , ſo ſind für Knippenberg ' s Vorſchlag von

3 Millionen nur 5 Stimmen ( Helferich , Kloſe , Knippenberg , Köchlin - Benckiſer ,

Kuſel ) .

für Rau ' s Vorſchlag von 2½ Millionen zehn Stimmen ( Brauer , Dietz , Helferich ,

Hohenemſer , Kloſe , Knippenberg , Köchlin - Benckiſer , Preſtinari , Rau ,

Zimmern ) .

Nach dieſer Beſchlußfaſſung wird von Brauer denjenigen Mitgliedern , welche vorher für 3 Millionen

geſtimmt hatten , bemerkt , daß ſie ſich folgerichtig nun wenigſtens ſämmtlich für 2½ Millionen erklären

müßten , weil man , wenn das Größere nicht zu erreichen ſei, wenigſtens das Nächſtniedrigere ergreifen

müſſe ; allein Einige beharren dabei , daß ihnen 2½ Millionen zu wenig dünke und daß ſie an einem Be⸗

ſchluſſe nicht theilnehmen , der ihnen unzweckmäßig erſcheine .

Siebente Frage
( in den gedruckten Aktenſtücken die fünfte ) .

Welcher Geſammtbetrag der Notenmenge müßte der Regel nach durch den

Baarvorrath der Bank gedeckt ſein , wenn man ſicher ſein will , daß

dieſelbe ihre Noten jederzeit einlöſen könne ?

Nach eröffneter Discuſſion wird ſofort von mehreren Mitgliedern der Verſammlung die Anſicht

ausgeſprochen , man ſolle ſtatutariſch der Bank zur Pflicht machen , für ihrer Noten jederzeit Baar⸗

bedung , für Deckung in leicht und ſchnell zu verſilbernden Effekten zu halten .

Gegen eine ſolche Beſtimmung des Verhältniſſes zwiſchen Baarfond und Notenumlauf der Bank

werden mehrere Bedenken ausgeſprochen und die Anſicht aufgeſtellt , der Baarfond werde ſtärker ſein müſſen.

Denn die Notenmenge beſtehe den früheren Anträgen der Verſammlung nach nur aus 50 - Gulden - Noten ;

als ſolche würden ſie nur im Handel umlaufen , es ſeien alſo nicht Perſonen von verſchiedenartigem Geld⸗

bedürfniß , ſondern von einem und demſelben , die ſich der Noten bedienten . Deßhalb müßten die Präſen⸗

tationen zeitweiſe viel ſtärker ſein, als wenn die Noten auch von anderen Perſonen als blos Handelsleuten

gebraucht würden . Zudem ſei nicht unmöglich , daß ein verhältnißmäßig größerer Theil der umlaufenden

Noten in der Hand einer einzigen Geldmacht ſich ſammle und auf einmal zur Einlöſung vorgelegt werde ,

was dann der Bank Verlegenheiten bereite . Andere Banken hätten einen weit größeren Baarfond . Die

Londoner Bank bemühe ſich, ihren Baarſchatz auf mehr als der Hälfte ihrer Notenmenge zu erhalten . Die

Statuten der Leipziger Bank machten es dieſer zur Pflicht , ſogar Rihres Notenumlaufs baar in Kaſſe

zu haben .

Hierauf wurde erwiedert : dieſe Befürchtungen gingen zu weit , vorausgeſetzt , daß man von Seiten der

Bank darauf ſehe , immer ſchnell realiſirbare Papiere im Portefeuille zu haben . Komme ein Andrang an

die Kaſſe , ſo könne man dann durch Verkauf derſelben jederzeit Baarſchaft ſich verſchaffen . Unrichtig ſei

Disa

Hohenemſer.
Köchlin - Benckiſer .

Helferich .

Hohenemſer .
Nau .
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bemerkt worden , es werde ſchwierig ſein , in geldklemmen Zeiten ſolche Handelseffekten ſchnell ohne gropen

Verluſt zu verkaufen ; denn eben die Geringfügigkeit der vorgeſchlagenen Notencirculation gebe für ſchnelle

Metalleinkäufe einen größeren Spielraum , und die Bank habe es immer in ihrer Gewalt , vorkommende

ſehr ſtarke Baarzahlungen durch das Zahlungsgeſchäft ſelbſt einige Tage lang hinzuziehen und ſich während

dieſer Zeit Baarſchaft zu verſchaffen . Zudem ſei es beſſer , bei Effektenverkäufen in ſchwierigen Zeiten

allenfalls etwas einzubüßen , als durch einen zu großen Baarvorrath in gewöhnlichen Verhältniſſen viel .

Zinſen zu verlieren .

Abſtimmung .

Der Antrag , den von der Bank für die Noteneinlöſung zu haltenden Baarfond unter der Vorausſetzung ,

daß der nicht baar gedeckte Reſt aus leicht zu verſilbernden Papieren beſteht , auf / der Notenmenge feſt⸗

zuſetzen , wird hierauf einſtimmig angenommen .

Achte Frage
( in den gedruckten Aktenſtücken die ſechste ) .

Was ſoll der Staat — der ſich durch die Geſtattung der Banknotenausgabe
in der Thunlichkeit , ein Staatspapiergeld in Umlauf zu ſetzen und hieraus

für die Staatsgeſammtheit Gewinn zu ziehen , jedenfalls beſchränkt = für

die der Bank eingeräumte Erlaubniß zur Notenausgabe und ſomit für

den ihr hierdurch zugewendeten Gewinn als Entſchädigung in Anſpruch

nehmen ?

Mehrere Mitglieder erklären ſich entſchieden gegen die Erhebung einer ſolchen Abgabe von der Bant .

Der Staat ſolle nichts von derſelben verlangen , als die Vergütung ſeiner Koſten für die Aufſicht und die

geſetzliche Staatsſteuer ; er ſolle die Bank wie die Verſorgungsanſtalt behandeln . Für dieſe Meinung werden

folgende Gründe vorgetragen : Das Recht zur Ausgabe von Noten ſei kein ausſchließliches ; der Staat ſei

nicht verhindert , noch neben den Bankzetteln ein Papiergeld in Umlauf zu ſetzen ; es wäre alſo eine ſolche

Entrichtung nicht billig , zumal da die Noten die Begünſtigung nicht genießen ſollen , daß ſie in den Saats⸗

kaſſen zugelaſſen werden . Die Bank werde durch eine Vergrößerung ihrer Ausgaben verhindert , ihre

Dienſte dem Publikum ſo wohlfeil zu leiſten , als es zu wünſchen ſei , und es wäre nicht gut , wenn ſich die

Meinung im Volke verbreitete , als ſei die Regierung von finanziellen Rückſichten beſtimmt worden , die Er —

richtung der Bank zu geſtatten . Wenn dieſelbe eine gemeinnützige , wohlthätige Wirkung äußere , ſo leiſte

ſie ſchon der Geſammtheit einen beträchtlichen Vortheil , es fei alfo niht nothwendig , dap auh die Staats -

faffe unmittelbar eine Einnahme beziehe.

Der Präſident erläutert die Beweggründe , aus denen die vorgeſchlagene Forderung entſprungen

iſt , und bemerkt : die Geſchäftsmänner , welche die Bankeonceſſion nachſuchen , hätten eine Vergütung

an die Staatskaſſe für gerechtfertigt gehalten und ſich zu einer ſolchen bereit erklärt , aber freilich

unter ſonſtigen Bedingungen , auf welche die Regierung wohl ſchwerlich je würde eingehen können .

Die Forderung einer Vergütung für den Staat könne auch an ſich keineswegs als unbillig , noch weniger
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als unbegründet angeſehen werden . Durch Geſtattung der Ausgabe von Banknoten , die als Geld umlaufen ,

trete der Staat den Genuß ſeines Münzregals zum Theil an eine Privatanſtalt ab . Er beſchränke ſich nämlich

den Genuß der Zinſenerſparniß , die aus der Ausgabe von Staatspapiergeld für die Geſammtheit erzielt

werden würde ; er trete , was Letzterer gebührt , einigen wenigen Perſonen ab, und dafür könne von dieſen

wohl auch eine Gegenleiſtung verlangt werden . So ſehe man die Sache anderwärts an ; es fehle nicht

an Beiſpielen ſolcher Entrichtungen von Banken an die Staatskaſſe , wie dieß ſchon bei der Londoner Bank

und bei nordamerikaniſchen Banken vorkomme . Auf die Verſorgungsanſtalt könne kein Bezug genommen

werden . Leiſte ſie auch als Spar - und Leihanſtalt der Geſammtheit die nützlichſten Dienſte , ſo habe ſie

doch noch kein Privilegium verlangt , keine Ermächtigung zur Notenausgabe und keine Vergünſtigung irgend

anderer Art . Inzwiſchen laſſe ſich der Gegenſtand auch von anderer Seite betrachten . Gehe man von der

Unterſtellung aus , daß die Noten der Bank nicht bei den Staatskaſſen angenommen werden , daß die kleinſten

Nennwerthe nicht bis zum gemeinen Verkehr herabſteigen und daf Die Notenmenge überhaupt in mäßigen

Schranken bleibt , ſo werde man den Genuß , welchen die Geſammtheit der Bank abtritt , nicht gerade ſehr

außer Verhältniß finden mit den immerhin erſprießlichen Dienſten , welche die Bank dem Handel und den

Gewerben zu leiſten vermag .

Als nun die Frage ſo geſtellt wird , ob der Staat ſich damit begnügen ſolle , nur den Erſatz der

Aufſichtskoſten und die betreffenden allgemeinen Staatsſteuern von der Bank zu verlangen , finden ſich nur

drei verneinende Stimmen ( Brauer , Dietz , Preſtinari ) . “

Ueunte Frage
( in den gedruckten Aktenſtücken die zehnte ) .

Welche Beſtimmungen über die Aufbringung des Bankkapitals können als

Bedingungen der Errichtung der Bank eingegangen werden ?

Präſidium eröffnet die Discuſſion mit der Bemerkung , daß es bei Erörterung dieſer Frage auf

folgende Punkte ankommen werde :

1) Welche vorzugsweiſe Rückſicht ſoll auf Inländer , welche Aktien zeichnen wollen , genommen

werden ?

2 ) Welcher Vorzug ſoll bei der Aktienübernahme den Unternehmern eingeräumt werden ?

3 ) Wie ſoll es gehalten werden , wenn die dem Inlande reſervirten Aktien nicht ganz gezeichnet

werden ?

Was den erſten und zweiten der angeregten Punkte anlangt , ſo ſprechen mehrere Mitglieder im

Allgemeinen ihre Uebereinſtimmung mit dem Statutenentwurfe der Miniſterialcommiſſion ( Art . 3 ) aus ,

Kuſel und Vetter - Köchlin bemerken bei der Beglaubigung des Protokolls , die Meinung der Mehrheit ſei die geweſen ,

daß der Staat unter allen Umſtänden auf eine Vergütung für die Einräumung des Rechts der Banknotenausgabe verzichten

ſoll . Preſtinari entgegnet , die Frage habe wörtlich ſo gelautet , wie ſie oben gegeben iſt , und er halte es nicht für zu⸗

läſſig , Vorausſetzungen hineinzudeuten , die das Wort nicht enthalte .
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wonach den Inländern ein Vorzug in der Unterzeichnung eingeräumt werden foll . Man fönne etwa zwei

Fünftel des Kapitals den Unternehmern überlaffen und drei Fünfter deffelben zur Unterzeichnung den Jn -

ländern vorbehalten , wobei freilich Ausländer , die ſich unter dem Namen eines Inländers betheiligen

wollen , nicht ausgeſchloſſen werden könnten .

Würden die Aktienzeichnungen im Inland die Summe von drei Fünfteln des ganzen Kapitals , alſo

bei 10 Millionen Kapital ſechs Millionen überſteigen , ſo ſolle man die Zeichnungen bis zu 5000 fl. vor

den höhern berückſichtigen , beziehungsweiſe jede höhere Zeichnung ſo weit reduciren , daß die Geſammt —

ſumme 6 Millionen nicht überſteige . Die öffentliche Aufforderung zur Aktienzeichnung habe wenigſtens

vierzehn Tage vor derſelben zu geſchehen , für dieſe ſelbſt ſei ein gleicher Zeitraum von vierzehn Tagen zu

beſtimmen und den Unterzeichnern Sicherſtellung für zehn Procent in Werthen oder guter Bürgſchaft

aufzuerlegen . Gegen Einräumung des Rechtes auf zwei Fünftel des ganzen Kapitals müßten ſich die

Unternehmer verſtehen , alle Aktien zu nehmen , welche von den dem Inland überlaſſenen drei Fünftheilen

nicht gezeichnet würden . Auf keinen Fall aber ſei es zu billigen , daß den Unternehmern , den übrigen

Aktionären gegenüber , ein Vortheil in der Art der Einzahlung des Kapitals eingeräumt werde ; in dieſer

Beziehung müßten ſich alle Aktionäre gleich ſtehen .

Den dritten Punkt anlangend , wurde von mehreren Rednern bemerkt , daß , im Fall die Aktienzeich —

nung im Inland bedeutend unter der den Inländern zur Zeichnung offengehaltenen Aktienzahl bleibe , die

Unternehmer ſich nicht leicht zur Uebernahme des Reſtes verſtehen und lieber das ganze Projekt fallen

laſſen würden . Es ſei deßhalb zweckmäßiger , in ſolchem Fall die Aktienübernahme nur bis zu einem gewiſſen ,

nicht allzu kleinen Betrage zu bedingen und einen Theil der Aktien anfangs zurückzubehalten , um ihn

ſpäter etwa zu Gunſten der Anſtalt zu verkaufen .

Dagegen wurde erwiedert : Die Uebernahme von zwei Fünfteln des ganzen Kapitals und des möglichen

Aktienreſtes vom inländiſchen Antheil ſei keine Laſt , ſondern ein Vortheil für die Unternehmer . Dieſe
würden ſich dem ganzen Geſchäfte nicht unterziehen , wenn ſie nicht die ihnen entſprechenden Bedingungen
dafür zugeſtanden erhielten . Immer aber ſei es bedenklich , einen ſpätern Aktienverkauf zuzulaſſen ; ſolch
ein Verfahren werde gewöhnlich von den Dirigenten der Bank zu ihrem Vortheil ausgebeutet und gebe

wenigſtens unlautern Maßnahmen derſelben Spielraum . Würden nicht hinreichend Aktien im Inland

gezeichnet und verbliebe ein zu großer Theil derſelben den Unternehmern , ſo könnten die Ratenzahlungen

überhaupt geringer angeſetzt werden , ſo daß die Unternehmer doch nicht mehr einzahlen müßten , als bei

einer kleinern Anzahl von Aktien und größeren Ratenzahlungen . Könnten ſich die Unternehmer nur einen

Gewinn aus ihren Aktien verſprechen , ſo werde die größere Anzahl der von ihnen zu übernehmenden Aktien

kein Hinderniß der Uebernahme bilden .

Nach geſchloſſener Discuſſion bringt das Präſidium folgende Fragen zur Abſtimmung :
1) 3ft die Verſammlung darin einverſtanden , daß den Unternehmern ein Theil der Aktien ,

höchſtens im Betrag von zwei Fünfteln der ganzen Summe , im Voraus überlaſſen werde

unter der Bedingung , daß die übrigen drei Fünftel dem Inlande zur Subſcription offen

ſtehen und daß die vom Inland nicht gezeichneten Aktien von den Unternehmern genommen

werden müſſen ?

Einſtimmig bejaht .

2) Iſt die Verſammlung damit einverſtanden , daß , im Falle die Aktienſubſeription im Inlande

ungenügend ausfällt und die Unternehmer den daher rührenden Reſt der Aktien zu ihrem



Präcipuum von zwei Fünfteln des Ganzen nicht übernehmen wollen , das Aktienkapital für

die nächſte Zeit unvollſtändig bleibe und der Reſt der Aktien ſpäter zum Vortheil der Anſtalt

verkauft werde ? ;

Berneint mit 13 gegen 2 Stimmen ( Hohenemſer und Preſtinari . ) |

Zehnte Frage
( in den gedruckten Aktenſtücken die eilfte ).

Auf welchen Betrag iſt der anzuſammelnde Reſervefond und nach welcher Regel

der Zufluß in denſelben zu beſtimmen ?

Cin Mitglied iſt der Meinung , der Reſervefond folle bis auf 4 Procent des Kapitals gebracht Köchlin - Benciiſer .

werden , die Anſammlung deſſelben aber ſo geſchehen , daß die Aktionäre jährlich 5 Procent des Kapitals

vorweg erhalten , und daß von dem Ueberſchuß des Reinertrags das ſechste Procent und von dem über

6 Procent ſteigenden Gewinn der dritte Theil zum Reſervefond geſchlagen werde .

Ein hievon abweichender Vorſchlag wird von einem andern Mitgliede gemacht . Daſſelbe ſagt : Es Küuſel.

iſt ein Fehler der meiſten Banken , daß ſie den Reſervefond zu niedrig machen , um viel Gewinn zu ver⸗

theilen , wobei dann der nach der Dividende ſich richtende Curs der Aktien im Vergleich mit dem Vermögen

der Bank zu weit in die Höhe geht. So wird der wahre Werth einer Wiener Bankaktie vielleicht nur

aus 800 fl. Conv . - Münze beſtehen , während ihr dermaliger Curswerth in Wien 1585 fl. beträgt . Dieſe

Ueberſchätzung der Aktien , dieſen Schwindel bei ihrem Ankauf ſollte man verhindern und dem Publikum .
eine Garantie darbieten , indem man den Reſervefond verſtärkt . Hierauf gründet der Redner den Bor -

ſchlag , den Reſervefond bis auf die Hälfte des Aktienkapitales zu bringen , nach folgender Regel : die

Aktionäre erhalten aus dem Reinertrage voraus 3 Procent des Kapitals . Geht der Reinertrag bis

5½ Procent oder 2½ über jene Verzinſung zu 3 Procent , ſo wird „ des Ueberſchuſſes zurückgelegt ;

wenn aber der Gewinn mehr als 2½ Procent über jene erſten 3 Procent hinausgeht , ſo wird ein Drit —

theil davon als Reſervefond zurückbehalten , bis letzterer die bezeichnete Größe erlangt hat . i

Mehrere Mitglieder wenden dagegen ein : Den Neferyefond bis zur Hälfte des Kapitals zu fteigern , S i
ſei unnöthig ; es ſchwinde den Aktionären auf ein ganzes Lebensalter die Hoffnung reichlicherer Gewinnſte Kuenzer .

und man begreife nicht , wie ſich bei einer ſolchen Beſtimmung Aktionäre finden ſollten . Bei der mäßigen
So

Menge von 214 Millionen Gulden Noten , von denen ein Drittel baar gededt fei, liepen fih feine Ber -

luſte denken , die einen ſo großen Hülfsvorrath nöthig machten ; auch ſei die Regel zur jährlichen Bildung

dieſes Fonds etwas zu verwickelt .

Bei der Vertheidigung ſeines Antrags verwahrt ſich der Proponent gegen die Mißdeutung , als ob er

unſolide Geſchäfte von der Bankverwaltung befürchte ; er habe lediglich die Sicherung der Aktienkäufer vor

übermäßigem Kurſe im Auge .

Ein anderer Vorſchlag beſteht darin , ganz einfach von dem Ueberſchuß des Reinertrags über Fe
die erſten , den Aktionären zugetheilten 3 Procent ein Viertel als Reſervefond vorzubehalten und dieſen

bis zu 10 Procent des Kapitals wachſen zu laſſen . Dieſe Beſtimmung ſei zur Deckung der möglichen

Verluſte hinreichend .



Helferich .
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Köchlin - Benckiſer nimmt ſeinen Antrag zurück , und ſchließt ſich dem ſo eben vernommenen von

Hohenemſer an .

Hierauf erinnerte das Präſidium , daß die Miniſterialcommiſſion eine zwiſchen den verſchiedenen Vor⸗

ſchlägen in der Mitte liegende Zahl , nämlich ein Achtel angerathen habe , was von Hohenemſer ,

Speyerer und Zimmern gebilligt wird .

Ein Mitglied bemerkt ſchließlich noch , die Verluſte der engliſchen Bank hätten ſich in dem langen

Zeitraum von 1791 bis 1831 im Durchſchnitt jährlich nur auf die unerwartet kleine Summe von

31,698 Pfund Sterling belaufen .

Man ſchreitet hierauf zur

Abſtimmung
über die einzelnen Vorſchläge .

1) Wie hoch ſoll der Reſervefond anwachſen ?

Daß derſelbe die Hälfte des Kapitals erreichen ſolle , wird mit allen gegen eine Stimme ( Kuſel ) ver⸗

neint , dagegen der Vorſchlag auf ein Achtel mit allen gegen eine Stimme ( Kuſel ) angenommen .

2) Wie viel ſoll jährlich vom Reinertrag , der nach Abzug der vorweg zu nehmenden 3 Procent

übrig bleibt , zurückgelegt werden ?

Kuſels Vorſchlag findet keine Anhänger ; dagegen erklären ſich Alle mit Ausnahme von Kuſel für ein

Viertel des ſo berechneten Reinertrags .



Vierte Sitzung .

Karlsruhe , den 8. Juli 1847 .

Anweſend dieſelben Perſonen , welche in der letzten Sitzung zugegen waren , mit Ausnahme von Köchlin - Benckiſer .

Wieder erſchienen : Mayer .

Das Protocoll der letzten Sitzung wird von Helferich und Rau vorgeleſen und ohne weſentliche

Bemerkung von der Verſammlung angenommen .

Hierauf eröffnet der Präſident die weitere Berathung mit der Erklärung , daß nunmehr , nachdem

die Verſammlung über eine Reihe von Hauptfragen bereits discutirt und zum Beſchluß gekommen , zur

Berathung über die

Eilfte Frage
( in den gedruckten Aktenſtücken die achte ) .

Welche Geſchäfte eignen ſich für eine Zettelbank , und innerhalb welcher

Schranken müſſen dieſelben im wohlverſtandenen Intereſſe des Landes

und der Anſtalt gehalten werden ?

geſchritten werden könne . Bei der Berathung über dieſelbe werde es zweckmäßig ſein , ſich an die in dem

Bankſtatuten⸗Entwurf der Miniſterialcommiſſion (Aktenſtück II . ) über die der Bank einzuraumenden
Geſchäfte erſichtlichen Artikel zu Halten und dieſelben der Reihe nach zu durchgehen . Da die Verſamm⸗

lung dieſem Vorſchlage beitritt , ſo verliest der Präſident die Artikel 14 33 des genannten Entwurfs .

Zu Art . 14 wird bemerkt : Die Worte : „die Bank treibt nur folgende Geſchäfte “ dürften der größern

Deutlichkeit wegen geändert werden in : „ der Bank ſind nur folgende Geſchäfte geſtattet “. Der Vorſchlag

wird ohne Abſtimmung angenommen .

Bei Mrt . 14 , 1a wird von einem Mitglied gewünſcht , das Wort „zahlungsfähigen “ zu ſtreichen .

Es verſtehe ſich von ſelbſt und die nach Art . 81 zu ernennenden Cenſoren hätten darauf zu ſehen , daß
nur Wechſel mit guten Unterſchriften discontirt werden .

Art . 14, 1 b. Ein Mitglied wünſcht , daß die Bank auch ausländiſche deutſche Staatspapiere

discontiren dürfe . Es wird erwiedert , die Unternehmer hätten es ſelbſt nicht verlangt ; es ſcheine , daß

ſie ſich mit dem auswärtigen Incaſſo nicht befaſſen wollen , aber das Recht könne der Bank unbedenklich

eingeräumt werden . Auf die Bemerkung , daß die Bank keinen Handel mit Staatspapieren treiben ſolle ,

wird geäußert , daß gezogene Papiere nicht mehr im Handel ſeien .

Ein anderes Mitglied fragt , ob nicht auch Papiere von badiſchen Standes - und Grundherren zum

Disconto zugelaſſen werden ſollten , worauf geantwortet wird , die Staatscaſſe nehme ſolche Papiere als

Deckung an , doch ſei die Sache von keiner Bedeutung .
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Kufel .

Kuenzer .
Rau⸗

Zimmern .

Kuſel .

Rau .

Mayer .
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Helferich .

Nau .
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Art . 14 , 2 . Ein Mitglied wünſcht den Strih dieſer Beſtimmung , oder wenigſtens die Feſtſetzung

einer Summe , bis zu welcher die Bank ſich auf Hypothekengeſchäfte höchſtens einlaſſen dürfe . Gegen den

Strich wird eingewendet , daß das Hypothekenleihgeſchäft für das Land doch ſehr nützlich ſei , zumal wenn

die Darleihen auf Zeitrenten geſchehen . Eher ſei zu wünſchen , daß der Bank der Zwang aufgelegt werde ,

eine gewiſſe Summe auf ſolche Geſchäfte zu verwenden ; aber dagegen habe ſich die Verſammlung bereits

ausgeſprochen .

Gegen den Vorſchlag , für ſolche Darleihen in den Statuten eine äußerſte Grenze zu beſtimmen , wird

ferner erwiedert , es ſei eine übergroße Ausdehnung nicht zu beſorgen ; denn die Bank gewinne zu wenig

bei ſolchen Geſchäften .

Weiter wird gefragt , ob man nicht feſtſetzen ſolle , daß ſolche Darleihen nur auf Zeitrenten gegeben

werden ſollten . Dagegen bemerkt ein Redner : die Bedürfniſſe der Geldſuchenden ſeien zu verſchiedenartig ;

man ſolle der Bank auch hierin keine Beſchränkung auflegen .

Art . 14 , 3a . ohne Bemerkung angenommen .

3u 14, 3b . wird gefragt , ob auh Wechſel mit Unterſchriften von Ausländern angenommen werden ſollen .

Es wird erwiedert , daß kein Bedenken im Wege ſtehe , wenn die Cenſoren die Unterſchriften für gut hielten .

3u 14 , 3c . Cin Mitglied fragt , ob zu Staatspapieren deutſcher Bundesſtaaten auch Die Papiere

derjenigen Staaten zu rechnen ſeien , deren Fürſten eigentlich nicht Deutſche feien , die aber doh Dem Bunde

angehörten , z. B . Holſtein .

Die Frage wird bejaht , wenn der dem Bunde angehörige Landestheil eine eigene Schuld habe .

Die Frage eines andern Mitgliedes , ob Eiſenbahnaktien , denen vom betreffenden Staat ein Zins

garantirt ſei , als Staatspapiere anzuſehen (3. B . die Berbacher ) , wird verneint .

Zu 14, 3 d. Der Wunſch eines Mitgliedes , ſtatt des Wortes „Urſtoffe “ das Wort „ Rohſtoffe “ zu ſetzen ,

wird abgelehnt . Ebenſo der Vorſchlag , die im Entwurf feſtgeſtellte Grenze von 50 Procent des Werthes

für Darleihen auf Urſtoffe höher zu ſetzen . Wer ein größeres Darleihen wolle , könne ſich das Weitere

von Privaten verſchaffen .

Desgleichen wird der Vorſchlag verworfen , zu Dem Worte „Urſtoffe “ noch das Wort „ und Halb —

fabrikate “ beizuſetzen . Darleihen auf Halbfabrikate ſeien bedenklich , weil ſie , ebenſo wie ſolche auf fertige

Fabrikate , gar leicht zu Ueberproduktion Veranlaſſung geben .

Art , 14 , 4a . und b, 5. 6. Ohne Bemerkung angenommen .

Art . 14 . 7. Ein Redner beantragt , daß die Bank auch Privaten die Geldvorräthe , welche ſie der

Bank anvertrauen , verzinſen dürfe . Es ſei dies ebenſo für die Bank gefahrlos , wie für die Privaten

wegen der großen Sicherheit , die ſolche Kapitalanlagen hätten , angenehm . Die ſchottiſchen Banken und

die Leipziger thäten es . Es wird hiergegen zwar der Zweifel geäußert , ob eine ſolche Befugniß , die zwar

niht den Banquiers , aber doch der Verſorgungsanſtalt Eintrag thun werde , für die Bank überhaupt paſſend⸗

ſei . Auf die Bemerkung aber , daß die Verſorgungsanſtalt weder ein Privilegium habe , noch ein ſolches

verlange , daß man der Bank , wenn ſie verzinsliche Darlehen von Privaten übernehmen will , wenigſtens
das Recht hiezu nicht beſtreiten ſollte und daß Concurrenz in der verzinslichen Annahme von Kapitalien

gerade wünſchenswerth ſei , wird der geſtellte Antrag zur

Abſtimmung

gebraht und mit 14 gegen 1 Stimme ( Kufel ) angenommen ,
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Art , 14 , 8 . opne Bemerkung angenommen .

Art , 15 . Mehrere Mitglieder beantragen den Strich des Artikels . Derſelbe verſtehe ſich von ſelbſt ,

und das Wort „Wechſelreiterei “ ſei für das Gefühl des Handelsſtandes verletzend ; auch ſei es ſchwer , den

Begriff des Wortes zu beſtimmen , und es werde dieſer Artikel leicht Veranlaſſung zu Colliſionen zwiſchen

der Bankverwaltung und dem Regierungscommiſſär geben . Auf die Gegenbemerkung , daß andere Statuten

z. B . die Der banque de France , dieſelbe Beſtimmung enthielten , wird erwiedert , in Frankreich ſei die

Wechſelreiterei ſehr ausgedehnt , in Deutſchland weniger ; auch ſei dieſes Beiſpiel nicht maßgebend . Andere

Redner bemerken , man könne dieſe Beſtimmung in die Inſtruction der Cenſoren ( Art . 81 ) aufnehmen ,

ſolle ſie aber nicht ganz wegfallen laſſen .

Der Präſident bringt hierauf den Antrag auf Strich in den Statuten zur

Abſtimmung .

Derſelbe wird mit 13 gegen 2 Stimmen ( Preſtinari , Rau ) angenommen .

Art . 16 ohne Bemerkung angenommen .

Zu Art . 17 Abſ . 1 wird bemerkt , die Beſtimmung eines gleichen Discontofußes für alle Papiere zu

derſelben Zeit ſei unangemeſſen ; der Werth der Wechſel ſei verſchieden . Andere erwiedern , die Beſtimmung

müſſe im Intereſſe der Unparteilichkeit der Bank beſtehen .

Ein anderes Mitglied bemerkt : auch abgeſehen von der Qualität eines Wechſels komme es auf die

Verfallzeit deſſelben an . Es kämen Zeiten vor , z. B . bei bevorſtehender Meſſe in Frankfurt , wo man

Papiere von langer Sicht nicht zu dem gleichen Disconto annehmen könne , wie ſolche von kurzer Sicht .

Dagegen wird erinnert , es werde der Parteilichkeit Raum gegeben , wenn man der Bankverwaltung

erlaube , je nach der Verfallzeit der zu discontirenden Papiere den Discontofuß höher oder niederer zu

beſtimmen ; auch ſei eine ſolche Verſchiedenheit unpraktiſch , weil ſie das Geſchäft erſchwere .

Zu Art . 17 Abſ . 2. Gegen die Beſtimmung , daß bei Discontirung Frankfurter Wechſel die

Incaſſoſpeſen abgezogen werden , wird eingewendet , daß dann wenig Frankfurter Wechſel zur Discontirung

kommen würden . Leiſte die Bank auf die Aufrechnung dieſer Speſen Verzicht und trage ſie die jedenfalls

nur geringen Koſten der Einkaſſirung ſelbſt , ſo werde das weſentlich zur Vermehrung ihrer Discontogeſchäfte

beitragen , die doch immer die Hauptſache bleiben müßten . Hiergegen wurde bemerkt , daß es in dem

Intereſſe des Bankortes liege , daß die Speſe für die Einkaſſirung berechnet werde . Man werde dann

mehr auf den Bankort ſelbſt und weniger nah andern Orten , g B . Frankfurt , traſſiren . Auch könne man

der Bank nicht zumuthen , dieſe Koſten zu tragen .

Aus dieſen Gründen machte ein anderes Mitglied den Vorſchlag , der Bank die Erlaubniß zu geben,

die Incaſſoſpeſen zu berechnen , ohne ihr jedoch die Pflicht dazu aufzuerlegen . Dieſer Vorſchlag wird

gebilligt , jedoch die Bedingung für nothwendig gehalten , daß zu derſelben Zeit alle Wechſel auf Frankfurt

gleich behandelt werden .

Art . 18 —29 werden ohne Discuffion angenommen .

Art . 30 fällt nach der Abſtimmung über die achte Frage weg .

Art . 31 und 32 angenommen .

Ueber Art . 33 vergl . die Discuſſion zu Frage 13 .
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Zwöllte Frage .
Welche Stadt eignet ſich am meiſten zum Sitze der Bank und wo ſind

Zweigbanken zu errichten ?

Die Verhandlung wird von Speyerer eröffnet , welcher ſich für Mannheim erklärt , weil es die

Haupthandelsſtadt des Landes iſt und wegen der Nähe von Frankfurt . Zur Unterſtützung dieſer Anſicht
werden von andern Mitgliedern verſchiedene Gründe angeführt . Es wird geſagt :

Banken entſtehen da , wo es am meiſten für fie zu thun giebt , und darum ift der Pian von

Mannheim ausgegangen ; Hier werden die meiften Noten in Bewegung ſein . Es iſt die Mitte eines

geſegneten Landſtrichs . Wo die Verhältniſſe ungünſtig ſind, läßt ſich mit aller Mühe auf künſtlichem Wege

nichts Bleibendes erſchaffen , wie z. B . die Emporhebung von Leopoldshafen nicht gelingen wollte .

Wenn Mannheim nur eine Zweigbank erhalten ſollte , ſo wäre es ein ſonderbares Mißverhältniß ,

daß dieſe weit mehr Geſchäfte mache als die Hauptbank ſelbſt , denn die Handelsthätigkeit iſt in Mannheim

vielleicht zehnmal ſo ſtark als in Karlsruhe .

Die Bank ſoll auf natürlichem Boden ruhen , und daher da gegründet werden , wo ſich die Be —

dingungen ihres Aufblühens im ausgedehnteſten Maße befinden . Die unmittelbare Aufſicht der Staats -

behörden wäre ihr nicht wohlthuend ; in Karlsruhe iſt der Aufſchwung des Handels durch natürliche Ver —

hältniſſe gehindert ; auch drückt die Reſidenz unvermeidlich den Handel .

Zu Darleihen auf Waaren könnte die Bank in Karlsruhe bei weitem weniger benützt werden , als

in Mannheim , wo die Schifffahrt auf beiden Strömen ſo große Maſſen von Waaren zuſammenführt .

Zwar ſei es bei Streitfragen ſolcher Art , wie die vorliegende , wo verſchiedene Orte einen Vorzug
in Anſpruch nehmen , ſehr ſchwer , ſich die Unbefangenheit zu bewahren ; man werde leicht unwillkürlich von

der Vorliebe für einen gewiſſen Ort beſchlichen ; indeß werde es doch wohl allgemein anerkannt werden

müſſen , daß in den örtlichen Verhältniſſen von Mannheim Vieles zuſammentreffe , was dieſe Stadt zum

Sitze der Bank empfehlen muß . Man dürfe ſich nur in Gedanken dorthin verſetzen , und das bedenken ,

was der Blick auf Stadt und Gegend dem Auge darbietet : den Rhein und Neckar , das große Lagerhaus
mit dem Hafen , die Nähe von Heidelberg , welches durch die Eiſenbahn faſt mit Mannheim verwachſen

erſcheint , ſo daß beide Städte beinahe wie eine einzige von etwa 38,000 Einwohnern anzuſehen ſind ,

ſodann die ſtark bevölkerten Orte der bayeriſchen Pfalz , in denen ſich überaus großer Reichthum befindet ,

z. B . Neuſtadt , Wachenheim , Dürkheim . Selbſt in mäßigen Dörfern wohnen dort Kapitaliſten , welche

Staatspapiere aller Länder beſitzen und die Curszettel aller Börſen Halten . Hiezu kämen die nahen

Rheinſtädte Speyer und Worms , und in letzterer Stadt ſeien ebenfalls große Kapitale dem Verkehr

gewidmet .

Daß für die Stellung des landesherrlichen Commiſſärs zur Regierung der Sitz in Karlsruhe bequemer

wäre , könne wenig in Betracht kommen , da die Eiſenbahn ihm das Hin - und Herreiſen höchſt leicht mache

und es gewiß angemeſſener ſei , daß der Commiſſär dahin kommt , wo die Bank ſich am beſten befindet ,

als daß dieſe dem Commiſſär in ſeinen bequemſten Wohnort nachfolgt .

Die Bank würde , wenn man Mannheim nicht wählte , ſchwerlich zu Stande kommen .

Andere Sprecher nehmen Karlsruhe mit Lebhaftigkeit in Schutz . Sie bemerken : Karlsruhe habe in



der Nähe mehrere große Fabriken , welche die Bank bedeutend in Anſpruch nehmen werden . Es liege der

Mitte des Landes näher und erleichtere den Verkehr der Bank mit den Staatskaſſen . Dem Oberlande

ſei es erwünſcht , die Bank näher bei ſich zu haben , und Frankfurt ſei keineswegs zu entfernt , da man in

einem Tage den Weg hin und zurück machen könne und mehrere Stunden zur Beſorgung von Geſchäften

übrig behalte . Auch denke man anderſeits von dem Handel der Reſidenz zu gering . Es werde hier z. B .

in engliſchen und kurzen Waaren wohl doppelt ſo viel umgeſetzt , als in Mannheim . Der Bewohner

Karlsruhes habe die Fähigkeiten des Kaufmanns eben ſo gut als der Mannheimer ; wären nicht unüberſteigliche

örtliche Schwierigkeiten im Wege, böte ſich beſſere Gelegenheit dar , ſo würden die Handelsleute hier durch

die That den Beweis liefern , daß auch in der Reſidenz ein großartiger Handelsbetrieb möglich ſei , wie

man es ohnehin in den Beiſpielen von Paris und London , Wien und Berlin vor ſich ſehe . Uebrigens

biete für die Ueberwachung durch die Staatsbehörden und die manchfaltigen Beziehungen zur Regierung

Karlsruhe unverkennbare Vortheile .

Hierauf wird erwiedert , daß die Perſönlichkeiten des Handelsſtandes hier außer Erwägung bleiben,

daß gewiß Jedermann die Geſchäftstüchtigkeit , Einſicht , Thatkraft und Redlichkeit der Karlsruher Kaufleute

gerne anerkenne und daß nur die von den Perſonen ganz unabhängigen äußeren Umſtände den Aus⸗

ſchlag geben .

Es wird ſodann der Unterſchied in Bezug auf die Beſtimmung des Hauptſitzes je nach der Aufgabe

der Anſtalt hervorgehoben und bemerkt : für eine Bank , die das ganze Land durchdringt , die in die engſte

Verbindung mit der Regierung tritt , die gewiſſermaßen als Staats⸗ und Nationalbank erſcheint , die Noten

bis zu kleineren Nennwerthen herab ausgiebt und deren Noten bei den Staatskaſſen Annahme finden , für

eine ſolche Bank wäre die Reſidenz der beſte Hauptſitz . Für eine bloße Localbank zu Giro⸗ und Depoſiten⸗

geſchäften dagegen ſei Karlsruhe allerdings weniger geeignet . Die Entſcheidung werde alſo ſehr davon

bedingt werden , ob man eine Bank der einen oder der andern Art im Muge Habe .

Dieſen Sätzen ſchließen fih andere Mitglieder an und fügen bei , eg ſei natürlich , daß die Pfälzer

und Oberländer in dieſem Punkte entgegengeſetzte Wünſche hegten ; überall aber habe man Werth darauf

gelegt , die Banken an die Regierungsſitze zu legen , welcher Behauptung jedoch das Beiſpiel von Leipzig

gegen Dresden entgegengehalten wird .

Als einige Mitglieder eine weitere Beſprechung für unfruchtbar halten und , weil wohl Jeder ſeine

Meinung ſchon beſtimmt gefaßt haben werde , Abſtimmung verlangen , während ein anderes Mitglied eine

förmliche Abſtimmung umgangen zu ſehen wünſcht , fragt der Präſident die Verſammlung erſt darüber ,

ob ſie überhaupt eine Abſtimmung wünſche . Dies wird mit 11 gegen 3 Stimmen ( Kloſe , Knippen⸗

berg , Vetter - Köchlin ) bejaht .

Hierauf erklärt der Präſident , daß er die Frage nach den zwei beſprochenen Vorausſetzungen theilen

werde ; daß er ferner , da nur zwei Städte in Erwägung kommen , als gleichgültig anſehe , welche von

beiden er zum Behufe der Abſtimmung nenne , weil die Annahme oder Verwerfung der einen zugleich den

entgegengeſetzten Beſchluß in Betreff der andern in ſich ſchließe . Er ſtellt die Frage :

1) Soll Karlsruhe Hauptſitz der Bank werden , wenn dieſe nach den bisherigen Beſchlüſſen zu

Stande kommt ?

Es erhebt ſich Niemand , die Frage iſt alfo einſtimmig für Mannheim entſchieden .

2) Soll Karlsruhe dann gewählt werden , wenn die Bank in der vorhin bezeichneten Ausdehnung

Nationalbank wird und ihre Noten bei der Staatskaſſe Zulaſſung erhalten ?
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Bejaht mit 8 Stimmen gegen 5 verneinende ( Helferich , Hohenemſer , Knippenberg , Vetter⸗

Köchlin , Zimmern ) . Rau ſtimmt nicht , weil er das , was unter dieſer unwahrſcheinlichen Voraus⸗

ſetzung zu beſchließen ſei , nicht für hinreichend aufgeklärt hält .
In Hinſicht der Zweigbanken findet die Verſammlung eine Berathung noch nicht zweckmäßig ; man

verſtändigt ſich ohne förmliche Abſtimmung dahin , daß es der Großh . Regierung in Benehmen mit der

künftigen Bankdirektion zu überlaſſen ſei , hierüber zu entſcheiden . Nur zwei Punkte werden ſchon jetzt mit

Beſtimmtheit und ohne Widerſpruch empfohlen , daß nämlich in jedem Falle diejenige der beiden für den

Hauptſitz vorgeſchlagenen Städte , welche denſelben nicht erhält , mit einer Zweigbank ausgeſtattet werde ,
und daß deren Geſchäfte nicht binnen Jahr und Tag „ wie es Art . 100 vorſchreibt , ſondern gleichzeitig mit

denen der Hauptbank , oder wenn dieß nicht buchſtäblich ausführbar wäre „ wenigſtens ſo kurz als möglich
nach der Eröffnung der Hauptbank in Gang kommen .

Dreizehnte Frage .

Kann der Fünffrankenthaler als Bankmünze zugelaſſen werden ?

Bei Beurtheilung vorliegender Frage müſſen zwei Geſichtspunkte getrennt werden :

1) fann der Banf dag NReht gegeben werden , in Fünffrankenthalern zu zahlen , ſo daß der

Empfänger der Zahlung die Annahme derſelben nicht verweigern kann , und

2 ) kann der Bank verſtattet werden , Fünffrankenthaler als Zahlung anzunehmen und auszu⸗

geben , ohne daß derjenige , welcher Zahlung erhält , dieſelben annehmen muß ?
Was die erſte Frage anlangt , ſo wurde bemerkt , daß der Staat , der ſich conventionsmäßig ( ſ . Münz⸗

convention vom 25 . Auguſt 1837 , Regierungsblatt 1837 , Seite 383 , und allgemeine Münzeonvention vom
30 . Juli 1838 , Regierungsblatt 1838 , Seite 21 ) verpflichtet habe , nur Münze des 24½ ⸗Gulden - Fußes
und Kronenthaler zu 2 fl . 42 kr . als geſetzliches Zahlungsmittel anzuerkennen , nicht im Stande ſei , die

Annahme von Fünffrankenthalern als Zahlung von der Bank zu befehlen , da er damit ſeinen gegen an⸗
dere Staaten eingegangenen Verpflichtungen entgegenhandeln würde .

Was dagegen die zweite Frage anlangt , ſo wurde die Anſicht ausgeſprochen , daß der Annahme und

Ausgabe der Fünffrankenthaler durch die Bank und ohne Zwang für dritte Perſonen von Seite des Staats
kein Hinderniß in den Weg zu legen , auch von der Bankverwaltung unbedenklich zuzugeben ſein werde ,
ſo lange Frankfurt a . M . dieſelben als Wechſelzahlung anerkennt . Der Fünffrankenthaler , wurde von
einer Seite bemerkt , ſei in der That mehr werth als 2 fl . 20 kr . im 24½⸗Gulden - Fuß , er habe einen

geſetzlichen Silbergehalt von 2 fl. 215/0 kr . des 24½⸗Gulden⸗Fußes und einen wirklichen von 2 fl. 2058/0 kr .
bis 2 fl. 207 / kr . Erſt dann , wenn der Wechſeleurs auf franzöſiſchen Plätzen auf 93½ fl. für 200 Fr .
ſinke , berechne ſich der Werth der Fünffrankenſtücke auf 2 fl . 20 kr . Aber ein ſo tiefer Stand komme

nicht bald vor . Daß die Annahme der Fünffrankenthaler von Privaten verweigert werde , ſei zwar denk —

bar , aber ſo lange als Frankfurt dieſelben als Wechſelzahlung annehme , durchaus nicht zu erwarten . Unter
den beſtehenden Verhältniſſen ſei die Ausſchließung der Fünffrankenthaler von der Bank ſogar bedenklich ;
denn nur dann , wenn ſie dieſelben als Bankmünze zulaſſe , werde ſie im Stande ſein, ſich gegen die Gefahr
zu ſichern , welche ihr einzelne übermächtige Bankhäuſer durch allzugroße Zurückhaltung der Landesmünze
aus der Zirculation bereiten könnten . ö
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Hiernach wird die dreizehnte Frage von der Verſammlung in ihrem erſten Theile verneint , im zweiten

Theile dagegen bejaht , ſo daß mit der Erlaubniß , welche der Bank ertheilt werde , Fünffrankenthaler an⸗

zunehmen und auszugeben , kein geſetzlicher Zwang für das Publikum zur Annahme derſelben verbunden

werden dürfe .

Nicht gezweifelt wurde aber , daß die Bank den Fünffrankenthaler gerne annehmen und Niemand

in Zahlungen der Bank die Annahme deſſelben verweigern werde , ſo lange er zu Frankfurt a . M . in

Wechſelzahlung angenommen wird .

vierzehnte Frage .

Auf wie lange ſoll das Bankprivilegium ertheilt werden ?

Man findet hierüber keinen Austauſch von Meinungen nöthig ; es wird die einzige Bemerkung

gemacht , daß die im Miniſterialentwurf beantragte Dauer von 25 Jahren bei vielen beſtehenden Banken
vorkomme und angemeſſen ſei .

Fünkzehnte Frage
( in den gedruckten Aktenſtücken die ſechszehnte ) .

Welcher Antheil an der Gründung und Verwaltung der Bank kann Ausländern

unbedenklich geſtattet werden ?

Der Präſident eröffnet die Discuſſion über dieſe Frage mit der Bemerkung , daf nah dem Vor⸗

ſchlag der Miniſterialcommiſſion der Zutritt der Ausländer zu der Generalverſammlung unbeſchränkt ſei,

daß aber in den Ausſchuß nur ein Drittheil oder ſechs Ausländer und in den Verwaltungsrath gar kein

Ausländer ſolle kommen können . Eine Ausnahme mache die erſtmalige Bildung des Verwaltungsraths , bei

welcher es den Bankunternehmern verſtattet ſei, ausnahmsweiſe zwei Ausländer zu Mitgliedern zu ernennen

( vergl . Art . 41 , 49 , 62 , 63 ) .

Ein Redner ſtellt den Antrag , in der Regel zwei Ausländer in den Verwaltungsrath zuzulaſſen . Es

ſei ja doch das Ausland , welches den größten Theil des Kapitals zur Bank geben werde . Wenn man

den Ausländern keine Diäten gebe , ſo könne man ſicher ſein , daß ſie ſich ungern und ſelten zur Annahme

der Wahl verſtehen würden . Und handle es ſich einmal um ſpecielle badiſche Intereſſen , ſo hätten ja die

Inländer immer noch die Majorität .

Andere Redner warnten eindringlich vor der Zulaſſung der Ausländer in den Verwaltungsrath; es

finde eine ſolche bei keiner der beſtehenden Banken Statt ; ſchon das ſei bedenklich , daß man ſechs Aus⸗

ländern in den Bankausſchuß Zutritt geben wolle . Man könne im Voraus nicht wiſſen , wie ſehr noch die

Bank mit den Landesintereſſen verwachſen werde , und es könnten Fälle eintreten , in welchen es für dieſe

Intereſſen ſehr bedenklich ſei , Ausländern eine Theilnahme an der Bankoerwaltung zu verſtatten . Auch

der Patriotismus müſſe bei der Leitung einer ſolchen Anſtalt thätig ſein . Zudem ſei die Betheiligung der

Ausländer gar nicht wohl thunlich , da nach Art . 68 der Statuten die Verwaltungsräthe eine Thätigkeit

hätten , welche nur bei fortwährendem Aufenthalte am Orte der Bank ausführbar ſei .

Speyerer .

Kufel .
Preſtinari .
Rau .

Hohenemfer .
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Cin weiterer Redner glaubt , man müſſe den Unterſchied beachten , welcher bei der Abſtimmung über

Frage 12 gemacht worden ſei . Der Zutritt von Ausländern zum Verwaltungsrath ſei allerdings zu mip -

rathen , wenn man eine eigentlich badiſche Landesbank gründen wolle ; werde dieſelbe aber in Mannheim

lediglich für die Intereſſen des Handels , ohne weitere Beziehungen zum Staate errichtet , ſo ſei kein ge —

nügender Grund für Ausſchließung der Ausländer vorhanden . Man ſei bei früheren Abſtimmungen immer

von der Vorausſetzung ausgegangen , daß die Noten der projectirten Bank in Frankfurt Bürgerrecht er —

hielten ; folgerecht könne man die Ausländer nicht aus dem Verwaltungsrath ausſchließen .
Das Präſidium bringt ſodann die Frage über Zulaſſung der Ausländer zum Verwaltungsrath zur

Abſtimmung .

Dieſelbe wird mit 13 Stimmen gegen 2 ( Helferich , Speyerer ) verneint .

Sechszehnte Frage
Cin den gedruckten Aktenſtücken die ſiebenzehnte ) .

Welche Einwirkung auf die Verwaltung der Bank muß der Regierung aus

Gründen des öffentlichen Wohls vorbehalten werden ?

Der Präſident liest die , auf dieſe Frage ſich beziehenden Artikel 94 —99 des Statutenentwurfes

der Miniſterialcommiſſion vor . Ueber einige derſelben werden einzelne Bemerkungen geäußert , über die

jedoch keine Abſtimmung für nöthig erachtet wird .

Bei Art . 95 kommt der Zweifel vor , ob es nicht eine zu umſtändliche und überflüſſige Bevormun⸗

dung ſei , wenn die Concepte aller Ausfertigungen von dem landesherrlichen Commiſſär eingeſehen werden

müſſen .

Es wird erwiedert : Es ſei ohne dieſe Vorſchrift eine ſichere Ueberwachung nicht möglich ; das Ber -

hältniß der Vereinsbevollmächtigten bei den Zolldirektionen ſei ähnlicher Art und laſſe keine Nachtheile

wahrnehmen ; die Ausfertigungen des Verwaltungsraths bezögen ſich nicht auf die laufenden Verwaltungs⸗

geſchäfte , welche vielmehr den Beamten der Bank , zunächſt dem Verwalter übertragen ſeien ; man ſolle

auch nicht glauben , daß etwa an eine Prüfung der Concepte in Bezug auf den Styl gedacht werde . Aus

dem von einem Mitgliede vorgeleſenen §. 40 der neuen Statuten der Wiener Bank ( von 1841 ) überzeugt
man ſich , daß dort dieſelbe Anordnung beſteht , nur daß ſie minder kurz ausgedrückt iſt .

Bei demſelben Artikel nehmen Andere an dem Satze Anſtoß , daß kein Wechſel gegen den Wider —

ſpruch des Commiſſärs discontirt werden dürfe ; dieſer ſei in der kaufmänniſchen Welt nicht genug be —

wandert , um über die in einem Wechſel unterſchriebenen Perſonen zu urtheilen ; man ſolle dieß den Cen⸗

ſoren anheimſtellen .
Es wird entgegnet , der Satz ſei nur ſo zu verſtehen , daß der Commiſſär dann eine Einſprache er —

hebe , wenn gerade Fälle zu ſeiner Kenntniß kommen , in denen ihm die Discontirung ein Mißgriff ſcheine,

dağ er aber keineswegs der Disconto - Commiſſion immer beiwohne , und daß dieſe , ſo lange er nicht wider —

ſpricht , für ſich ſelbſt handle . Dieſe Erläuterung wird mit Hinweiſung auf den hiermit übereinſtimmenden

§. 42 der Wiener Statuten beſtätigt .
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Art . 96 . Cin Mitglied erklärt für unzweckmäßig , daß die Vorgänge Ziff . 2, 3 , 4 und 7 der Ge⸗

nehmigung der Großh . Regierung unterworfen werden ; dann wird gefragt , welche Behörde das Amt der

Großh . Regierung üben werde , worauf der Präſident bemerkt , daß das einſchlägige Miniſterium , nicht

etwa die Kreisregierung , gemeint und baf die Mitwirkung der Staatsverwaltung zu ſo wichtigen Beſchlüſ⸗

fen , wie ſie hier aufgezählt werden , nothwendig ſei .

Art . 97 giebt zu dem Bedenken Anlaß , ob nicht die Verfertigung der Noten durch die Regierung in

einzelnen Fällen eine läſtige Verzögerung nach ſich ziehen könne . Eine Bank brauche im Vergleich zur

umlaufenden Notenmenge eine große Anzahl von bedruckten Zetteln , weil im Falle einer Beſchädigung ſehr

oft die Umwechslung gegen ein neues Exemplar begehrt wird . Die engliſche Bank laſſe jede Note ver⸗

nichten , die einmal in die Bank zurückgekehrt ; die Wiener Bank laſſe alle Noten , die bei einer Zweigbank

eingehen , vermittelſt des Durchſchlagens unbrauchbar machen , damit ſie ohne das hohe Geldporto ganz

wohlfeil als bloße Frachtſtücke an die Hauptbank zur Controlirung geſendet werden können ; daher finde

man , daß bei beiden Banken eine große Menge neuer Noten verfertigt wird . Die Bank könne in Ver⸗

legenheit kommen , wenn einmal die Regierung die Veranſtaltungen nicht ſorglich genug trifft , ſo daß es

an den nöthigen Exemplaren fehlt .
Es wird erwiedert , daß die Großh . Regierung ſtets einen anſehnlichen Vorrath von gedruckten Noten

unter Verſchluß halten und davon jederzeit nach Bedürfniß an die Bank abliefern werde , welche die Ver⸗

fertigung ſchwerlich ſchneller werde bewerkſtelligen laſſen können , als die Regierung .

Siebenzehnte Frage
( die fünfzehnte in den gedruckten Aktenſtücken ) .

Nach welchen Grundſätzen iſt die Vertretung der Bankgeſellſchaft zu organiſiren ,

um eine beſonnene , wohlmeinende Verwaltung zu erhalten ?

Die Verſammlung erklärt , daß in dieſer Beziehung keine Veranlaſſung ſei , von den Beſtimmungen

abzugehen , welche das Bankſtatut der Miniſterialeommiſſion in den Artikeln 38 bis 86 vorgeſchlagen habe.

Nachdem hiermit die Verſammlung die Berathungen über ſämmtliche vorgelegte Fragen vollendet

hatte , forderte das Präſidium die anweſenden Mitglieder auf , noch weitere Bemerkungen , die ſie allen⸗

falls in Betreff des Bankprojekts zu machen hätten , zur Berathung vorzutragen . Hierauf legt ein Mitglied

die Frage vor , ob es nicht zweckmäßig ſei , der Bank die Verpflichtung aufzulegen , falſche Noten jederzeit

einzulöſen , wenn ſie täuſchend nachgemacht und alſo ſchwer als falſch zu erkennen ſeien . Es wurde da⸗

gegen bemerkt , daß in einer ſolchen Beſtimmung eigentlich eine Prämie auf die vollkommenſte Nachahmung
der Noten liege , daß ſie jedoch keineswegs das Publikum vor Schaden ſchütze. Es ſcheine auch in der

That unnöthig , eine Beſtimmung deßhalb zu treffen ; denn es liege in dem eigenen Intereſſe der Bank ,

jede verfälſchte Note , die ihr zur Baareinlöſung präſentirt werde , zu bezahlen , wenn nicht der böſe Wille

oder die Unaufmerkſamkeit des Präſentanten handgreiflich zu erkennen ſei.
13
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Schließlich erklärt ein Mitglied , welches bei den zuerſt zur Berathung gefommenen Fragen gegen

das Bankprojekt ſich ausgeſprochen hatte , daß es nunmehr , nachdem im Verlauf der Diseuſſion und durch

das Reſultat der Abſtimmungen ſeine meiſten Bedenken in Betreff der Modalitäten , unter welchen das

Projekt zu Stande kommen dürfte , gehoben ſeien , die Ueberzeugung gewonnen habe , daß eine Bank in

der Verfaſſung , wie ſie von der Verſammlung beantragt worden , von Vortheil für das Land ſein werde .

Da kein Mitglied weitere Anträge in Betreff der Bank zu ſtellen hatte , ſo ergreift der Präſident

das Wort und erklärt , daß zur Entgegennahme des Protokolls der letzten Sitzung und zur Unterzeichnung

des ganzen Protokolls einige Mitglieder benannt werden möchten . Demgemäß wurden

Kuſel ,

Preſtinari und

Vetter - Köchlin

als Diejenigen bezeichnet , welche das letzte Protokoll Namens aller Mitglieder derſelben entgegennehmen

und das Ganze unterzeichnen ſollen .

Zum Schluß der Sitzung ſpricht das Präſidium der Verſammlung den Dank der Regierung für

die ſorgfältige und unbefangene Prüfung der ihr vorgelegten Fragen aus , worauf ein Mitglied Namens

der ganzen Verſammlung dem Präſidenten für die ebenſo ſachkundige als durch Humanität ausgezeichnete

Leitung der Verhandlungen dankt .

Die Richtigkeit dieſes Protoeolls beurkunden :

Karlsruhe , den 21 . Juli 1847 .

Sr . Kufel .

Preſtinari .

vetter⸗Köchlin .



Anlage zum Protocoll
über die

Berathungen in Betreff der Errichtung einer Bank

im Großherzogthum Baden ,

enthaltend

Vetter - Köchlin ' s Aufſatz über die Bankfrage im Allgemeinen.

Die Einberufung von Sachverſtändigen aus dem Gelehrten - und Handelsſtande , um ſolche über

entſcheidende Fragen bezüglich

auf die Errichtung einer badiſchen Bank

zu vernehmen , bevor die Großherzogliche Regierung ihre endliche Entſchließung faßt , erkenne ich dankbar

als eine zur umſichtigen und reiflichen Erwägung der wichtigen Angelegenheit dienliche Maßregel . Sie

würde jedoch nach meiner Anſicht ihren Zweck vollſtändiger erreichen , wenn :

1 ) die Wahl der Sachverſtändigen aus der Zahl der Induſtriellen und Handelsleute dem

Induſtrievereine und den Handelskammern überlaſſen worden ;

2) die Sammlung der Aktenſtücke durch die Aufnahme der Aeußerungen des Induſtrievereins

und der zum Gutachten aufgeforderten Handelskammern, ſowie durch die betreffenden Ver⸗

handlungen beider landſtändiſchen Kammern vervollſtändigt ;

3 ) wenn dieſe Sammlung der Oeffentlichkeit übergeben worden wäre .

Jedenfalls glaube ich im Intereſſe der Sache , in welcher ich eine Lebensfrage für die Induſtrie und

den Handel Badens erkenne , die Bitte ſtellen zu müſſen :

„die Großherzogliche Regierung wolle das Protocoll über die Verhandlungen der gegenwärtigen

„ Verſammlung drucken und dem Induſtrievereine wie den Handelskammern zur Begutachtung

„mittheilen laſſen . “

Ich unterſtelle dabei , daß der Gegenſtand nicht als vertrauliche Mittheilung betrachtet , ſondern vor

das Forum der Oeffentlichkeit gebracht werde , wie dief in andern Ländern , welche uns in der Pflege der

materiellen Intereſſen vorangeeilt ſind, bei ähnlichen Unterſuchungen zum allgemeinen Nutzen zu geſchehen pflegt .

Den Anlaß zu meiner Bitte ſchöpfte ich hauptſächlich aus dem Berichte der Großherzogl . Miniſterial⸗

Commiſſion , welcher als einzige Meinungsäußerung über die Haupfragen , auf welche es bei Errichtung

einer Bank ankömmt , den Aktenſtücken einverleibt iſt .
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Dieſer Bericht , welcher zugleich dem Statutenentwurf der Commiſſion zur Begründung dient , ift

geeignet , den Eindruck hervorzubringen , als ob die Großh . Regierung dem Bankinſtitut abgeneigt ſei und

die Errichtung mit Mißtrauen und Beſorgniſſen vor den Nachtheilen und Gefahren deſſelben betrachte .
Die Befangenheit und der Widerwille , welche den Bericht durchwehen , treten am Schluſſe deutlich

hervor , wo auf die Abweiſung der Vorſchläge der Unternehmer in ihrer Verbalnote ( Anlage IV. ) ange —

tragen und ſodann hinzugefügt wird :

„Erfolgt dieſe Abweiſung , ſo wird ſich wahrſcheinlich die Unternehmung zerſchlagen ; ſchon der

„ Ausſchluß der Banknoten von den Staatskaſſen wird dem Vernehmen nach hinreichen , um von

„ weiterer Verfolgung des Bankprojekts abwendig zu machen . Wir werden dieß nicht be —

„ klagen , ſondern von beſſerer Zeit beſſere Bedingungen erwarten . “ —

Der hier ausgeſprochene Wunſch , daß die Bank nicht in das Leben treten möge , oder , was gleich —

bedeutend iſt , daß die Bedingungen , welche zu ihrer Errichtung und ihrem Beſtande nöthig ſind , nicht

gewährt werden ſollen , findet in den Aktenſtücken kein Gegengewicht . Wäre nur der Commiſſionsbericht ,

welchen Herr Hofmarſchall Freiherr v. Göler unterm 12 . September 1846 in der hohen erſten Kammer

erſtattete , mit abgedruckt , ſo hätte der Bericht der Großherzogl . Miniſterial - Commiſſion ſeine Widerlegung

ſchon gefunden ; denn jene Schrift von Niebuhr gegen eine badiſche Bank, welche der Herr Berichterſtatter
der erſten Kammer ſo richtig gewürdigt hat , ſtimmt mit dem Berichte der Großherzoglichen Miniſterial⸗

Commiſſion weſentlich überein . Da nun die einzige Aeußerung über das Bankprojekt , welche die Akten⸗

ſtücke enthalten , von Mitgliedern der Regierung ausgeht und der Kreditanſtalt nicht günſtig iſt , ſtatt ſolche
mit Wohlwollen und im Intereſſe des Handels und der Induſtrie zu unterſtützen und zu pflegen ; da ferner

die Anzahl der einberufenen Sachverſtändigen im Verhältniß dieſes wichtigen Gegenſtandes ſehr klein iſt ,

ſo bleibt mir nichts anderes übrig , als die Bitte , die ich oben geſtellt habe , zu dem Zwecke : über unſere

gegenwärtige Verhandlungen das Gutachten der Induſtriellen und des Handelsſtandes , ſowie das Urtheil
von Kennern aus weiteren Kreiſen einzuholen und ſomit das Material zu vervollſtändigen , welches die

Großherzogliche Regierung zu ihrer endlichen Entſchließung benützen wird .

Um mein Urtheil über den Bericht der Großherzoglichen Miniſterial - Commiſſion im Einzelnen zu be⸗

gründen , wird ſich im Verlaufe der Berathungen , ſowohl bei Beantwortung der aufgeſtellten Fragen , als

bei Erörterung der weſentlichen Punkte der Statuten Gelegenheit geben ; doch fühle ich mich gedrungen , um dem

Vorwurfe eines oberflächlichen Tadels vorzubeugen , hier wenigſtens einige allgemeine Bemerkungen niederzulegen .

1) Die Vortheile der gewöhnlichen Bankgeſchäfte , des Disconto - , Giro - und Depoſitengeſchäftes ,
des Darleihens auf Fauſtpfänder , des Handels mit Gold und Silber und des Darleihens auf Hypotheken
werden in dem Berichte ſo , wie ſie allgemein bekannt ſind , zugegeben , doch wird davon als von fernlie⸗

genden Dingen geſprochen , die man aus Hörenſagen kennt, die aber für uns kein näheres Intereſſe haben .
Baden — heißt es —beſitzt keinen Mittelpunkt für ſeinen Handels - und Geldverkehr , die Bank

wird einen ſolchen Mittelpunkt nicht ſchaffen , ihr Discontogeſchäft wird keinen großen Umfang erlangen ,
die Abhängigkeit von Frankfurt a . M. wird bleiben . Zu ausgedehnten Fauſtpfandgeſchäften mangelt es

ebenfalls an Gelegenheit ; eine Stadt , wo belangreiche Contocurrent - Geſchäfte zu machen wären , fehlt dem

Großherzogthum ; Gelegenheit , um Geldvorräthe zu mäßigen Zinſen vorübergehend anzulegen , iſt bereits

in jeder größeren Stadt des Landes dargeboten ; zu den wohlthätigſten und wichtigſten Geſchäften einer

Bank findet ſich im Großherzogthum wenig Stoff , ihr Nutzen daſſelbe wird daher auch nicht von Er⸗

heblichkeit ſein u. drgl .
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Wäre dem ſo , dann würde allerdings für die Einrichtung einer Bant die Zeit noh niht ge -
ommen fein ; allein im Widerſpruche damit ſtehen andere Stellen des Berichtes , worin die Vortheile
zugegeben werden , welche die Bank für die Städte haben würde , in denen die Hauptbank und die

Zweiganſtalten ihre Sitze erhalten , worin ferner eine ſtarke Summe für das Inland vorbehalten wird ,
damit dem Inländer die Gelegenheit nicht abgeſchnitten werde , ſein Kapital vortheilhaft anzulegen . Wo
wäre denn der Vortheil für das Land und die Aktionäre nach den Verkleinerungen des Berichts ?

Man frage übrigens den Schwarzwald , das Wieſenthal und Albthal und alle Gegenden , welche
Induſtrie haben , und man wird ſich überzeugen , daß die Vortheile einer Bank ſich nicht auf die Städte

beſchränken , ſondern der Induſtrie und dem Handel des Landes zu gute kommen .

Allein der Bericht ignorirt die badiſche Induſtrie und den badiſchen Handel , welche eine Bank als

Bedürfniß jetzt ſchon ſeit Jahren erkennen und zu ihrer weitern Entwicklung , deren ſie fähig ſind , ver⸗

langen ; er ignorirt die Handelsſtadt Mannheim , deren Geſchäfte jetzt ſchon bedeutend genug ſind, um eine
Bank zu beſchäftigen , und noch viel bedeutender werden , wenn Mannheim durch die Banf ein Geld - und

Wechſelplatz wird . Wer die Verhältniſſe fennt , wird pierin mit mir übereinſtimmen ; aber der Bericht
ignorirt dieß Alles , um die Vortheile einer Bank für Baden als unerheblich darſtellen zu können .

2 ) Mit deſto größerer Ausdehnung werden die Nachtheile und Gefahren dargeſtellt , welche eine Bank
im Gefolge haben kann .

Da wird geſprochen von Begünſtigung mächtiger Aktionäre und Zurückweiſung ihrer Concurrenten ,
von Discontirung bodenloſer Wechſel , Vorſchub der Verſchwendung , oder Glücksjägerei , Beförderung der

Ueberproduction , ſogar von Entſittlichung u. ſ. w. Wenn man Beiſpiele für ſolche Nachtheile ſuchen
wollte , ſo würde man ſie da finden , wo eine leichtſinnige , ſchlechte Verwaltung und eine ebenſo beſchaffene
Aufſicht der Regierung an der Spitze des Geſchäftes ſtanden und in Zeiten , welche nicht wie die Gegen⸗
wart aus der Erfahrung die Mittel kennen gelernt haben , die Gefahren zu beſeitigen . Ich würde es für
eine Beleidigung gegen die Regierung und die Verwaltung einer badiſchen Bank anſehen , ſolche Voraus⸗

ſetzungen für ſie als maßgebend anzunehmen . Die belgiſche Bank iſt die einzige , welche durch den Bankzweck
fremdartiger Geſchäfte in neuerer Zeit vorübergehend und zum Schaden der Aktionäre allein auf Abwege
gerathen iſt ; ſie werden ſonſt überall vermieden und verhütet , ſie werden auch in Baden nicht vorkommen .

In den Verhandlungen von 1841 in der franzöſiſchen Deputirtenkammer äußerte ſich Herr Thiers ,
damals Präſident vom Miniſterium :

„Nichts iſt älter als die Bankwiſſenſchaft , nichts mehr befannt und angewendet als die befte Grund -

„regel für dieſelbe , nichts bekannter als die Fehler , die darin gemacht werden können oder könnten . “

Dieſes iſt ſo wahr , daß ſich für die Banken nichts Neues vorfindet , um entweder zu prosperiren
oder zu falliren .

3) Der Ausgabe von Noten iſt der Bericht entgegen; er will ſie zwar geſtatten , aber unter Be -

dingungen , welche eine Notenbank unmöglich machen . Alle Dienſte — ſagt er — welche eine Bank leiſten
kann , kann ſie auch ohne Noten leiſten . Die Zettel ſollen vorzugsweiſe das Mittel ſein , um das Bank⸗

geſchäft recht erträglich zu machen , um ſeinen Ertrag von 4 bis 5 Procent auf 6 bis 8 Procent und

darüber zu ſteigern .
Es iſt richtig , daß die Noten das Mittel ſind , um die Geſchäfte auszudehnen , der Induſtrie und

dem Handel ausreichender und billiger , als es ſonſt möglich wäre , unter die Arme zu greifen ; dieß iſt ihr

volkswirthſchaftlicher Nutzen . Richtig iſt auch, daß in Folge dieſer größern a die Ausſicht
1 $
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auf einen höhern Ertrag eröffnet wird , und dieß iſt der Nutzen für die Unternehmer , die Gegenleiſtung ,

ohne welche ſie ihre Kapitalien nicht in den Bankbetrieb einſetzen und die damit verbundenen Gefahren von

Verluſten laufen werden . Die Notenausgabe unterliegt Beſchränkungen , es muß für ſie Deckung in

Baar oder guten Valuten ſtets vorhanden ſein, ſie wird vom Staate beaufſichtigt . Hierin liegen Garantien

gegen Schwindel wie gegen übermäßigen Gewinn . Wenn aber den Unternehmern jede Ausſicht abgeſchnitten

wird , außer dem üblichen Zinsfuße noch einen mäßigen Gewerbsgewinn aus dem Betrieb ihres Geſchäftes
im günſtigen Falle zu beziehen , ſo werden ſie von dem Unternehmen abſtehen . England denkt nicht

daran , ungeachtet der im Berichte angeführten Stelle aus Adam Smith , die Banknoten abzuſchaffen , es

ſucht nur die vielerlei Bankpapiere , welche den Umlauf in Verwirrung brachten , zu beſchränken und zur

Einheit zurückzuführen .

Preußen , Oeſterreich , Frankreich , Sachſen , Bayern u. a. haben Banknoten , genießen ihre Vortheile

und wiſſen die Nachtheile zu verhüten . Baſel , Bern , St . Gallen , Zürich , Genf haben Zettelbanken , und

wiſſen ſich frei von Unheil , das der Bericht von einer badiſchen Bank befürchtet . Wenn die Noten von

den Staatskaſſen zurückgewieſen und außerdem noch mit 2 Prozent ihres im Umlaufe befindlichen Betrages

beſteuert werden ſollen , wie die großherzogliche Miniſterialcommiſſion vorſchlägt , ſo heißt dieß die Zettelbank

unmöglich machen .

Ein neuerer Vorgang in Preußen hat bewieſen , wie ungeſchickt es iſt , die Papiere einer Bank durch

Aeußerungen des Mißtrauens zu discreditiren ; eine ſtärkere Mißtrauensäußerung aber giebt es nicht , als

die Zurückweiſung der Noten von den Staatskaſſen . Die Beſteuerung von 2 Prozent iſt ſchwerlich noch

irgendwo vorgeſchlagen worden , da ſich der Gewinn aus den Noten ſelten ſo hoch beläuft .

Die Verhandlungen über die Bank von Frankreich weiſen nach , daß die Bank jährlich dem Staate
ein Patent yvon nicht mehr als 15,500 Fres . zu bezahlen hat ; ein Deputirter , Hr . Remilly , machte bei

letzter Erneuerung der Conceſſion auf 25 Jahre den Antrag , die Regierung möchte den zehnten Theil vom

Reingewinn derſelben begehren , jedoch nur ſo , daß der Abzug dieſes zehnten Theils nur dann ſtatt haben

könne , wenn der Antheil der Aktionäre 6 Procent vom Nominalbetrag der Aktien überſteige . Dieſe ſo

mäßige Anforderung wurde jedoch durch große Majorität verworfen .

Der Bericht führt an , daß eine Reihe von Banken ohne Noten beſtänden . Es gibt allerdings eine

Reihe von Anſtalten , welche den Namen „ Banken “ führen und keine Noten haben; aber dieſe ſind theils

Verſicherungsanſtalten , theils bloße Giro - und Depoſitengeſchäfte ( Hamburg ) , theils landwirthſchaftliche

Kreditanſtalten , aber nicht ſolche , welche die Bankgeſchäfte in der Mannigfaltigkeit und dem Umfange
betreiben , um dem Handel und der Induſtrie wirkſame Hülfe zu leiſten .

Ich ſchließe mit der wiederholten Bemerkung , daß der Bericht der großherzoglichen Miniſterial —

commiſſion , indem er die Vortheile einer Bank unter die Wirklichkeit herabſetzt , die Nachtheile unter

ungeeigneten Vorausſetzungen vergrößert und für die Einführung einer Bank Bedingungen aufſtellt , bei

welchen ſie nicht beſtehen kann , ſich in einer einſeitigen , befangenen Richtung bewegt . Ich beſorge deshalb

eine , der wichtigen Sache ſchädliche Einwirkung auf die Ergebniſſe unſerer Verhandlungen , und bitte nomz-

mals , dieſelben drucken zu laſſen und das Gutachten des Induſtrievereins und der Handelskammern darüber

einzuholen .

Vetter⸗Köchlin ,
Vorſtand des badiſchen Induſtrievereins .
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